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1657/2015
Gesetz 

zum Siebzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag und zur Bestimmung eines Mitglieds des 
ZDF-Fernsehrates 

Vom 30. November 2015
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2251-44

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1 
Zustimmung zum Siebzehnten 

Rundfunkänderungsstaatsvertrag

(1) Dem von den Ländern der Bundesrepublik Deutsch-
land am 18. Juni 2015 unterzeichneten Siebzehnten 
Rundfunkänderungsstaatsvertrag (17. RÄStV) wird 
zugestimmt.

(2) Der Staatsvertrag wird nachstehend veröffentlicht.

(3) Der Staatsvertrag tritt nach seinem Artikel 3 
Absatz 2 Satz 1 am 1. Januar 2016 in Kraft. Sollte 
der Staatsvertrag nach seinem Artikel 3 Absatz 2 
Satz 2 gegenstandslos werden, wird dies unver-
züglich im Gesetz- und Verordnungsblatt für 
Schleswig-Holstein bekannt gemacht.

§ 2 
Bestimmung eines Mitgliedes des ZDF-Fernsehrates

Das Mitglied des Fernsehrates des Zweiten Deut-
schen Fernsehens (ZDF) nach § 21 Absatz 1 Satz 1 
Buchstabe q Doppelbuchstabe oo des durch den  
17. RÄStV geänderten ZDF-Staatsvertrages aus 
dem Bereich Regional- und Minderheitensprachen 
aus dem Land Schleswig-Holstein wird einver-
nehmlich gemeinsam vom Friesenrat – Sektion 
Nord e.V., Südschleswigschen Verein (SSF), Platt-
deutschen Rat für Schleswig-Holstein und Verband 
deutscher Sinti und Roma – Landesverband Schles-
wig-Holstein entsandt. Ist bis zwei Wochen vor 
dem Zeitpunkt, den die Satzung des ZDF für den 
Eingang der Mitteilung über die Entsendung be-
stimmt, eine Einigung über die gemeinsame Ent-
sendung nicht erfolgt, entscheiden die Vorsitzen-
den der in Satz 1 genannten Organisationen unver-

Anl.
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züglich in gemeinsamer Sitzung durch Los. Die 
übrigen Vorschriften des durch den 17. RÄStV ge-
änderten ZDF-Staatsvertrages bleiben unberührt.

§ 3 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün-
dung in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 30. November 2015
To rs t en  A l b i g 
Ministerpräsident

Anlage

Siebzehnter Staatsvertrag zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge 
(Siebzehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag)

Das Land Baden-Württemberg,

der Freistaat Bayern,
das Land Berlin,
das Land Brandenburg,
die Freie Hansestadt Bremen,
die Freie und Hansestadt Hamburg,
das Land Hessen,
das Land Mecklenburg-Vorpommern,
das Land Niedersachsen,
das Land Nordrhein-Westfalen,
das Land Rheinland-Pfalz,
das Saarland,
der Freistaat Sachsen,
das Land Sachsen-Anhalt,
das Land Schleswig-Holstein und
der Freistaat Thüringen

schließen nachstehenden Staatsvertrag: 

Artikel 1 
Änderung des ZDF-Staatsvertrages

Der ZDF-Staatsvertrag vom 31. August 1991, zuletzt ge-
ändert durch den Fünfzehnten Rundfunkänderungs-
staatsvertrag vom 15. bis 21. Dezember 2010, wird wie 
folgt geändert:

 1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert:

a) § 2 wird wie folgt neu gefasst:

 „§ 2 Angebote des ‚Zweiten Deutschen Fernse-
hens (ZDF)‘ “.

b) Der Zweite Abschnitt wird wie folgt neu gefasst:

„II. Abschnitt 
Vorschriften für die Angebote des 

‘Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF)‘ “.

c) § 5 wird wie folgt neu gefasst:

 „§ 5 Gestaltung der Angebote“.

d) § 8 wird wie folgt neu gefasst:

 „§ 8 Unzulässige Angebote, Jugendschutz“.

e) Es wird folgender neuer § 19 a eingefügt:

 „§ 19 a Allgemeine Bestimmungen“.

f) Es wird folgender neuer § 34 angefügt:

 „§ 34 Übergangsbestimmungen“.

 2. § 2 wird wie folgt geändert:

a)  Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst:

„§ 2 
Angebote des ‚Zweiten Deutschen Fernsehens 

(ZDF)‘ “.

b)  In Absatz 1 werden nach dem Wort „Fernsehpro-
gramme“ die Wörter „und bietet Telemedien“ ein-
gefügt und nach dem Wort „Rundfunkstaatsver-
trages“ wird das Wort „an“ angefügt.

c)  Der bisherige Absatz 2 wird gestrichen.

d)  Der bisherige Absatz 3 wird der neue Absatz 2 
und nach dem Wort „Fernsehvollprogramm“ wer-
den die Wörter „ ‚Zweites Deutsches Fernsehen 
(ZDF)‘ “ eingefügt.

 3. Die Überschrift des Zweiten Abschnittes wird wie 
folgt neu gefasst:

„II. Abschnitt 
Vorschriften für die Angebote des 

‚Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF)‘ “

 4. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift wird wie folgt neu gefasst:

„§ 5 Gestaltung der Angebote“.

b) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Sendungen“ 
durch das Wort „Angeboten“ ersetzt und die Wör-
ter „den Fernsehteilnehmern in Deutschland“ wer-
den gestrichen.

c) In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort 
„Sendungen“durch das Wort „Angebote“ ersetzt.

d) Die Absätze 2 und 3 werden wie folgt neu ge-
fasst:

„(2) Das ZDF hat in seinen Angeboten die Würde 
des Menschen zu achten und zu schützen. Es soll 
dazu beitragen, die Achtung vor Leben, Freiheit und 
körperlicher Unversehrtheit, vor Glauben und Mei-
nung anderer zu stärken. Die sittlichen und religiö-
sen Überzeugungen der Bevölkerung sind zu achten.

(3) Das Geschehen in den einzelnen Ländern und die 
kulturelle Vielfalt Deutschlands sind angemessen in 
den Angeboten des ZDF darzustellen. Die Angebote 
sollen dabei auch die Zusammengehörigkeit im ver-
einten Deutschland fördern sowie der gesamtgesell-
schaftlichen Integration in Frieden und Freiheit und 
der Verständigung unter den Völkern dienen und auf 
ein diskriminierungsfreies Miteinander hinwirken.“
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 5. § 6 wird wie folgt neu gefasst:
„§ 6  

Berichterstattung
Die Bestimmungen des Rundfunkstaatsvertrages zu 
Berichterstattung, Informationssendungen und Mei-
nungsumfragen finden Anwendung.“

 6. § 7 wird wie folgt neu gefasst: 
„§ 7 

Kurzberichterstattung
Die Bestimmungen des Rundfunkstaatsvertrages zur 
Kurzberichterstattung im Fernsehen finden Anwendung.“

 7. Die Überschrift von § 8 wird wie folgt neu gefasst:
„§ 8 Unzulässige Angebote, Jugendschutz“.

 8. § 9 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 werden die Wörter „durch Fernsehen“ 

gestrichen und die Wörter „vom ZDF in einer Sen-
dung“ werden durch die Wörter „im Angebot des 
ZDF“ ersetzt.

b) In Absatz 3 Satz 4 werden die Wörter „die bean-
standete Sendung“ durch die Wörter „das bean-
standete Angebot“ ersetzt.

c) Absatz 4 wird wie folgt neu gefasst:
 „(4) Die Gegendarstellung muss unverzüglich in-

nerhalb des gleichen Angebotes verbreitet wer-
den, in welchem die beanstandete Tatsachenbe-
hauptung erfolgt ist. Die Verbreitung erfolgt ohne 
Einschaltungen und Weglassungen. Eine Erwide-
rung auf die verbreitete Gegendarstellung muss 
sich auf tatsächliche Angaben beschränken. Im 
Fernsehen muss die Gegendarstellung innerhalb 
des gleichen Programms und der gleichen Pro-
grammsparte wie die beanstandete Tatsachenbe-
hauptung sowie zur gleichen Tageszeit oder, wenn 
dies nicht möglich ist, zu einer Sendezeit verbrei-
tet werden, die der Zeit der beanstandeten Sen-
dung gleichwertig ist.“

 9. In § 10 werden nach dem Wort „Sendezeit“ die Wör-
ter „im Fernsehvollprogramm ‚Zweites Deutsches 
Fernsehen (ZDF)‘ “ eingefügt.

10. § 11 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 und 2 werden jeweils nach 

dem Wort „Sendezeit“ die Wörter „im Fernseh-
vollprogramm ‚Zweites Deutsches Fernsehen 
(ZDF)‘ “ eingefügt.

b) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort „Sen-
dezeiten“ die Wörter „im Fernsehvollprogramm 
‚Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF)‘ “ eingefügt.

11.  § 12 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst:

„Wer die Sendung eines Beitrages veranlasst oder 
zugelassen hat oder Angebote in Telemedien zur 
Nutzung bereitstellt, trägt für den jeweiligen In-
halt und die jeweilige Gestaltung nach Maßgabe 
der Vorschriften des Grundgesetzes, der allgemei-
nen Gesetze und der besonderen Vorschriften die-
ses Staatsvertrages die Verantwortung.“

b) In Absatz 3 werden nach dem Wort „Beitrages“ 
die Wörter „oder Angebotsteiles“ eingefügt.

12. In § 13 wird das Wort „Sendungen“ durch das Wort 
„Angebote“ ersetzt.

13. § 14 wird wie folgt geändert:
a) Der bisherige Absatz 3 wird der neue Absatz 2 

und die Wörter „Fernsehtext veranstaltet“ werden 
durch die Wörter „Telemedien anbietet“ ersetzt. 

b) Der bisherige Absatz 2 wird der neue Absatz 3 
und wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird das Wort „schriftlich“ gestri-

chen und die Verweisung „nach Absatz 1“ 
durch die Verweisung „nach den Absätzen 1 
und 2“ ersetzt.

bb) Es wird folgender neuer Satz 2 angefügt:
„Die Glaubhaftmachung in Textform ist ausrei-
chend.“

14. § 15 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 werden die Wörter „zum Programm“ 

durch die Wörter „zu den Angeboten“ ersetzt.
b) In Absatz 2 wird folgender neuer Satz 2 eingefügt:

„Wird die Programmbeschwerde in Textform ein-
gelegt, so genügt auch für deren Bescheidung 
Textform.“

c) Der bisherige Satz 2 wird zu Satz 3.
15. Es wird folgender neuer § 19 a eingefügt:

„§ 19 a 
Allgemeine Bestimmungen

(1) Die Mitglieder des Fernsehrates und des Verwal-
tungsrates sind Sachwalter der Interessen der Allge-
meinheit. Sie sind an Weisungen nicht gebunden. 
Sie dürfen keine wirtschaftlichen oder sonstigen In-
teressen haben, die geeignet sind, die Erfüllung ihrer 
Aufgaben als Mitglieder des Fernsehrates oder des 
Verwaltungsrates zu gefährden (Interessenkollision).
(2) Eine gleichzeitige Mitgliedschaft im Fernsehrat 
und im Verwaltungsrat ist ausgeschlossen. Ein Mit-
glied kann dem Fernsehrat und dem Verwaltungsrat 
zusammen insgesamt in höchstens drei Amtsperio-
den angehören. 
(3) Dem Fernsehrat und dem Verwaltungsrat dürfen 
nicht angehören
1. Mitglieder des Europäischen Parlamentes, des 

Deutschen Bundestages oder eines Landesparla-
mentes,

2. Mitglieder der Europäischen Kommission, der 
Bundesregierung oder der Regierung eines deut-
schen Landes,

3. hauptamtliche kommunale Wahlbeamte,
4. Beamte, die jederzeit in den einstweiligen Ruhe-

stand versetzt werden können,
5. Vertreter der kommunalen Spitzenverbände auf 

Leitungsebene,
6. Mitglieder im Vorstand einer Partei nach § 2 Ab-

satz 1 Satz 1 des Parteiengesetzes auf Bundes- 
oder Landesebene; die alleinige Mitgliedschaft in 
einem Parteischiedsgericht gemäß § 14 des Par-
teiengesetzes steht einer Mitgliedschaft im Fern-
sehrat und Verwaltungsrat nicht entgegen.

Ausgenommen von Satz 1 sind die Mitglieder des 
Fernsehrates nach § 21 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe 
a, b und c sowie die Mitglieder des Verwaltungsrates 
nach § 24 Absatz 1 Buchstabe a.
(4) Dem Fernsehrat und dem Verwaltungsrat dürfen 
ferner nicht angehören
1. Angestellte oder arbeitnehmerähnliche Personen 

des ZDF,
2. Personen, die in einem Arbeits- oder Dienstver-

hältnis zu einem Unternehmen nach § 3 Satz 2 
oder zu einem mit diesem verbundenen Unter-
nehmen (§ 15 des Aktiengesetzes) stehen,
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3. Personen, die den Aufsichtsorganen oder Gre-
mien eines anderen öffentlich-rechtlichen Rund-
funkveranstalters angehören oder in einem Ar-
beits- oder Dienstverhältnis oder in einem arbeit-
nehmerähnlichen Verhältnis zu diesem oder zu 
einem mit diesem verbundenen Unternehmen 
(§ 15 des Aktiengesetzes) stehen,

4. Personen, die privaten Rundfunk veranstalten 
oder den Aufsichtsorganen oder Gremien eines 
privaten Rundfunkveranstalters oder einem mit 
diesem verbundenen Unternehmen (§ 15 des 
Aktiengesetzes) angehören oder in einem Ar-
beits- oder Dienstverhältnis zu diesen stehen,

5. Personen, die den Aufsichtsorganen oder Gre-
mien einer Landesmedienanstalt angehören oder 
Organen, derer sich eine Landesmedienanstalt 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben bedient, oder die zu 
diesen Organen oder einer Landesmedienanstalt 
in einem Arbeits- oder Dienstverhältnis stehen.

(5) Der in Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 genannte 
Personenkreis kann frühestens 18 Monate nach dem 
Ausscheiden aus der dort genannten Funktion als 
Mitglied in den Fernsehrat oder Verwaltungsrat ent-
sandt oder gewählt werden. Für den in Absatz 3 
Satz 1 genannten Personenkreis gilt Absatz 3 Satz 2 
entsprechend.
(6) Die Mitglieder des Fernsehrates und des Verwal-
tungsrates haben Anspruch auf eine Aufwandsent-
schädigung, Sitzungsgelder und Ersatz von Reise-
kosten mit Ausnahme des Tagegeldes. Das Nähere 
regelt die Satzung. Aufwandsentschädigungen und 
Sitzungsgelder sind der Höhe nach zu veröffentli-
chen.“

16. § 21 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Zahl „siebenundsiebzig“ wird durch die 
Zahl „sechzig“ ersetzt.

bb) In Buchstabe b wird die Zahl „drei“ durch die 
Zahl „zwei“ ersetzt.

cc) Buchstabe c wird wie folgt neu gefasst:
„c)  einem Vertreter des Deutschen Landkreis-

tages und im Wechsel nach jeder Amtspe-
riode einem Vertreter des Deutschen Städ-
tetages oder des Deutschen Städte- und 
Gemeindebundes,“.

dd) Buchstabe d wird wie folgt neu gefasst:
„d)  zwei Vertretern der Evangelischen Kirche 

in Deutschland,“
ee) Buchstabe e wird wie folgt neu gefasst:

„e)  zwei Vertretern der Katholischen Kirche in 
Deutschland,“

ff) Buchstabe f wird wie folgt neu gefasst:
„f)  einem Vertreter des Zentralrates der Juden 

in Deutschland,“
gg) In Buchstabe g wird nach den Wörtern „Ver-

einte Dienstleistungsgewerkschaft“ die Angabe 
„.e.V.“ gestrichen und es werden die Wörter 
„Deutschen Beamtenbundes“ durch die Wörter 
„dbb Beamtenbundes und Tarifunion“ ersetzt.

hh) Buchstabe h wird wie folgt neu gefasst:
„h)  je einem Vertreter der Bundesvereinigung 

der Deutschen Arbeitgeberverbände, des 
Deutschen Industrie- und Handelskammer-
tages e.V., des Zentralausschusses der 

Deutschen Landwirtschaft und des Zentral-
verbandes des Deutschen Handwerks e.V.,“.

ii) In Buchstabe i werden die Wörter „zwei Ver-
tretern“ durch die Wörter „einem Vertreter“ er-
setzt und nach den Wörtern „Bundesverban-
des Deutscher Zeitungsverleger“ wird die An-
gabe „e.V.“ eingefügt.

jj) Buchstabe j wird wie folgt neu gefasst:
„j)  einem Vertreter des Deutschen Journalis-

ten-Verbandes e.V.,“
kk) In Buchstabe k werden die Wörter „des Diako-

nischen Werkes der Evangelischen Kirche in 
Deutschland“ durch die Wörter „der Diakonie  
Deutschland, Evangelischer Bundesverband 
des Evangelischen Werkes für Diakonie und 
Entwicklung e.V.“ ersetzt und nach den Wör-
tern „Deutschen Roten Kreuzes“ wird die An-
gabe „e.V.“ eingefügt.

ll) Der bisherige Buchstabe l wird gestrichen.
mm) Die bisherigen Buchstaben m bis q werden die 

neuen Buchstaben l bis p.
nn) Im neuen Buchstaben n wird nach den Wör-

tern „Naturschutzbundes Deutschland“ die 
Angabe „e.V.“ eingefügt.

oo) Im neuen Buchstaben o werden nach den Wör-
tern „Bundes der Vertriebenen“ das Zeichen  
„- “ sowie die Wörter „Vereinigte Landsmann-
schaften und Landesverbände e.V.“ eingefügt.

pp) Im neuen Buchstaben p wird nach den Wör-
tern „Vereinigung der Opfer des Stalinismus“ 
die Angabe „e.V.“ eingefügt.

qq) Es wird folgender neuer Buchstabe q angefügt:
„q)  16 Vertretern aus folgenden den Ländern 

zugeordneten Bereichen:
aa) einem Vertreter aus dem Bereich ‚Verbrau-

cherschutz‘ aus dem Land Baden-Würt-
temberg,

bb) einem Vertreter aus dem Bereich ‚Digita-
les‘ aus dem Freistaat Bayern,

cc) einem Vertreter aus dem Bereich ‚Internet‘ 
aus dem Land Berlin,

dd) einem Vertreter aus dem Bereich ‚Senio-
ren, Familie, Frauen und Jugend‘ aus dem 
Land Brandenburg,

ee) einem Vertreter aus dem Bereich ‚Wissen-
schaft und Forschung‘ aus der Freien Han-
sestadt Bremen,

ff) einem Vertreter aus dem Bereich ‚Musik‘ 
aus der Freien und Hansestadt Hamburg,

gg) einem Vertreter aus dem Bereich ‚Migran-
ten‘ aus dem Land Hessen,

hh) einem Vertreter aus dem Bereich ‚Bürger-
schaftliches Engagement‘ aus dem Land 
Mecklenburg-Vorpommern,

ii) einem Vertreter aus dem Bereich ‚Mus-
lime‘ aus dem Land Niedersachsen,

jj) einem Vertreter aus dem Bereich ‚Medien-
wirtschaft und Film‘ aus dem Land Nord-
rhein-Westfalen,

kk) einem Vertreter aus dem Bereich ‚Inklusive 
Gesellschaft‘ aus dem Land Rheinland-Pfalz,

ll) einem Vertreter aus dem Bereich ‚Kunst 
und Kultur‘ aus dem Saarland,
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mm) einem Vertreter aus dem Bereich ‚Ehren-
amtlicher Zivil- und Katastrophenschutz‘ 
aus dem Freistaat Sachsen,

nn) einem Vertreter aus dem Bereich ‚Heimat 
und Brauchtum‘ aus dem Land Sachsen-
Anhalt,

oo) einem Vertreter aus dem Bereich ‚Regio-
nal- und Minderheitensprachen‘ aus dem 
Land Schleswig-Holstein und

pp) einem Vertreter aus dem Bereich ‚LSBTTIQ 
(Lesbische, Schwule, Bisexuelle, Transsexu-
elle, Transgender, Intersexuelle und Queere 
Menschen)‘ aus dem Freistaat Thüringen.“

rr) Buchstabe r wird gestrichen.
ss) Es wird folgender neuer Satz 2 angefügt:

„Die näheren Einzelheiten zur Entsendung der 
Vertreter nach Satz 1 Buchstabe q werden 
durch Landesgesetz geregelt.“

b) In Absatz 2 wird vor dem Wort „Mitglieder“ die 
Angabe „Bis zu drei“ eingefügt und das Wort 
„Personalrats“ wird durch das Wort „Personalra-
tes“ ersetzt.

c) Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst:
„(3) Die Verbände und Organisationen nach Absatz 
1 Satz 1 Buchstabe c bis p entsenden die Vertreter. 
Die Vertreter nach Absatz 1 Satz 1 Buchstabe q 
werden von den aufgrund von Landesgesetz zu be-
stimmenden Verbänden und Organisationen ent-
sandt. Solange und soweit von dem Entsendungs-
recht kein Gebrauch gemacht wird, verringert sich 
die Zahl der Mitglieder entsprechend.“

d) Absätze 4 bis 9 werden durch die folgenden Ab-
sätze 4 und 5 ersetzt:
„(4) Bei der Entsendung der Mitglieder sind Frauen 
und Männer angemessen zu berücksichtigen. So-
fern ein neues Mitglied entsandt wird, muss einem 
männlichen Mitglied eine Frau und einem weiblichen 
Mitglied ein Mann nachfolgen. Sofern eine Organi-
sation oder ein Verband zwei Vertreter entsendet, 
sind je eine Frau und ein Mann zu entsenden.“
„(5) Der amtierende Vorsitzende des Fernsehrates 
stellt zu Beginn der Amtsperiode die nach diesem 
Staatsvertrag ordnungsgemäße Entsendung fest und 
gibt die Feststellungen dem Fernsehrat bekannt. Die 
entsendenden Stellen haben alle Angaben zu ma-
chen, die zur Nachprüfung der Voraussetzungen von 
Absatz 4, 6 und § 19 a Absatz 3 bis 5 erforderlich 
sind. Weitere Einzelheiten des Verfahrens über die 
Entsendung und Abberufung regelt die Satzung. Die 
Satzung bedarf insofern der Genehmigung durch die 
rechtsaufsichtsführende Landesregierung.“

e) Der bisherige Absatz 10 wird der neue Absatz 6 
und wird wie folgt geändert:
aa) Satz 2 wird gestrichen.
bb) Der bisherige Satz 3 wird der neue Satz 2 und 

das Wort „Berufung“ wird durch das Wort 
„Entsendung“ ersetzt.

cc) Es werden folgende Sätze 3 bis 7 angefügt:
„Die Mitgliedschaft im Fernsehrat erlischt durch
1. Niederlegung des Amtes,
2. Verlust der Fähigkeit, Rechte aus öffentli-

chen Wahlen zu erlangen oder öffentliche 
Ämter zu bekleiden,

3. Eintritt der Geschäftsunfähigkeit oder der Vo-
raussetzungen der rechtlichen Betreuung 
nach § 1896 des Bürgerlichen Gesetzbuchs,

4. Eintritt des Todes,
5. Eintritt eines der in § 19 a Absatz 3 und 4 

genannten Ausschlussgründe,
6. Eintritt einer Interessenkollision nach § 19 a 

Absatz 1 Satz 3 oder
7. Abberufung aus wichtigem Grund durch 

die entsendungsberechtigte Stelle; ein 
wichtiger Grund liegt insbesondere vor, 
wenn ein Mitglied aus der entsendungsbe-
rechtigten Stelle ausgeschieden ist. Das 
Vorliegen der Erlöschensgründe nach Satz 3 
Nummer 1 bis 5 gibt der Vorsitzende des 
Fernsehrates dem Fernsehrat bekannt. Über 
das Erlöschen der Mitgliedschaft in den Fäl-
len von Satz 3 Nummer 6 und 7 entscheidet 
der Fernsehrat. Bis zur Entscheidung nach 
Satz 5 behält das betroffene Mitglied seine 
Rechte und Pflichten, es sei denn, der Fern-
sehrat beschließt mit einer Mehrheit von sie-
ben Zwölfteln seiner gesetzlichen Mitglieder, 
dass der Betroffene bis zur Entscheidung 
nicht an den Arbeiten des Fernsehrates teil-
nehmen kann. Von der Beratung und Be-
schlussfassung im Verfahren nach Satz 5 ist 
das betroffene Mitglied ausgeschlossen.“

f) Es wird folgender neuer Absatz 7 angefügt:
„(7) Die Regelungen zur Zusammensetzung des 
Fernsehrates gemäß Absatz 1 sollen jeweils nach 
Ablauf von zwei Amtsperioden durch die Länder 
überprüft werden.“

17. § 22 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 wird Satz 3 gestrichen.
b) In Absatz 2 werden folgende neue Sätze 3 und 4 

angefügt:
„Der Anteil der Mitglieder nach § 21 Absatz 1 
Satz 1 Buchstabe a bis c darf in den Ausschüssen 
des Fernsehrates ein Drittel der Mitglieder nicht 
übersteigen. Entsprechendes gilt bei der Wahl der 
Vorsitzenden und Stellvertreter des Fernsehrates 
und seiner Ausschüsse.“

c) Es werden folgende neue Absätze 5 und 6 angefügt:
„(5) Die Sitzungen des Fernsehrates sind öffent-
lich. In begründeten Ausnahmefällen kann der 
Fernsehrat den Ausschluss der Öffentlichkeit be-
schließen. Personalangelegenheiten, die aus Grün-
den des Persönlichkeitsschutzes vertraulich sind, 
und Angelegenheiten, in welchen die Offenlegung 
von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen Dritter 
unvermeidlich ist, sind stets unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit zu behandeln. Die Sitzungen der 
nach Absatz 2 Satz 2 gebildeten Ausschüsse fin-
den grundsätzlich nicht öffentlich statt.
(6) Die Zusammensetzung des Fernsehrates so-
wie seiner Ausschüsse nach Absatz 2 Satz 2 sind 
zu veröffentlichen. Die Tagesordnungen der Sit-
zungen des Fernsehrates und seiner Ausschüsse 
sind spätestens eine Woche vor den Sitzungen, 
die Anwesenheitslisten im Anschluss an die Sit-
zungen zu veröffentlichen. Im Anschluss an die 
Sitzungen des Fernsehrates sind Zusammenfas-
sungen der wesentlichen Ergebnisse der Sitzun-
gen des Fernsehrates sowie seiner vorberatenden 
Ausschüsse zu veröffentlichen. Die Veröffentli-
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chung hat unter Wahrung von Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnissen sowie personenbezogener 
Daten der Beschäftigten des ZDF zu erfolgen. Be-
rechtigte Interessen Dritter an einer Geheimhal-
tung sind zu wahren. Eine Veröffentlichung in 
elektronischer Form im Internetauftritt des ZDF ist 
ausreichend. Das Nähere regelt die Satzung.“

18. § 24 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Die Zahl „vierzehn“ wird durch die Zahl 
„zwölf“ ersetzt.

bb) Buchstabe a wird wie folgt neu gefasst:
„a)  vier Vertretern der Länder, die von den Mi-

nisterpräsidenten gemeinsam berufen wer-
den; die Ministerpräsidenten werden sich 
bemühen, die Berufungen einmütig vorzu-
nehmen;“.

cc) In Buchstabe b wird der Satzteil „diese dürfen 
weder einer Regierung noch einer gesetzge-
benden Körperschaft angehören;“ gestrichen 
und der Satzteil „wählbar sind auch die Mit-
glieder des Fernsehrates“ wird durch den Satz-
teil „nicht wählbar sind die Mitglieder des 
Fernsehrates nach § 21 Absatz 1 Satz 1 Buch-
stabe a bis c“ ersetzt.

dd) Buchstabe c wird gestrichen.
b) Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst:
 „(2) Bis zu drei Mitglieder des Personalrates nehmen 

an den Sitzungen des Verwaltungsrates teil und kön-
nen zu Personalangelegenheiten gehört werden.“

c) In Absatz 3 Satz 2 wird die Verweisung auf „§ 21 
Absatz 10 Satz 2 und 3“ durch die Verweisung 
auf „§ 21 Absatz 6 Satz 2 bis 7“ ersetzt.

d) Absätze 4 und 5 werden wie folgt neu gefasst:
 „(4) § 21 Absatz 3 Satz 3 gilt entsprechend.
 (5) Von den nach Absatz 1 berufenen und ge-

wählten Mitgliedern sollen auf Frauen und Män-
ner jeweils fünfzig vom Hundert entfallen.“

19. § 25 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:
„Er gibt sich eine Geschäftsordnung, in der 
auch die Bildung von Ausschüssen vorgesehen 
werden kann.“ 

bb) Es werden folgende neue Sätze 3 und 4 angefügt:
„Der Anteil der Mitglieder nach § 24 Absatz 1 
Buchstabe a darf in den Ausschüssen des Ver-
waltungsrates ein Drittel der Mitglieder nicht 
übersteigen. Entsprechendes gilt bei der Wahl 
der Vorsitzenden und Stellvertreter des Ver-
waltungsrates und seiner Ausschüsse.“

b) In Absatz 2 Satz 3 wird die Angabe „drei Fünfteln“ 
durch die Angabe „sieben Zwölfteln“ ersetzt.

c) Es werden folgende neue Absätze 5 und 6 angefügt:
 „(5) Die Sitzungen des Verwaltungsrates und sei-

ner Ausschüsse finden grundsätzlich nicht öffent-
lich statt.

 (6) § 22 Absatz 6 gilt entsprechend. Im Falle einer 
Zustimmung des Verwaltungsrates zum Abschluss 
von Anstellungsverträgen mit außertariflichen An-
gestellten nach § 28 Nummer 6 enthält die Veröf-
fentlichung der Zusammenfassung der wesentli-
chen Ergebnisse der Sitzungen des Verwaltungsra-
tes auch die Darstellung der jährlichen Vergütungen 
sowie etwaiger vertraglich vereinbarter Zusatzleis-

tungen unter Namensnennung. Entsprechendes 
gilt für Verträge mit freien Mitarbeitern, die der Zu-
stimmung des Verwaltungsrates bedürfen.“

20. In § 30 a werden folgende neue Absätze 5 und 6 
angefügt:

 „(5) Das ZDF veröffentlicht die für die Tätigkeit im 
Geschäftsjahr gewährten Bezüge des Intendanten 
und der Direktoren unter Namensnennung im Ge-
schäftsbericht. Satz 1 gilt insbesondere auch für:
1. Leistungen, die den genannten Personen für den 

Fall einer vorzeitigen Beendigung ihrer Tätigkeit 
zugesagt worden sind,

2. Leistungen, die den genannten Personen für den 
Fall der regulären Beendigung ihrer Tätigkeit zuge-
sagt worden sind, mit ihrem Barwert sowie den 
vom ZDF während des Geschäftsjahres hierfür 
aufgewandten oder zurückgestellten Betrag,

3. während des Geschäftsjahres vereinbarte Ände-
rungen dieser Zusagen,

4. Leistungen, die einer der betroffenen Personen, die 
ihre Tätigkeit im Laufe des Geschäftsjahres beendet 
hat, in diesem Zusammenhang zugesagt und im 
Laufe des Geschäftsjahres gewährt worden sind,

5. Leistungen, die den genannten Personen für Tä-
tigkeiten bei Tochter- und Beteiligungsgesellschaf-
ten des ZDF gewährt worden sind, und

6. Leistungen, die den genannten Personen für ent-
geltliche Nebentätigkeiten gewährt worden sind; 
dies gilt nicht, wenn die Höhe der jeweils verein-
barten Einkünfte den Betrag von 1.000 Euro mo-
natlich nicht übersteigt.

(6) Die Tarifstrukturen und eine strukturierte Darstel-
lung der außer- und übertariflichen Vereinbarungen 
sind zu veröffentlichen.“

21.  In § 33 Absatz 1 Satz 3 wird das Datum „31. Dezember 
2008“ durch das Datum „31. Dezember 2017“ ersetzt.

22. Es wird folgender neuer § 34 angefügt:
„§ 34  

Übergangsbestimmungen
(1) Die Zusammensetzung sowie die Rechte und 
Pflichten der Mitglieder des Fernsehrates, des Ver-
waltungsrates und ihrer Ausschüsse bleiben vom In-
krafttreten des 17. Rundfunkänderungsstaatsvertra-
ges bis zum Ablauf der am 1. Januar 2016 laufen-
den Amtsperioden von Fernsehrat, Verwaltungsrat 
und ihren Ausschüssen unberührt.
(2) Die am 1. Januar 2016 laufenden Amtsperioden 
des Fernsehrates und des Verwaltungsrates gelten 
als erste im Sinne von § 19 a Absatz 2 Satz 2.
(3) Der Vertreter nach § 21 Absatz 1 Satz 1 Buch-
stabe c, 2. Halbsatz wird in der ersten Amtsperiode 
nach Inkrafttreten des 17. Rundfunkänderungsstaats-
vertrages vom Deutschen Städtetag entsandt.“

Artikel 2 
Änderung des Rundfunkstaatsvertrages

Der Rundfunkstaatsvertrag vom 31. August 1991, zu-
letzt geändert durch den Fünfzehnten Rundfunkände-
rungsstaatsvertrag vom 15. bis 21. Dezember 2010, 
wird wie folgt geändert:
1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst:

„(3) Für Fernsehveranstalter gelten dieser Staatsver-
trag und die landesrechtlichen Vorschriften, wenn 
sie in der Bundesrepublik Deutschland niedergelas-
sen sind. Ein Fernsehveranstalter gilt als in der Bun-
desrepublik Deutschland niedergelassen, wenn 
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1. die Hauptverwaltung in Deutschland liegt und 
die redaktionellen Entscheidungen über das Pro-
gramm dort getroffen werden,

2. die Hauptverwaltung in Deutschland liegt und 
die Entscheidungen über das Programm in einem 
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union 
getroffen werden, jedoch
a) ein wesentlicher Teil des mit der Bereitstel-

lung des Programms betrauten Personals in 
Deutschland tätig ist oder

b) ein wesentlicher Teil des mit der Bereitstellung 
des Programms betrauten Personals sowohl in 
Deutschland als auch dem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union tätig ist oder

c) ein wesentlicher Teil des mit der Bereitstel-
lung des Programms betrauten Personals we-
der in Deutschland noch dem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union tätig ist, 
aber der Fernsehveranstalter in Deutschland 
zuerst seine Tätigkeit begann und eine dauer-
hafte und tatsächliche Verbindung mit der 
Wirtschaft Deutschlands fortbesteht, oder

3. die Hauptverwaltung in Deutschland liegt und die 
redaktionellen Entscheidungen über das Pro-
gramm in einem Drittstaat getroffen werden oder 
umgekehrt und vorausgesetzt, ein wesentlicher 
Teil des mit der Bereitstellung des Programms be-
trauten Personals ist in Deutschland tätig.“

b) Es werden folgende neue Absätze 4 und 5 eingefügt:
„(4) Für Fernsehveranstalter, sofern sie nicht be-
reits aufgrund der Niederlassung der Rechtshoheit 
Deutschlands oder eines anderen Mitgliedstaats 
der Europäischen Union unterliegen, gelten dieser 
Staatsvertrag und die landesrechtlichen Vorschrif-
ten auch, wenn sie
1. eine in der Bundesrepublik Deutschland gelegene 

Satelliten-Bodenstation für die Aufwärtsstrecke 
nutzen oder

2. zwar keine in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union gelegene Satelliten-Bodenstation 
für die Aufwärtsstrecke nutzen, aber eine der 
Bundesrepublik Deutschland zugewiesene Über-
tragungskapazität eines Satelliten nutzen. Liegt 
keines dieser beiden Kriterien vor, gelten dieser 
Staatsvertrag und die landesrechtlichen Vor-
schriften auch für Fernsehveranstalter, wenn sie 
in Deutschland gemäß den Artikeln 49 bis 55 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, ABl. Nummer C 115 vom 9 Mai 2008 
S. 47, niedergelassen sind.

(5) Dieser Staatsvertrag und die landesrechtlichen 
Vorschriften gelten nicht für Programme von Fern-
sehveranstaltern, die
1. ausschließlich zum Empfang in Drittländern be-

stimmt sind und
2. nicht unmittelbar oder mittelbar von der Allge-

meinheit mit handelsüblichen Verbraucherendge-
räten in einem Staat innerhalb des Geltungsbe-
reichs der Richtlinie 2010/13/EU des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 10. März 
2010 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten 
über die Bereitstellung audiovisueller Medien-
dienste (ABl. L 95 vom 15. April 2010 S. 1) 
empfangen werden.“

c) Der bisherige Absatz 4 wird zu Absatz 6.
2. In § 58 Absatz 3 Satz 1 werden die Verweisung „§ 1 

Absatz 3“ und das Wort „sowie“ gestrichen.

Artikel 3 
Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung

(1) Für die Kündigung der in Artikel 1 und 2 geänderten 
Staatsverträge sind die dort vorgesehenen Kündigungs-
vorschriften maßgebend.
(2) Dieser Staatsvertrag tritt zum 1. Januar 2016 in 
Kraft. Sind bis zum 31. Dezember 2015 nicht alle Ratifi-
kationsurkunden bei der Staatskanzlei des Vorsitzenden 
der Ministerpräsidentenkonferenz hinterlegt, wird der 
Staatsvertrag gegenstandslos.
(3) Die Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsi-
dentenkonferenz teilt den Ländern die Hinterlegung der 
Ratifikationsurkunden mit.
(4) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des 
ZDF-Staatsvertrages und des Rundfunkstaatsvertrages in 
der Fassung, die sich aus Artikel 1 und 2 ergibt, mit 
neuem Datum bekannt zu machen.
Für das Land Baden-Württemberg:
Berlin, 18. Juni 2015
gez. Win f r i e d  K re ts chmann 

Für den Freistaat Bayern:
Berlin, 18. Juni 2015
gez. Ho rs t  Seehofe r

Für das Land Berlin:
Berlin, 18. Juni 2015
gez. M i chae l  Mü l l e r

Für das Land Brandenburg:
Berlin, den 18. Juni 2015
gez. D i e tma r  Wo idke

Für die Freie Hansestadt Bremen:
Berlin, 18. Juni 2015
gez. Jens  Böh rnsen

Für die Freie und Hansestadt Hamburg:
Berlin, 18. Juni 2015
gez. O l a f  Scho l z

Für das Land Hessen:
Berlin, 18. Juni 2015
gez. V.  Bou f f i e r

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:
Berlin, 18. Juni 2015
gez. E rw in  Se l l e r i ng

Für das Land Niedersachsen:
Berlin, 18. Juni 2015
gez. S t ephan  We i l

Für das Land Nordrhein-Westfalen:
Berlin, 18. Juni 2015
gez. Hanne l o re  K ra f t

Für das Land Rheinland-Pfalz:
Berlin, 18. Juni 2015 
gez. Ma l u  D reye r

Für das Saarland:
Berlin, 18. Juni 2015
gez. Anneg re t  K ramp -Ka r renbaue r

Für den Freistaat Sachsen:
Berlin, 18. Juni 2015
gez. S t .  T i l l i c h

Für das Land Sachsen-Anhalt:
Berlin, 18. Juni 2015
gez. Re i ne r  Hase l o f f

Für das Land Schleswig-Holstein:
Berlin, 18. Juni 2015
gez. To rs t en  A l b i g

Für den Freistaat Thüringen:
Berlin, 18. Juni 2015
gez. Bodo  Rame low



Nr. 16 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2015; Ausgabe 23. Dezember 2015 413

1658/2015
Gesetz 

zum Achtzehnten Rundfunkänderungsstaatsvertrag 
Vom 30. November 2015
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2251-45

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1 
Zustimmung zum Achtzehnten 

Rundfunkänderungsstaatsvertrag

(1) Dem von den Ländern der Bundesrepublik 
Deutschland am 28. September 2015 unterzeichne-
ten Achtzehnten Staatsvertrag zur Änderung rund-
funkrechtlicher Staatsverträge (Achtzehnter Rund-
funkänderungsstaatsvertrag) wird zugestimmt.

(2) Der Staatsvertrag wird nachstehend veröffentlicht.

(3) Der Staatsvertrag tritt am 1. Januar 2016 in 
Kraft. Sollte der Staatsvertrag nach seinem Artikel 2 
Absatz 2 Satz 2 gegenstandslos werden, wird dies 
unverzüglich im Gesetz- und Verordnungsblatt für 
Schleswig-Holstein bekannt gemacht.

§ 2 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün-
dung in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 30. November 2015 
To rs t en  A l b i g
Ministerpräsident

Anlage
Achtzehnter Staatsvertrag 

zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge 
(Achtzehnter Rundfunkänderungsstaatsvertrag)

Das Land Baden-Württemberg,

der Freistaat Bayern,

das Land Berlin,

das Land Brandenburg,

die Freie Hansestadt Bremen,

die Freie und Hansestadt Hamburg,

das Land Hessen,

das Land Mecklenburg-Vorpommern,

das Land Niedersachsen,

das Land Nordrhein-Westfalen,

das Land Rheinland-Pfalz,

das Saarland,

der Freistaat Sachsen,

das Land Sachsen-Anhalt,

das Land Schleswig-Holstein und

der Freistaat Thüringen

schließen nachstehenden Staatsvertrag:

Artikel 1 
Änderung des Rundfunkstaatsvertrages

Der Rundfunkstaatsvertrag vom 31. August 1991, zuletzt 
geändert durch den Siebzehnten Rundfunkänderungs-
staatsvertrag vom 18. Juni 2015, wird wie folgt geändert:

§ 7 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Es wird folgender neuer Satz 1 eingefügt:

„Werbung ist Teil des Programms.“

bb)  Die bisherigen Sätze 1 und 2 werden zu den Sät-
zen 2 und 3.

cc)  Im neuen Satz 3 werden die Wörter „Satz 1 gilt“ 
durch die Wörter „Sätze 1 und 2 gelten“ ersetzt.

b) Es wird folgender neuer Absatz 11 eingefügt:

„(11) Die nichtbundesweite Verbreitung von Werbung 
oder anderen Inhalten in einem zur bundesweiten Ver-
breitung beauftragten oder zugelassenen Programm 
ist nur zulässig, wenn und soweit das Recht des Lan-
des, in dem die nichtbundesweite Verbreitung erfolgt, 
dies gestattet. Die nichtbundesweit verbreitete Wer-
bung oder andere Inhalte privater Veranstalter bedür-
fen einer gesonderten landesrechtlichen Zulassung; 
diese kann von gesetzlich zu bestimmenden inhaltli-
chen Voraussetzungen abhängig gemacht werden.“

c) Der bisherige Absatz 11 wird der neue Absatz 12 und 
die Verweisung „Absätze 1 bis 10“ wird durch die Ver-
weisung „Absätze 1 bis 11“ ersetzt.

Artikel 2 
Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung

(1) Für die Kündigung des in Artikel 1 geänderten Staats-
vertrages sind die dort vorgesehenen Kündigungsvor-
schriften maßgebend.

(2) Dieser Staatsvertrag tritt zum 1. Januar 2016 in 
Kraft. Sind bis zum 31. Dezember 2015 nicht alle Ratifi-
kationsurkunden bei der Staatskanzlei des Vorsitzenden 
der Ministerpräsidentenkonferenz hinterlegt, wird der 
Staatsvertrag gegenstandslos.

(3) Die Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerpräsi-
dentenkonferenz teilt den Ländern die Hinterlegung der 
Ratifikationsurkunden mit.

(4) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des 
Rundfunkstaatsvertrages in der Fassung, die sich aus Ar-
tikel 1 ergibt, mit neuem Datum bekannt zu machen.

Für das Land Baden-Württemberg:
Berlin, 9. September 2015
gez. Win f r i e d  K re ts chmann

Für den Freistaat Bayern:
Berlin, 9. September 2015
gez. Ho rs t  Seehofe r

Anl.
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Für das Land Berlin:
Berlin, 9. September 2015
gez. M i chae l  Mü l l e r 

Für das Land Brandenburg:
Berlin, 10. September 2015
gez. D i e tma r  Wo idke

Für die Freie Hansestadt Bremen:
Berlin, 9. September 2015
gez. Ca rs t en  S i e l i ng

Für die Freie und Hansestadt Hamburg:
Berlin, 9. September 2015
gez. O l a f  Scho l z

Für das Land Hessen:
Berlin, 9. September 2015
gez. V.  Bou f f i e r

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:
Berlin, 9. September 2015
gez. E rw in  Se l l e r i ng

Für das Land Niedersachsen:
Hannover, 28. September 2015
gez. S t ephan  We i l

Für das Land Nordrhein-Westfalen:
Berlin, 9. September 2015
gez. H .  K ra f t 

Für das Land Rheinland-Pfalz:
Berlin, 9. September 2015
gez. Ma l u  D reye r

Für das Saarland:
Berlin, 9. September 2015
gez. Anneg re t  K ramp–Ka r renbaue r 

Für den Freistaat Sachsen:
Berlin, 9. September 2015
gez. S t .  T i l l i c h 

Für das Land Sachsen-Anhalt:
Berlin, 9. September 2015
gez.  Re i ne r  Hase l o f f

Für das Land Schleswig-Holstein:
Kiel, 18. September 2015
gez. To rs t en  A l b i g

Für den Freistaat Thüringen:
Berlin, 9. September 2015
gez. Bodo  Rame low 

1656/2015
Gesetz 

zur Änderung des Schleswig-Holsteinischen Gesetzes zur Ausführung des Transplantationsgesetzes*)
Vom 1. Dezember 2015

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Das Schleswig-Holsteinische Gesetz zur Ausfüh-
rung des Transplantationsgesetzes vom 9. April 
2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 166, ber. S. 561), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
13. Dezember 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 516), wird 
wie folgt geändert:

1. In § 1 wird nach der Angabe „4. September 
2007 (BGBl I S. 2206)“ die Angabe „, zuletzt 
geändert durch Artikel 5 d des Gesetzes vom 
15. Juli 2013 (BGBl I S. 2423), “ ersetzt.

2. In § 3 wird die Angabe „11. Dezember 2002 
(GVOBl. Schl.-H. S. 487)“ durch die Angabe 
„28. Januar 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 17)“ ersetzt.

3. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa)   In Satz 1 werden die Worte „Jedes Kran-
kenhaus nach § 107 Abs. 1 SGB V mit 
Intensivstation oder Beatmungsbetten“ 
ersetzt durch die Worte „Jedes Entnah-
mekrankenhaus nach § 9 a Transplantati-
onsgesetz“.

bb) Folgender Satz 2 wird eingefügt:

„Die oder der Transplantationsbeauftragte 
muss die Teilnahme an einer Fortbildung 
nachweisen, die ihr oder ihm die zur Erfül-
lung dieser Aufgabe notwendigen Kennt-
nisse und Fähigkeiten vermittelt. Das Nä-
here über Inhalt und Verfahren der Fortbil-
dung regelt die oberste Landesgesund - 
heitsbehörde durch Verordnung. In der 
Verordnung ist auch zu bestimmen, ge-
genüber welcher Stelle der Nachweis zu 
erbringen ist.“

b) In Absatz 2 bis 8 wird jeweils das Wort „Kran-
kenhaus“, „Krankenhauses“ oder „Kranken-
häusern“ in der jeweils grammatikalisch kor-
rekten Form durch das Wort „Entnahmekran-
kenhaus“, „Entnahmekrankenhauses“ oder 
„Entnahmekrankenhäusern“ ersetzt.

c) In Absatz 6 Nummer 1 Buchstabe c werden 
nach dem Wort „Koordinierungsstelle“ die 
Worte „nach § 11 Absatz 1 Satz 2 des Trans-
plantationsgesetzes“ eingefügt und die 
Worte „Deutsche Stiftung Organtransplanta-
tion“ gestrichen.

*) Ändert Ges. vom 9. April 2008, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 212-2
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d) In Absatz 6 Nummer 1 Satz 2, Nummer 2 
Satz 2 und 5 werden jeweils die Worte „Deut-
sche Stiftung Organtransplantation“ durch 
das Wort „Koordinierungsstelle“ ersetzt.

e) In Absatz 6 Nummer 2 Satz 2 wird das Wort 
„monatlich“ durch die Worte „regelmäßig, 
mindestens einmal jährlich“ ersetzt.

f) In Absatz 8 wird das Wort „jährlich“ durch 
die Worte „auf Verlangen“ ersetzt.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 1. Dezember 2015

 To rs t en  A l b i g  K r i s t i n  A l he i d
 Ministerpräsident Ministerin
  für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft
  und Gleichstellung

1654/2015
Gesetz 

zur Änderung des Kinderschutzgesetzes und des Jugendförderungsgesetzes
Vom 14. Dezember 2015

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Artikel 1 
Änderung des Kinderschutzgesetzes1)

Das Kinderschutzgesetz vom 29. Mai 2008 
(GVOBl. Schl. H. S. 270), geändert durch Artikel 20 
des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 (GVOBl. 
Schl. H. S. 789), wird wie folgt geändert:

1. § 8 Absatz 3 wird wie folgt geändert:

a)  In Nummer 10 werden das Wort „und“ durch 
ein Komma ersetzt und in Nummer 11 der 
Punkt gestrichen. 

b)  Am Ende von Nummer 11 wird der Punkt 
durch ein Komma ersetzt und folgende Num-
mer 12 angefügt:

„12.  die darüber hinaus in § 3 Absatz 2 des 
Gesetzes zur Kooperation und Information 
im Kinderschutz (KKG) vom 22. Dezember 
2011 (BGBl I S. 2975) benannten Perso-
nen und Stellen, wenn Netzwerkarbeit im 
Sinne des § 3 KKG geleistet wird.“

2.  § 9 wird wie folgt geändert:

a)  In Absatz 1 wird die Angabe „§ 45 Abs. 2 
Satz 3 SGB VIII“ durch die Angabe „§ 45 
Absatz 3 Nummer 1 SGB VIII“ ersetzt.

b)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 8 a Abs. 2 
SGB VIII“ durch die Angabe „§ 8 a Ab-
satz 4 SGB VIII“ ersetzt.

bb) In Satz 2 Nummer 1 und Nummer 2 wird 
jeweils das Wort „Abschätzung“ durch 
das Wort „Einschätzung“ ersetzt.

cc) In Satz 2 Nummer 2 werden vor dem 
Komma die Worte „sowie zu deren Quali-
fikation“ eingefügt.

dd) In Satz 2 Nummer 3 wird das Wort „Per-
sonensorgeberechtigten“ durch das Wort 
„Erziehungsberechtigten“ ersetzt.

c)  Folgender Absatz 6 wird angefügt:

„(6) Träger von Einrichtungen, in denen sich 
Kinder oder Jugendliche ganztägig oder für 
einen Teil des Tages aufhalten oder in denen 
sie Unterkunft erhalten, und die zuständigen 
Leistungsträger haben gegenüber dem über-
örtlichen Träger der Jugendhilfe Anspruch 
auf Beratung bei der Entwicklung und An-
wendung fachlicher Handlungsleitlinien 

1. zur Sicherung des Kindeswohls und zum 
Schutz vor Gewalt sowie

2. zu Verfahren der Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen an strukturellen Ent-
scheidungen in der Einrichtung sowie zu 
Beschwerdeverfahren in persönlichen An-
gelegenheiten.“

3.  § 10 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Halbsatz 1 wird die Angabe „§ 72 a 
Satz 3 SGB VIII“ durch die Angabe „§ 72 a 
Absatz 2 und 4 SGB VIII“ ersetzt. 

1) Ändert Ges. vom 29. Mai 2008, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 860-81
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bb) In Halbsatz 2 wird die Angabe „§ 72 a 
Satz 2 SGB VIII“ durch die Angabe „§ 72 a 
Absatz 1 Satz 2 SGB VIII“ ersetzt. 

b)  In Absatz 2 wird die Angabe „§ 72 a Satz 1 
SGB VIII“ durch die Angabe „§ 72 a Absatz 1 
Satz 1 SGB VIII“ ersetzt. 

4.  § 14 wird wie folgt geändert:

a)  In Absatz 1 werden die Worte „in jeder Le-
gislaturperiode“ durch die Worte „alle fünf 
Jahre“ ersetzt. 

b)  In Absatz 2 werden die Worte „Die Landesre-
gierung“ durch die Worte „Das für die Kin-
der- und Jugendhilfe zuständige Ministe-
rium“ ersetzt.

Artikel 2 
Änderung des Jugendförderungsgesetzes2)

Das Jugendförderungsgesetz vom 5. Februar 1992 
(GVOBl. Schl.-H. S. 158, ber. S. 226), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 24. Sep-
tember 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 633), Ressortbe-
zeichnung zuletzt ersetzt durch Artikel 9 der Ver-
ordnung vom 18. März 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 
96), wird wie folgt geändert:

 1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift von § 10 wird wie folgt gefasst:

„§ 10 Geschlechtsspezifische Jugendarbeit“

b) In der Überschrift zu Abschnitt III wird vor 
den Worten „Kinder- und Jugendschutz“ 
das Wort „Erzieherischer“ eingefügt.

c) Die Überschrift von § 26 wird wie folgt gefasst:

„§ 26 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz“

 2.  § 2 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Unter Berücksichtigung der unterschiedli-
chen Lebenslagen von Kindern und Jugendli-
chen jeglichen Geschlechtes sowie von Kindern 
und Jugendlichen mit und ohne Behinderung 
sind Maßnahmen zu treffen, welche die Gleich-
stellung und Gleichberechtigung der Geschlech-
ter sowie von Kindern und Jugendlichen mit 
und ohne Behinderung zum Ziel haben.“

 3.  § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 ein-
gefügt:

„(3) Die örtlichen Träger der Jugendhilfe haben 
den Beratungsanspruch aus § 8 b Absatz 1 
SGB VIII sowie aus § 4 Absatz 2 des Ge-
setzes zur Kooperation und Information im 
Kinderschutz (KKG) vom 22. Dezember 
2011 (BGBl I S. 2975) bei der Einschätzung 
einer Kindeswohlgefährdung im Einzelfall 

durch den Einsatz insoweit erfahrener Fach-
kräfte sicherzustellen.“

b) Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 4.

 4.  § 7 wird wie folgt geändert: 

a)  Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

„3.  Gleichstellung und Gleichberechti-
gung der Geschlechter,“

bb) Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

„4.  die über Gruppen und Generationen 
hinausgehende Solidarität im Sinne 
von Teilhabe und Inklusion,“

b)  Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Ein besonderes Ziel der Jugendarbeit 
ist die Entwicklung von Toleranz gegenüber 
allen Menschen angesichts der Vielfalt der 
Lebensumstände und –entwürfe.“

 5.  § 8 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 4 wird das Wort „mädchenspezifi-
scher“ durch das Wort „geschlechterge-
rechter“ ersetzt.

b)  Satz 5 erhält folgende Fassung:

„Bei der Förderung soll ein inklusiver An-
satz verfolgt werden.“

 6. § 9 wird wie folgt gefasst:

„§ 9 
Jugendarbeit mit Kindern

Die Arbeit mit Kindern ist ein wesentlicher 
und eigenständiger Teil der Jugendarbeit. 
Sie umfasst insbesondere Angebote der so-
zialen und kulturellen Bildung. Sie schafft 
für Kinder geeignete Formen der Beteiligung 
an der Gestaltung ihrer Lebensumwelt.“

 7. § 10 wird wie folgt gefasst:

„§ 10 
Geschlechtsspezifische Jugendarbeit

Geschlechtsspezifische Jugendarbeit soll 
auf die Chancengleichheit und tatsächliche 
Gleichstellung aller Geschlechter hinwirken. 
Sie soll die Selbstständigkeit und Selbstver-
wirklichung über die Stärkung vielfältiger 
Identitäten und des Selbstbewusstseins ent-
wickeln und fördern sowie den besonderen 
Interessen- und Problemlagen von Mädchen 
und jungen Frauen, Jungen und jungen Män-
nern sowie Kindern und Jugendlichen mit ei-
ner anderen Geschlechtszugehörigkeit ge-
recht werden. Sie soll eigenständige Ansätze 
und Angebote in allen Bereichen der Jugend-
arbeit entwickeln.“

2) Ändert Ges. vom 5. Februar 1992, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 860-8
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 8.  § 12 wird wie folgt geändert:

a)  In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „der 
Schulwelt“ durch die Worte „dem Lern- und 
Lebensort Schule“ ersetzt.

b)  In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „mäd-
chenspezifischer“ durch das Wort „ge-
schlechterspezifischer“ ersetzt.

 9.  § 13 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Internationale und interkulturelle Jugend-
arbeit mit Kindern und Jugendlichen soll das 
Prinzip der Inklusion verwirklichen und dadurch 
zu Chancengerechtigkeit und gleichberechtig-
ter Teilhabe beitragen. Die Jugendarbeit soll ei-
genständige Ansätze und Angebote in diesem 
Bereich entwickeln.“

10.  In § 19 Satz 2 werden die Worte „seelische, 
geistige und körperliche Entwicklung“ durch 
die Worte „Persönlichkeitsentwicklung der jun-
gen Menschen insgesamt“ ersetzt.

11.  In § 21 Absatz 1 Satz 1 wird die Bezeichnung 
„Landesvereinigung kulturelle Jugendbildung“ 
durch die Bezeichnung „Landesvereinigung 
Kulturelle Kinder- und Jugendbildung Schles-
wig-Holstein e.V.“ ersetzt.

12. § 24 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Insbesondere im Rahmen der Berufsorien-
tierung sind geschlechterspezifische Inter-
essen und Bedarfe zu berücksichtigen.“

b) In Absatz 2 werden nach der Angabe 
„(GVOBl. Schl.-H. 1950 S. 11)“ ein Komma 
und die Worte „Ressortbezeichnungen zu-
letzt ersetzt durch Artikel 9 der Verordnung 
vom 16. März 2015 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 96),“ eingefügt.

13. In der Überschrift zu Abschnitt III wird vor den 
Worten „Kinder- und Jugendschutz“ das Wort 
„Erzieherischer“ eingefügt.

14.  § 26 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz“

b) In Satz 1 werden die Worte „Vorbeugender 
und erzieherischer“ durch das Wort „Erzie-
herischer“ ersetzt.

15. § 28 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die zuständigen Behörden überwachen 
die Einhaltung der Vorschriften des Jugend-
schutzgesetzes (JuSchG) vom 23. Juli 2002 
(BGBl. I S. 2730), zuletzt geändert durch Arti-
kel 4 Absatz 36 des Gesetzes vom 7. August 
2013 (BGBl. I S. 3154). Ihre Beauftragten sind 
befugt, zur Verfolgung von Ordnungswidrigkei-
ten nach § 28 JuSchG Veranstaltungs- und 

Geschäftsräume von Veranstaltern, Gewerbe-
treibenden und Anbietern während der Ar-
beits-, Betriebs- oder Geschäftszeiten zu betre-
ten, dort Prüfungen und Besichtigungen vorzu-
nehmen und in die geschäftlichen Unterlagen 
Einsicht zu nehmen. Das Grundrecht der Un-
verletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Absatz 
1 GG) wird insoweit eingeschränkt.“

16. § 38 wird wie folgt gefasst:

„§ 38 
Versagungsgründe

Die Pflegeerlaubnis ist insbesondere zu versa-
gen, wenn

1. die Pflegeperson nicht über ausreichende 
erzieherische Fähigkeiten verfügt, Zweifel 
an ihrer persönlichen Eignung bestehen 
oder sie oder eine ihrem Haushalt angehö-
rende Person wegen einer der in § 72 a Ab-
satz 1 Satz 1 SGB VIII genannten Strafta-
ten rechtskräftig verurteilt ist, 

2. die Pflegeperson oder die in ihrer Wohnung 
lebenden Personen nicht die Gewähr dafür 
bieten, dass das Wohl des Kindes oder des 
Jugendlichen ungefährdet bleibt,

3. die Pflegeperson nicht die Gewähr dafür 
bietet, dass die religiöse Erziehung des ihr 
anvertrauten Kindes oder des Jugendlichen 
im Einklang mit der von den Personensorge-
berechtigten bestimmten Grundrichtung der 
Erziehung durchgeführt wird,

4. die wirtschaftlichen Verhältnisse der Pflege-
person und ihre Haushaltsführung nicht ge-
ordnet sind,

5. die Pflegeperson oder die in ihrer Wohnung 
lebenden Personen nicht frei von anste-
ckenden, das Wohl des Kindes oder des Ju-
gendlichen gefährdenden Krankheiten, oder 
akuten Suchterkrankungen sind oder

6.  nicht ausreichender und angemessener 
Wohnraum für das Kind oder den Jugendli-
chen und die in der Wohnung lebenden Per-
sonen vorhanden ist.“

17.  § 41 wird wie folgt geändert:

a)  In Absatz 1 wird der Punkt durch ein 
Komma ersetzt und der Halbsatz eingefügt 
„soweit nicht nach dem Kindertagesstät-
tengesetz die Landrätinnen und Landräte 
zuständig sind.“

b)  Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 2 und 
erhält folgende Fassung:

„(2) Das für die Jugendhilfe zuständige Mi-
nisterium des Landes Schleswig-Holstein 
wird ermächtigt, durch Verordnung nähere 
Bestimmungen zu treffen über
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1.  die räumlichen, fachlichen, wirtschaftli-
chen und personellen Voraussetzungen, 
die für den Betrieb einer nach § 45 SGB 
VIII erlaubnispflichtigen Einrichtung oder 
sonstigen Wohnform erfüllt sein müssen,

2.  die Unterstützung der gesellschaftlichen 
und sprachlichen Integration in der Ein-
richtung sowie die gesundheitliche Vor-
sorge und die medizinische Betreuung 
der Kinder und Jugendlichen,

3.  die zur Sicherung der Rechte von Kindern 
und Jugendlichen in der Einrichtung ge-
eigneten Verfahren der Beteiligung sowie 
der Möglichkeit der Beschwerde in per-
sönlichen Angelegenheiten,

4.  die Verwaltungsverfahren nach den §§ 45 
bis 48 SGB VIII einschließlich der Erhe-
bung von Gebühren,

soweit nicht eine Verordnung nach § 13 
Absatz 2 des Kindertagesstättengesetzes 
entsprechende Bestimmungen trifft.“

18. § 42 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „oder 

Teile einer Einrichtung“ gestrichen.
b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Das Landesjugendamt hat das nach  
§ 87 a Absatz 3 SGB VIII zuständige Ju-
gendamt bei der Prüfung der Voraussetzun-
gen für die Erteilung einer Erlaubnis zu be-
teiligen. Ein zentraler Träger der freien Ju-
gendhilfe kann beteiligt werden, wenn ihm 
der Träger der Einrichtung angehört.“

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Erlangt ein Jugendamt Kenntnis davon, 
dass eine in seinem Bezirk gelegene Einrich-
tung ohne Erlaubnis oder in einem Umfang, 
der über die Erlaubnis hinausgeht, Kinder 
und Jugendliche aufnimmt oder dass Tatsa-
chen vorliegen, welche die Eignung der Ein-
richtung zur Aufnahme von Kindern und Ju-
gendlichen ausschließen, hat es dem Lan-
desjugendamt sowie dem zuständigen 
zentralen Träger der freien Jugendhilfe hier-
von Mitteilung zu machen. Bei Gefahr im 
Verzug hat es unverzüglich die notwendi-
gen Maßnahmen zu treffen.“

d) Absatz 5 wird gestrichen.
19. In § 43 wird die Angabe „(§ 45 Abs. 4 SGB VIII)“ 

ersetzt durch die Angabe „(§ 48 a SGB VIII)“.
20. In § 45 Absatz 3 wird die Angabe „(§ 89 Abs. 2 

Nr. 4 SGB VIII)“ ersetzt durch die Angabe „(§ 
85 Absatz 2 Nummer 4 SGB VIII)“.

21. In § 47 wird folgender Absatz 4 angefügt:
„(4) Die Kreise und kreisfreien Städte unterlie-
gen als örtliche Träger der öffentlichen Jugend-

hilfe der Rechtsaufsicht des für Kinder- und Ju-
gendhilfe zuständigen Ministeriums. Abwei-
chend von § 129 der Gemeindeordnung und  
§ 68 der Kreisordnung kann die Aufsichtsbe-
hörde Maßnahmen im Sinne der §§ 123 und 
124 der Gemeindeordnung sowie im Sinne der 
§§ 62 und 63 der Kreisordnung im Einverneh-
men mit dem Ministerium für Inneres und Bun-
desangelegenheiten treffen. Die Anordnung von 
Zwangsmaßnahmen nach den §§ 125 und 17 
der Gemeindeordnung und den §§ 64 und 66 
der Kreisordnung bleibt dem Ministerium für In-
neres und Bundesangelegenheiten vorbehalten.“

22. In § 48 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 werden die 
Worte „ausländischer Einwohnerinnen und Ein-
wohner“ durch die Worte „von Einwohnerinnen 
und Einwohnern mit Migrationshintergrund“ er-
setzt.

23. In § 50 Absatz 2 werden die Worte „Das Mi-
nisterium für Soziales, Familie, Gesundheit und 
Gleichstellung“ durch die Worte „Das für die 
Kinder- und Jugendhilfe zuständige Ministe-
rium“ ersetzt.

24. § 51 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 3 werden die Worte „Deut-
schen Städtetages, Landesverband Schles-
wig-Holstein“ durch die Worte „Städte-
tages Schleswig-Holstein“ ersetzt. 

bb) In Nummer 4 werden die Worte „kulturelle 
Jugendbildung“ durch die Worte „Kultu-
relle Kinder- und Jugendbildung“ ersetzt.

cc) In Nummer 5 werden die Worte „des 
Ministeriums für Justiz, Arbeit und Eu-
ropa“ durch die Worte „des für Justiz 
zuständigen Ministeriums“ ersetzt.

dd) In Nummer 6 werden die Worte „der 
das Ministeriums für Bildung und Wis-
senschaft“ durch die Worte „der Lan-
desarbeitsgemeinschaft Mädchen und 
junge Frauen in der Jugendhilfe in 
Schleswig-Holstein“ ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) In Nummer 1 wird nach der Nummern-

angabe das Wort „je“ eingefügt.
bb) In Nummer 2 werden die Worte „Nord-

elbischen Evangelisch-Lutherischen Kir-
che“ durch die Worte „Evangelisch-Lu-
therischen Kirche in Norddeutschland“ 
ersetzt.

cc) In Nummer 3 werden die Worte „der 
Diözese Osnabrück“ durch die Worte 
„des Erzbistums Hamburg“ ersetzt.

dd) In Nummer 5 werden die Worte „aus-
ländischen Einwohnerinnen und Ein-
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wohner“ durch die Worte „Einwohne-
rinnen und Einwohner mit Migrations-
hintergrund“ ersetzt.

c) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
„(4) Bei der Benennung der Mitglieder des 
Landesjugendhilfeausschusses sollen Arti-
kel 6 der Verfassung des Landes Schleswig-
Holstein und § 15 des Gleichstellungsge-
setzes vom 13. Dezember 1994 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 562), zuletzt geändert durch Arti-
kel 7 des Gesetzes vom 26. März 2009 
(GVOBl. Schl.-H. S. 93), Zuständigkeiten und 
Ressortbezeichnungen zuletzt ersetzt durch 

Verordnung vom 4. April 2013 (GVOBl. Schl.-
H. S. 143), berücksichtigt werden.“

25. In § 56 Absatz 1 werden die Worte „zuletzt 
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
15. Dezember 2005 (GVOBl. Schl.-H. S. 568, 
ber. 2006 S. 25)“ durch die Worte „zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 3. Dezember 2013 
(GVOBl. Schl.-H. S. 466)“ ersetzt.

Artikel 3 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün-
dung in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 14. Dezember 2015

 To rs t en  A l b i g  K r i s t i n  A l he i t
 Ministerpräsident Ministerin
  für Soziales, Gesundheit, Familie
  und Gleichstellung 

1659/2015
Gesetz 

über die Errichtung eines Sondervermögens „InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser 
Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)“ und zur Änderung des Haushaltsgesetzes 2015

Vom 16. Dezember 2015

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Gesetz 

über die Errichtung eines Sondervermögens 
„InfrastrukturModernisierungsProgramm für unser 

Land Schleswig-Holstein (IMPULS 2030)“

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 631-11

§ 1 
Errichtung

Das Land Schleswig-Holstein errichtet unter dem 
Namen „Sondervermögen IMPULS 2030“ ein 
zweckgebundenes Sondervermögen. 

§ 2 
Zweck des Sondervermögens

Das Sondervermögen dient ergänzend zu den für 
den Abbau des festgestellten Sanierungsstaus im 
Haushalt bereit gestellten Mitteln der Finanzierung 
von Infrastrukturmaßnahmen aus dem Programm 
IMPULS 2030 einschließlich des hierfür notwendi-
gen Planungsaufwandes in folgenden Bereichen: 

1. Maßnahmen zum Abbau des Sanierungsstaus

a) Instandsetzung, Umbau und Ersatzneubau-
maßnahmen von Straßen, Radwegen, Brü-
cken, Tunnel, Schienen und Häfen des Landes, 

b) Sanierung und Neubau von landeseigenen 
Gebäuden, insbesondere Hochschulen und 
Justizvollzugsanstalten, 

c) Sanierung und Neubau außeruniversitärer 
Forschungseinrichtungen, an denen das Land 
beteiligt ist, 

d) Baumaßnahmen in Krankenhäusern nach 
Maßgabe des Gesetzes zur Ausführung des 
Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-
KHG) sowie im Universitätsklinikum Schles-
wig-Holstein (UKSH), sofern sie nicht über 
das ÖPP-Verfahren UKSH abgebildet werden, 

e) Sanierungs-, Erweiterungs- und Neubaumaß-
nahmen in kulturellen Einrichtungen, 

f) Baumaßnahmen in den Berufsbildungsstätten 
zur überbetrieblichen Lehrlingsunterweisung, 

g) Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen in 
IT-Netzen,

h) kommunale Sportstätten unter Berücksichti-
gung der Sanierung von Schwimmsportstätten.

2. Neu geplante Investitionen in die Infrastruktur des 
Landes, insbesondere für eGovernment, für die di-
gitale Basisinfrastruktur des Landes, für mehr Bar-
rierefreiheit und für einen verbesserten Lärm-
schutz.
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erforderlich ist, um die vollständige Finanzierung 
der in § 2 Absatz 1 bis 3 genannten Maßnahmen 
sicherzustellen. Die Gesamthöhe des Bestandes 
des Sondervermögens darf 450 Millionen Euro 
nicht übersteigen. Erträge aus der verzinslichen 
Anlage der Mittel fließen dem Sondervermögen zu, 
soweit sie nicht zur Deckung der Kosten der Inves-
titionsbank Schleswig-Holstein nach Maßgabe des 
Aufgabenübertragungsvertrags benötigt werden.

§ 6 
Auflösung

Das Sondervermögen gilt als aufgelöst, wenn die 
vorhandenen Mittel vollständig ausgezahlt wurden 
und die Zwecke des Sondervermögens erfüllt sind.

Artikel 2 
Änderung des Haushaltsgesetzes 2015

Das Haushaltsgesetz 2015 vom 11. Dezember 
2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 440), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 17. Juni 2015 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 162), wird wie folgt geändert:

In § 8 wird folgender Absatz 13 angefügt:

„(13) Das Finanzministerium wird ermächtigt, dem 
Sondervermögen IMPULS 2030 Mittel bis zur Höhe 
eines positiven strukturellen Saldos (Überschuss) 
zuzuführen, wenn und soweit die mit dem Haus-
haltsgesetz festgelegte Kreditermächtigung nicht in 
Anspruch genommen wird. Zur Berechnung der 
Überschüsse werden die Vorgaben aus § 4 Absatz 2 
des Gesetzes zur Ausführung von Artikel 61 der Ver-
fassung des Landes Schleswig-Holstein zugrunde 
gelegt. Der Deckungsnachweis erfolgt mit der Haus-
haltsrechnung. Der Finanzausschuss wird mit dem 
Bericht gemäß § 10 LHO hierüber unterrichtet.“

Artikel 3 
Inkrafttreten

Das Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft.

§ 3 
Stellung im Rechtsverkehr

Das Sondervermögen ist nicht rechtsfähig. Es ist 
vom übrigen Vermögen des Landes, seinen Rech-
ten und Verbindlichkeiten getrennt zu halten.

§ 4 
Verwaltung

(1) Das Sondervermögen wird von der Investitions-
bank Schleswig-Holstein nach Maßgabe gesonder-
ter Vereinbarung gemäß § 6 Absatz 3 in Verbindung 
mit § 8 Absatz 1 Investitionsbankgesetz vom  
7. Mai 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 206), geändert 
durch Artikel 16 des Gesetzes vom 17. Dezember 
2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 789), Zuständigkeiten und 
Ressortbezeichnungen ersetzt durch Verordnung 
vom 4. April 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 143), im 
Auftrag des Finanzministeriums verwaltet.

(2) Der Finanzausschuss des Landtages beschließt 
eine Prioritätenliste der Infrastrukturmaßnahmen. 
Diese ist Grundlage für einen im Haushalt einzu-
richtenden Einzelplan, der mit der Verabschiedung 
des Haushaltes jährlich aktualisiert wird. Das Fi-
nanzministerium überwacht die Abarbeitung nach 
festgelegter Priorität. Können Maßnahmen nicht 
rechtzeitig umgesetzt werden, kann das Finanzmi-
nisterium andere Maßnahmen vorziehen. Der Fi-
nanzausschuss ist hiervon zu unterrichten.

(3) Das Finanzministerium erstellt für jedes Haus-
haltsjahr einen Haushaltsplan, in dem die voraus-
sichtlichen Einnahmen, Ausgaben und Verpflich-
tungsermächtigungen des Sondervermögens dar-
zustellen sind. Eine Kreditaufnahme durch das 
Sondervermögen ist nicht zulässig.

(4) Am Schluss eines jeden Haushaltsjahres erstellt 
das Finanzministerium eine Jahresrechnung für das 
Sondervermögen, in der der Bestand des Sonderver-
mögens sowie die Einnahmen und Ausgaben nach-
zuweisen sind. Die Jahresrechnung wird als Anhang 
der Haushaltsrechnung des Landes beigefügt.

§ 5 
Finanzierung

Dem Sondervermögen werden Mittel nach Maß-
gabe des Landeshaushalts zugeführt, soweit dies 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 16. Dezember 2015

 To rs t en  A l b i g  Mon i ka  He i no l d
 Ministerpräsident Finanzministerin 
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1662/2015
Gesetz 

zur Errichtung der „hsh portfoliomanagement AöR“ und zur Anpassung eines Staatsvertrages

Vom 18. Dezember 2015
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Gesetz 

zum Staatsvertrag zwischen der Freien 
und Hansestadt Hamburg und dem Land 

Schleswig-Holstein über die Errichtung der „hsh 
portfoliomanagement AöR“ als rechtsfähige 

Anstalt des öffentlichen Rechts nach § 8 b des 
Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetzes

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 660-3

§ 1

Dem am 9. Dezember 2015 in Kiel und am 1. De-
zember 2015 in Hamburg unterzeichneten Staats-
vertrag zwischen der Freien und Hansestadt Ham-
burg und dem Land Schleswig-Holstein über die 
Errichtung der „hsh portfoliomanagement AöR“ als 
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts nach 
§ 8 b des Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetzes 
wird zugestimmt.

§ 2

Der Staatsvertrag wird nachstehend mit Gesetzes-
kraft veröffentlicht.

§ 3

Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem § 18 
in Kraft tritt, ist im Gesetz- und Verordnungsblatt 
für Schleswig-Holstein bekannt zu geben.

Artikel 2 
Gesetz 

zum Staatsvertrag zwischen der Freien 
und Hansestadt Hamburg und dem Land 

Schleswig-Holstein zur Änderung des Staatsvertrags 
über die Errichtung der „HSH Finanzfonds AöR“ 

als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts*)

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. Schl.-H. II, Gl.Nr. 762-8

§ 1

Dem am 9. Dezember 2015 in Kiel und am 8. De-
zember 2015 in Hamburg unterzeichneten Staatsver-
trag zur Änderung des Staatsvertrags zwischen der 
Freien und Hansestadt Hamburg und dem Land 
Schleswig-Holstein über die Errichtung der „HSH 
Finanzfonds AöR“ als rechtsfähige Anstalt des öf-
fentlichen Rechts wird zugestimmt.

§ 2

Der Staatsvertrag wird nachstehend mit Gesetzes-
kraft veröffentlicht.

§ 3

Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem Arti-
kel 2 in Kraft tritt, ist im Gesetz- und Verordnungs-
blatt für Schleswig-Holstein bekannt zu geben.

Artikel 3 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkün-
dung in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 18. Dezember 2015
To rs t en  A l b i g 
Ministerprässident

Anl.
 

Anl. 

*) Ändert Anlage zum Ges. vom 14. April 2009, GS Schl.-H. II. Gl.Nr. 762-7
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Anlage 1

Staatsvertrag zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und dem Land Schleswig-Holstein 
über die Errichtung der „hsh portfoliomanagement AöR“ als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts 

nach § 8 b des Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetzes

Die Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch den 
Senat, und das Land Schleswig-Holstein, vertreten durch 
den Ministerpräsidenten, schließen vorbehaltlich der Zu-
stimmung ihrer verfassungsmäßig berufenen Organe 
nachstehenden Staatsvertrag:

§ 1 
Errichtung, Rechtsform, Name, Sitz, Dienstsiegel

(1) Die Freie und Hansestadt Hamburg und das Land 
Schleswig-Holstein errichten mit dem Inkrafttreten die-
ses Staatsvertrages eine gemeinsame rechtsfähige An-
stalt des öffentlichen Rechts mit dem Namen ,,hsh port-
foliomanagement AöR“ (im Folgenden: ,,Anstalt“). Die 
Anstalt ist eine landesrechtliche Abwicklungsanstalt im 
Sinne des § 8 b Absatz 1 des Finanzmarktstabilisierungs-
fondsgesetzes vom 17. Oktober 2008 (BGBl. I S. 1982), 
zuletzt geändert am 2. November 2015 (BGBl. I S. 1864, 
1880). Sie ist vom Registergericht unverzüglich ins Han-
delsregister einzutragen.

(2) Sitz der Anstalt ist Kiel. Für die Errichtung und den Be-
trieb der Anstalt gilt das schleswig-holsteinische Landes-
recht, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.

(3) Die Anstalt führt ein Dienstsiegel. Das Nähere regelt 
die Satzung.

§ 2 
Aufgaben, Jahresabschluss, Lagebericht

(1) Der Anstalt obliegt die Aufgabe, von der HSH Nord-
bank AG. ihren in- oder ausländischen Tochterunterneh-
men und ihren Rechtsnachfolgern zum Zwecke von de-
ren Stabilisierung und zum Zwecke der Stabilisierung des 
Finanzmarktes Risikopositionen sowie nichtstrategienot-
wendige Geschäftsbereiche (übernommenes Vermögen) 
unter den Voraussetzungen des § 8 b Absatz 1 des Fi-
nanzmarktstabilisierungsfondsgesetzes zu übernehmen 
und gewinnorientiert zu verwerten und abzuwickeln. 
Eine entsprechende Übernahme von Risikopositionen 
und nichtstrategienotwendigen Geschäftsbereichen kann 
dazu gegebenenfalls auch in mehreren Schritten und 
auch nach dem 31. Dezember 2015 erfolgen.

(2) Zur Erfüllung ihrer Aufgabe nach Absatz 1 kann die 
Anstalt alle Arten von Bank- und Finanzdienstleistungs-
geschäften sowie alle sonstigen Geschäfte betreiben, 
die unmittelbar oder mittelbar ihren Zwecken dienen; Ab-
satz 5 Nummer 2 bleibt unberührt. Die Geschäftstätig-
keit der Anstalt erstreckt sich auf das gesamte Aktiv- 
und Passivgeschäft des übernommenen Vermögens. 

(3) Die Anstalt kann im Rahmen ihrer Aufgaben im In- 
und Ausland Gesellschaften gründen und Beteiligungen 
an Gesellschaften erwerben. Sie kann auch, soweit nach 
dem jeweils anwendbaren Recht zulässig, regulierte 
Tochtergesellschaften im In- und Ausland halten.

(4) Die Anstalt wird zur Erfüllung ihrer Aufgaben insbe-
sondere ermächtigt, Kredite für den Erwerb von Risiko-
positionen der HSH Nordbank AG sowie für die Auf-
nahme und die weitere laufende Geschäftstätigkeit bis 
zu einem Gesamtbetrag in Höhe von 6,2 Milliarden Euro 
aufzunehmen. 

(5) Die Anstalt

1. gilt nicht als Kreditinstitut oder Finanzdienstleistungs-
institut im Sinne des Kreditwesengesetzes, als Wert-

papierdienstleistungsunternehmen im Sinne des Wert-
papierhandelsgesetzes oder als Versicherungsunter-
nehmen im Sinne des Versicherungsaufsichtsgesetzes, 

2. betreibt keine Geschäfte, die einer Zulassung nach der 

a) Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den 
Zugang zur Tätigkeit von Kreditinstituten und die 
Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpa-
pierfirmen, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG 
und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 
2006/49/EG (Abl. EU Nummer L 176 S. 338, Num-
mer L 208 S. 73), zuletzt geändert am 15. Mai 
2014 (Abl. EU Nummer L 173 S. 190), oder

b) Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 21. April 2004 über 
Märkte für Finanzinstrumente, zur Änderung der 
Richtlinien 85/611/EWG und 93/6/EWG des Rates 
und der Richtlinie 2000/12/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der 
Richtlinie 93/22/EWG des Rates (Abl. EU Nummer 
L 145 S. 1), zuletzt geändert am 24. November 
2010 (Abl. EU Nummer 331 S. 120), oder 

c) Richtlinie 2007/64/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 13. November 2007 
über Zahlungsdienste im Binnenmarkt zur Ände-
rung der Richtlinien 97/7/EG, 2002/65/EG, 
2005/60/EG und 2006/48/EG sowie zur Aufhe-
bung der Richtlinie 97/5/EG (Abl. EU Nummer L 319 
S. 1), zuletzt geändert am 26. Juni 2013 (Abl. EU 
Nummer L 176 S. 338, Nummer L 208 S. 73)

bedürfen.

(6) Die nach § 8 b Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit § 8 a 
Absatz 5 Satz 2 des Finanzmarktstabilisierungsfondsge-
setzes auf Abwicklungsanstalten anwendbaren Regelun-
gen des Kreditwesengesetzes und des Wertpapierhan-
delsgesetzes gelten für die Anstalt entsprechend; sie gilt 
als Verpflichtete im Sinne des § 2 Absatz 1 des Geldwä-
schegesetzes. Insoweit unterliegt sie der Aufsicht der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. § 15 
des Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetzes ist entspre-
chend anzuwenden.

(7) Die Anstalt stellt innerhalb der ersten drei Monate 
nach Abschluss eines Geschäftsjahres einen Jahresab-
schluss und einen Lagebericht nach den für große Kapi-
talgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsge-
setzbuches auf. Eine Konzernrechnungslegungspflicht 
besteht nicht. Das Publizitätsgesetz ist nicht anzuwen-
den. Auf die Jahresabschlussprüfung ist § 53 des Haus-
haltsgrundsätzegesetzes entsprechend anzuwenden.

§ 3 
Trägerschaft

(1) Träger der Anstalt sind je zur Hälfte die Freie und 
Hansestadt Hamburg und das Land Schleswig-Holstein.

(2) Die Anstalt kann nach entsprechender Beschlussfas-
sung der Trägerversammlung andere juristische Personen 
des öffentlichen Rechts als Mitträger aufnehmen. Nähe-
res, insbesondere die entsprechend anzupassenden Haf-
tungsquoten im Innenverhältnis nach § 5 Absatz 1 Satz 
2, regelt die Satzung.
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§ 4 
Beteiligung am Stammkapital der Anstalt

(1) Auf Beschluss der Trägerversammlung kann bei der 
Anstalt ein Stammkapital eingerichtet werden. Die An-
teile am Stammkapital repräsentieren die Beteiligung am 
Vermögen der Anstalt. Einzelheiten werden in dem Be-
schluss der Trägerversammlung und darauf folgend in 
der Satzung festgelegt. Vorbehaltlich des Absatzes 2 
steht das Stammkapital den Trägern der Anstalt jeweils 
zur Hälfte zu.

(2) Natürlichen und juristischen Personen des Privat-
rechts kann eine Beteiligung am Stammkapital der An-
stalt eingeräumt werden; die Beteiligung kann auf einen 
Anspruch auf einen nach Beendigung der Abwicklung 
erzielten Überschuss begrenzt werden. Über einen An-
trag auf Beteiligung entscheidet die Trägerversammlung. 
Die Beteiligung von natürlichen und juristischen Perso-
nen des Privatrechts muss, soweit sie nicht auf einen 
Anspruch auf einen nach Beendigung der Abwicklung 
erzielten Überschuss begrenzt ist, zusammen genommen 
stets unterhalb eines Anteils von 50 vom Hundert am 
Stammkapital der Anstalt liegen. 

(3) Soweit die Beteiligung nicht nach Absatz 2 Satz 1 
zweiter Halbsatz auf einen Anspruch auf einen nach Be-
endigung der Abwicklung erzielten Überschuss begrenzt 
ist, stehen dem Beteiligten im Verwaltungsrat entspre-
chend dem Umfang seiner Beteiligung am Stammkapital 
der Anstalt die auch den Trägern zukommenden Rechte 
zu. Näheres regelt die Satzung.

§ 5 
Gewährträgerhaftung, Anstaltslast und 

Garantien der Träger

(1) Für die Verbindlichkeiten der Anstalt haften die Träger 
Dritten gegenüber unbeschränkt als Gesamtschuldner, 
wenn und soweit Gläubiger eine Befriedigung aus dem 
Vermögen der Anstalt nicht erlangen können (Gewähr-
trägerhaftung). Vorbehaltlich des § 3 Absatz 2 haften 
die Träger im Innenverhältnis je zur Hälfte.

(2) Die Träger stellen sicher, dass die Anstalt für die 
Dauer ihres Bestehens als Einrichtung funktionsfähig 
bleibt (Anstaltslast). 

(3) Dritte können vertraglich den Ausgleich von Verlus-
ten der Anstalt übernehmen. Die konkrete Ausgestaltung 
der Haftung ist im Vertrag festzulegen. Näheres regelt 
die Satzung. Ein Vertrag, durch den eine Verpflichtung 
der übertragenden Gesellschaft oder ihrer unmittelbaren 
oder mittelbaren Anteilsinhaber beziehungsweise ande-
rer Dritter begründet wird, Verluste der Anstalt auszu-
gleichen oder zukünftige an die Anteilsinhaber auszu-
schüttende Beträge an die betreffende Anstalt abzufüh-
ren, ist kein Unternehmensvertrag. 

(4) Die für die Finanzen zuständige Behörde der Freien 
und Hansestadt Hamburg und das Finanzministerium des 
Landes Schleswig-Holstein werden jeweils ermächtigt, 
durch vertragliche Vereinbarungen gegenüber der Anstalt 
unbedingte und unwiderrufliche nicht nachrangige Garan-
tien auf erstes Anfordern bis zu einer Höhe von insgesamt 
jeweils 50 vom Hundert des Gesamtbetrages der aufzu-
nehmenden Kredite gemäß § 2 Absatz 4 zu übernehmen.

§ 6 
Beteiligung an Abspaltungen und sonstigen 

Rechtsgeschäften

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgabe nach § 2 Absatz 1 können 
auf die Anstalt Risikopositionen, sowie nicht strategienot-
wendige Geschäftsbereiche durch Rechtsgeschäft oder 
Umwandlung übertragen werden. Die Anstalt kann die Ri-

sikopositionen oder Geschäftsbereiche insbesondere auch 
durch Übernahme von Garantien, Unterbeteiligungen oder 
auf sonstige Weise ohne Übertragung absichern.

(2) Die §§ 16 bis 19 des Finanzmarktstabilisierungsbe-
schleunigungsgesetzes sind auf die Übertragung und Ab-
sicherung von Risikopositionen und nicht strategienot-
wendigen Geschäftsbereichen entsprechend anwendbar.

(3) Für die Übernahme von Risikopositionen und nicht 
strategienotwendigen Geschäftsbereiche durch die An-
stalt gelten die Bedingungen nach § 8 a Absatz 4 Satz 1 
Nummern 5, 6 und Nummer 8 Satz 1 des Finanzmarkt-
stabilisierungsfondsgesetzes entsprechend.

(4) Die Anstalt kann als übernehmender Rechtsträger an 
Ausgliederungen und Abspaltungen, jeweils zur Aufnahme 
nach Maßgabe folgender Bestimmungen beteiligt sein: 

1. Die nach § 123 Absätze 2 und 3 des Umwandlungs-
gesetzes den Anteilsinhabern des übertragenden 
Rechtsträgers oder dem übertragenden Rechtsträger 
selbst zu gewährenden Anteile werden in Form einer 
Beteiligung am Stammkapital der Anstalt gewährt. Die 
Beteiligung kann auf einen Anspruch auf einen nach 
Beendigung der Abwicklung erzielten Überschuss be-
grenzt oder ganz oder teilweise durch eine Geldleis-
tung ersetzt werden. Die an der Anstalt Beteiligten 
sowie weitere Einzelheiten der Beteiligung werden in 
der Satzung der Anstalt bestimmt. 

2. Zwischen den an der Spaltung beteiligten Rechtsträ-
gern können Ausgleichsansprüche begründet werden. 

3. Der Spaltungs- und Übernahmevertrag bedarf keiner 
Prüfung im Sinne des § 125 in Verbindung mit den §§ 
9 bis 12 des Umwandlungsgesetzes. Wer für die An-
stalt den Spaltungsbeschluss gemäß § 125 in Verbin-
dung mit § 13 des Umwandlungsgesetzes fasst und 
befugt ist, den Verzicht gemäß § 127 Satz 2 in Ver-
bindung mit § 8 Absatz 3 des Umwandlungsgesetzes 
zu erklären, bestimmt sich nach der Satzung der An-
stalt. Der Bericht gemäß § 127 des Umwandlungsge-
setzes ist vom Vorstand der Anstalt zu erstatten. 

4. Bei Spaltungen unter Beteiligung der Anstalt sind die 
§§ 22, 23, § 126 Absatz 2 Sätze 1 und 2 sowie die 
§§ 133 und 141 des Umwandlungsgesetzes nicht an-
zuwenden. 

5. Als Schlussbilanz darf auch eine Aufstellung des zu 
übertragenden Vermögens (Teilbilanz) verwendet wer-
den, für die die Vorschriften über die Jahresbilanz und 
deren Prüfung entsprechend gelten, sofern sich aus 
ihrem beschränkten Umfang nichts anderes ergibt. 
Das Registergericht darf die Spaltung nur eintragen, 
wenn die Schlussbilanz auf einen höchstens zwölf 
Monate vor der Anmeldung liegenden Stichtag aufge-
stellt worden ist. Im Übrigen bleibt die Vorschrift des 
§ 125 in Verbindung mit § 17 Absatz 2 des Umwand-
lungsgesetzes unberührt.

6. Als Zwischenbilanz (§ 125 in Verbindung mit § 63 
Absatz 1 Nummer 1 des Umwandlungsgesetzes) darf 
auch eine Teilbilanz verwendet werden. Diese muss 
nicht geprüft werden.

7. Das Nähere über die Spaltung ist in der Satzung der 
Anstalt zu regeln. Spaltungen nach diesem Absatz 
sind Ausgliederungen und Abspaltungen, jeweils zur 
Aufnahme, im Sinne des Umwandlungsgesetzes, auf 
die die Vorschriften des Umwandlungsgesetzes ent-
sprechend anzuwenden sind, soweit dieses Gesetz 
und die Satzung der Anstalt nicht etwas anderes be-
stimmen.
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(5) Soweit Risikopositionen oder nicht strategienotwen-
dige Geschäftsbereiche durch eine Maßnahme nach dem 
Umwandlungsgesetz auf die Anstalt übertragen werden 
sollen, ist § 125 in Verbindung mit § 16 Absätze 2 und 3 
des Umwandlungsgesetzes nicht anzuwenden. Die Spal-
tung ist, sofern sie nicht offensichtlich nichtig ist, unver-
züglich nach ihrer Anmeldung in das Handelsregister ein-
zutragen. Die Verzichtsmöglichkeit nach § 125 in Verbin-
dung mit § 16 Absatz 2 Satz 2 des Umwandlungsgesetzes 
bleibt erhalten. § 246 a Absatz 4 des Aktiengesetzes gilt 
entsprechend.

(6) Im Zusammenhang mit Vermögensübertragungen 
nach Absatz 4 findet § 14 d des Finanzmarktstabilisie-
rungsfondsgesetzes Anwendung.

(7) Die Anstalt kann auch als übertragender Rechtsträger an 
Ausgliederungen und Abspaltungen, jeweils zur Aufnahme, 
beteiligt sein. In diesem Fall gilt Absatz 4 entsprechend.

§ 7 
Organe und Aufgaben

(1) Organe der Anstalt sind
1. der Vorstand,
2. der Verwaltungsrat und
3. die Trägerversammlung.

(2) Der Vorstand führt die Geschäfte der Anstalt und ver-
tritt diese – ausgenommen in Angelegenheiten nach Ab-
satz 4 Satz 3 – gerichtlich und außergerichtlich gegen-
über Dritten. 

(3) Der Verwaltungsrat bestimmt die Grundsätze der Ge-
schäftsführung und überwacht die Geschäftsführung 
des Vorstandes. Ihm kommt insbesondere die Entlastung 
der Mitglieder des Vorstandes und die Bestellung der Ab-
schlussprüferinnen und Abschlussprüfer und von Prüfe-
rinnen und Prüfern in besondere Fällen zu. Der Verwal-
tungsrat setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern der 
Träger sowie gegebenenfalls Beteiligter nach § 4 Absatz 
2 Satz 1 zusammen.

(4) Die Trägerversammlung entscheidet in den durch Ge-
setz oder Satzung bestimmten Fällen, namentlich über
1. den Erlass und die Änderung der Satzung,
2. die Einrichtung von Stammkapital,
3. die Aufnahme weiterer Träger.
Sie setzt sich ausschließlich aus Vertreterinnen und Vertre-
tern der Träger zusammen. Die Trägerversammlung vertritt 
die Anstalt nach Maßgabe der Satzung gegenüber den Vor-
standsmitgliedern und den Verwaltungsratsmitgliedern.

(5) Näheres, insbesondere Einzelheiten zur Zusammen-
setzung und Befugnis der Organe, regelt die Satzung. § 17 
bleibt hiervon unberührt.

§ 8 
Fortbestand der Gewährträgerhaftung

Soweit die Träger für Verbindlichkeiten der HSH Nord-
bank AG als Gewährträger gemäß § 2 des Staatsvertrags 
zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und dem 
Land Schleswig-Holstein über die Verschmelzung der 
Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale und der 
Hamburgischen Landesbank – Girozentrale – auf eine 
Aktiengesellschaft vom 4. Februar 2003 haften, besteht 
diese Haftung nach einem Übergang der Verbindlichkei-
ten auf die Anstalt in ihrem bisherigen Umfang fort.

§ 9 
Grundsätze der Wirtschaftsführung

Die Anstalt hat ihre Geschäfte unter Beachtung der Auf-
gabe nach § 2 Absatz 1 nach kaufmännischen und wirt-
schaftlichen Grundsätzen zu führen. 

§ 10 
Ablauf der Abwicklung und Abwicklungsplanung

(1) Die Abwicklung des übernommenen Vermögens er-
folgt nach Maßgabe eines Abwicklungsplans, der die 
vorgesehene Abwicklung der übernommenen Risikoposi-
tionen und nichtstrategienotwendigen Geschäftsbereiche 
bestimmt.

(2) Der Abwicklungsplan wird durch den Vorstand aufge-
stellt. Er bedarf der Zustimmung des Verwaltungsrats. 
Näheres, insbesondere hinsichtlich der Ausgestaltung 
des Abwicklungsplans, regelt die Satzung.

§ 11 
Satzungsermächtigung

(1) Die Trägerversammlung erlässt einstimmig eine Sat-
zung, in der neben allen Regelungen, die nach diesem 
Staatsvertrag der Satzung vorbehalten sind, insbeson-
dere nähere Vorschriften über die innere Verfassung der 
Anstalt, über die Befugnisse und Pflichten ihrer Organe 
und die Anforderungen an die Wirtschafts- und Finanz-
planung sowie den Abwicklungsplan getroffen werden.

(2) Änderungen der Satzung beschließt die Trägerver-
sammlung einstimmig.

§ 12 
Aufsicht, Berichtspflicht

(1) Die Anstalt wird durch das Finanzministerium des 
Landes Schleswig-Holstein im Einvernehmen mit der für 
die Finanzen zuständigen Behörde der Freien und Hanse-
stadt Hamburg überwacht. Die Überwachung stellt ins-
besondere sicher, dass die Anstalt, einschließlich ihrer 
Organe und Beteiligten, die Vorgaben aus Gesetz und 
Satzung einhält. In dem in § 2 Absatz 6 Satz 2 genann-
ten Umfang unterliegt die Anstalt der Aufsicht der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

(2) Die Anstalt hat den für Beteiligungen zuständigen 
Ausschüssen beziehungsweise Unterausschüssen der 
Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg und 
des Landtags Schleswig-Holstein vierteljährlich über die 
Angelegenheiten der Anstalt zu berichten.

§ 13 
Anwendung der Landeshaushaltsordnung

Die §§ 1 bis 87 und 106 bis 109 der Landeshaushalts-
ordnung des Landes Schleswig-Holstein finden mit Aus-
nahme des § 65, § 68 Absatz 1 und § 69 keine Anwen-
dung. Auf privatrechtliche Beteiligungen finden die §§ 
65 bis 69 der Landeshaushaltsordnung des Landes 
Schleswig-Holstein entsprechende Anwendung.

§ 14 
Finanzkontrolle

Der Rechnungshof der Freien und Hansestadt Hamburg 
und der Landesrechnungshof Schleswig-Holstein über-
wachen die Wirtschaftsführung der Anstalt gemäß § 104 
der Landeshaushaltsordnung der Freien und Hansestadt 
Hamburg beziehungsweise § 111 der Landeshaushalts-
ordnung des Landes Schleswig-Holstein. 

§ 15 
Veröffentlichungen

Die Satzung der Anstalt und ihre Änderungen werden im 
Amtlichen Anzeiger (Teil II des Hamburgischen Gesetz- 
und Verordnungsblattes) sowie im Amtsblatt für Schles-
wig-Holstein veröffentlicht.

§ 16 
Laufzeit, Auflösung und Schlussabrechnung

(1) Dieser Staatsvertrag wird auf unbefristete Zeit ge-
schlossen. 
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(2) Sind die übertragenen Risikopositionen und nichtstra-
tegienotwendigen Geschäftsbereiche vollständig abge-
rechnet und verwertet, teilt die Anstalt den Trägern so-
wie möglichen Beteiligten nach § 4 Absatz 2 Satz 1 so-
wie möglichen Dritten nach § 5 Absatz 3 Satz 1 den 
Abschluss der Abwicklung unter Vorlage eines Ab-
schlussberichts mit. Der Abschlussbericht bedarf der 
Genehmigung durch die Trägerversammlung. Einzelheiten 
über die Schlussabrechnung regelt die Satzung.
(3) Das nach Berichtigung aller ausstehenden Verbind-
lichkeiten der Anstalt verbleibende Vermögen der Anstalt 
fällt im Verhältnis der Anteile am Stammkapital der An-
stalt den Trägern und möglichen Beteiligten nach § 4 Ab-
satz 2 Satz 1 zu. Das Nähere regelt die Satzung. 
(4) Nach Vorlage des Abschlussberichts können die Ver-
tragsparteien diesen Staatsvertrag in gegenseitigem Ein-
vernehmen durch Abgabe entsprechender schriftlicher 
Erklärungen aufheben. 
(5) Der Zeitpunkt der Aufhebung der Anstalt ist nach der 
Abgabe entsprechender einvernehmlicher Erklärungen 
der Vertragsparteien im Amtlichen Anzeiger (Teil II des 
Hamburgischen Gesetz- und Verordnungsblattes) sowie 
im Amtsblatt für Schleswig-Holstein zu veröffentlichen.

§ 17 
Übergangsregelungen, konstituierende Sitzung der 

Trägerversammlung
(1) Die Aufsichtsbehörde lädt umgehend nach Inkrafttre-
ten dieses Staatsvertrages zur konstituierenden Sitzung 

der Trägerversammlung ein, die spätestens innerhalb von 
vier Wochen nach Inkrafttreten dieses Staatsvertrages 
stattzufinden hat. 

(2) Die konstituierende Trägerversammlung setzt sich 
aus zwei Vertreterinnen oder Vertretern der Freien und 
Hansestadt Hamburg und zwei Vertreterinnen oder Ver-
tretern des Landes Schleswig-Holstein zusammen. Bis 
zur konstituierenden Sitzung der Trägerversammlung ha-
ben die Träger jeweils ihre Vertreterinnen oder ihre Ver-
treter in der Trägerversammlung gegenüber der Auf-
sichtsbehörde schriftlich zu benennen. 

(3) In der konstituierenden Sitzung der Trägerversamm-
lung wird die Satzung der Anstalt erlassen und die Mit-
glieder für Verwaltungsrat und Vorstand entsprechend 
den in der Satzung konkretisierenden Regelungen er-
nannt; diese Entscheidungen können nur einstimmig er-
folgen.

(4) Die Anstalt nimmt ihre Tätigkeit erst nach dem Ab-
schluss der konstituierenden Sitzung der Trägerversamm-
lung auf. Bis zur Aufnahme dieser Tätigkeit obliegt der 
Aufsichtsbehörde ein Notgeschäftsführungsrecht.

§ 18 
Inkrafttreten

Dieser Staatsvertrag tritt am Tage nach dem Austausch 
der Ratifikationsurkunden in Kraft.

 Kiel, 9. Dezember 2015 Hamburg, 1. Dezember 2015
 Für das Land Schleswig-Holstein: Für den Senat der Freien und Hanstestadt Hamburg:
 gez. To rs t en  A l b i g  gez. O l a f  Scho l z
 Ministerpräsident Erster Bürgermeister

Anlage 2

Staatsvertrag zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und dem Land Schleswig-Holstein zur Änderung des 
Staatsvertrages zwischen der Freien und Hansestadt Hamburg und dem Land Schleswig-Holstein über die Errichtung 

der „HSH Finanzfonds AöR“ als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts

Die Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch den 
Senat, und das Land Schleswig-Holstein, vertreten durch 
den Ministerpräsidenten, schließen vorbehaltlich der Zu-
stimmung ihrer verfassungsmäßig berufenen Organe 
nachstehenden Staatsvertrag:

Artikel 1 
Änderung des Staatsvertrages über die Errichtung der 
,,HSH Finanzfonds AöR“ als rechtsfähige Anstalt des 

öffentlichen Rechts

§ 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 des Staatsvertrages zwi-
schen der Freien und Hansestadt Hamburg und dem 
Land Schleswig-Holstein über die Errichtung der ,,HSH 
Finanzfonds AöR“ als rechtsfähige Anstalt des öffentli-
chen Rechts vom 3. und 5. April 2009 erhält folgende 
Fassung: 

„5.  im Fall der Inanspruchnahme aus Garantien nach 
Nummer 2 die Aufnahme von weiteren Krediten in 
Höhe von bis zu Hundert vom Hundert des maxi-
malen Garantiebetrags nach Nummer 2. Die Er-
mächtigung umfasst die Aufnahme von Krediten 
für etwaige Zins- und Tilgungszahlungen für die 
von der Anstalt aufgenommenen Kredite sowie für 
die laufende Geschäftstätigkeit der Anstalt. Dem 
Kreditrahmen wachsen die Beträge aus getilgten 
Krediten wieder zu.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Dieser Staatsvertrag tritt am Tage nach dem Austausch 
der Ratifikationsurkunden in Kraft. 

 Kiel, 9. Dezember 2015 Hamburg, 8. Dezember 2015
 Für das Land Schleswig-Holstein: Für den Senat der Freien und Hanstestadt Hamburg:
 gez. To rs t en  A l b i g  gez. O l a f  Scho l z
 Ministerpräsident Erster Bürgermeister
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1663/2015 Gesetz  
zur Förderung der personalwirtschaftlichen Bewältigung besonderer Bedarfslagen 

Vom 18. Dezember 2015
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2032-23

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Besoldungsgesetzes 

Schleswig-Holstein1)
Das Besoldungsgesetz Schleswig-Holstein vom 26. Ja-
nuar 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 153), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Juni 2015 
(GVOBl. Schl.-H. S. 172), wird wie folgt geändert:
1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Überschrift 

zu § 9 folgende Überschrift eingefügt:
„§ 9 a Zuschlag bei Hinausschieben des Ein-
tritts in den Ruhestand“

2. Es wird folgender § 9 a eingefügt:
„§ 9 a 

Zuschlag bei Hinausschieben des Eintritts in 
den Ruhestand

(1) Wenn die Deckung des Personalbedarfs es er-
fordert, kann bei einem Hinausschieben des Ein-
tritts in den Ruhestand nach § 35 Absatz 4 des 
Landesbeamtengesetzes oder nach entsprechen-
den Bestimmungen für Richterinnen und Richter 
ein Zuschlag gewährt werden. Die Entscheidung 
über die Gewährung des Zuschlags trifft die oberste 
Dienstbehörde unter Berücksichtigung der Qualifi-
kation, der fachlichen Leistung sowie der gesund-
heitlichen Eignung der Beamtinnen und Beamten.
(2) Der Zuschlag beträgt bei Beschäftigung mit der 
regelmäßigen Arbeitszeit 10 % des Grundgehalts. 
Abweichend von Satz 1 beträgt der Zuschlag bis 
zum 31. Dezember 2018 15 % des Grundgehalts.
(3) Bei einer Teilzeitbeschäftigung beträgt der Zu-
schlag 50 % des Unterschiedsbetrages der bei 
Beschäftigung mit der regelmäßigen Arbeitszeit 
zustehenden Dienstbezüge und der entsprechend 
der aufgrund der Teilzeitbeschäftigung reduzierten 
Arbeitszeit zustehenden Dienstbezüge. Dienstbe-
züge im Sinne des Satzes 1 sind das Grundgehalt, 
der Familienzuschlag, Amtszulagen, Stellenzula-
gen, Leistungsbezüge für Professorinnen und Pro-
fessoren, Kanzlerinnen und Kanzler sowie haupt-
berufliche Leiterinnen, Leiter und Mitglieder von 
Leitungsgremien an Hochschulen sowie Überlei-
tungs- und Ausgleichszulagen, die wegen Weg-
falls solcher Dienstbezüge gewährt werden. Be-
züge, die nicht der anteiligen Kürzung nach § 7 
Absatz 1 unterliegen, bleiben unberücksichtigt.
(4) Die Zuschläge sind nicht ruhegehaltfähig. 
Sie werden erst gewährt ab Beginn des Kalen-
dermonats, der auf den Zeitpunkt folgt, zu dem 
ohne das Hinausschieben der Eintritt in den Ru-
hestand wegen des Erreichens der gesetzlichen 
Altersgrenze erfolgt wäre. 

(5) Bei einem Hinausschieben des Eintritts in 
den Ruhestand nach § 108 Absatz 3 oder § 113 
Absatz 1 Satz 3 des Landesbeamtengesetzes 
gelten die Absätze 1 bis 4 entsprechend.“

Artikel 2 
Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes 

Schleswig-Holstein2)
Das Beamtenversorgungsgesetz vom 26. Januar 
2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 153), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 29. Juni 2015 
(GVOBl. Schl.-H. S. 172), wird wie folgt geändert: 
1. In § 17 Absatz 1 Nummer 4 wird die Angabe 

„400“ durch die Angabe „450“ ersetzt. 
2. In § 61 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 sowie Ab-

satz 2 Satz 2 Nummer 2 wird jeweils die An-
gabe „400“ durch die Angabe „450“ ersetzt. 

3. § 64 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Beziehen Versorgungsberechtigte, die 
nicht wegen Erreichens der für sie geltenden 
Altersgrenze in den Ruhestand getreten sind, 
oder Empfänger von Hinterbliebenenbezügen 
Erwerbs- oder Erwerbsersatzeinkommen (Ab-
satz 5), werden daneben die Versorgungsbe-
züge nur bis zum Erreichen der in Absatz 2 
bezeichneten Höchstgrenze gezahlt.“ 

b) In Absatz 2 Nummer 3 wird die Angabe 
„400“ durch die Angabe „450“ ersetzt.

c) In Absatz 5 Satz 2 wird vor dem Wort „Auf-
wandsentschädigungen“ das Wort „steuer-
freie“ gestrichen.

d)  Es wird folgender Absatz 9 angefügt:
„(9) Für Ruhestandsbeamtinnen und Ruhe-
standsbeamte, deren Versetzung in den Ruhe-
stand nach § 36 Absätze 1 bis 3 LBG vor dem 
1. Januar 2016 wirksam geworden ist und die 
in besonderem dienstlichen Interesse eine Er-
werbstätigkeit für ihren früheren Dienstherrn 
ausüben, kann das für das Beamtenversor-
gungsrecht zuständige Ministerium auf Antrag 
der obersten Dienstbehörde bis zum 31. De-
zember 2018 Ausnahmen von dem Ruhen der 
Versorgungsbezüge nach Absatz 1 zulassen.“

Artikel 3 
Änderung der Arbeitszeitverordnung3)

§ 2 Absatz 1 der Arbeitszeitverordnung in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 7. Januar 2002 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 11), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
26. März 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 93), Zuständigkei-
ten und Ressortbezeichnungen zuletzt ersetzt durch 
Artikel 3 der Verordnung vom 23. Oktober 2013 
(GVOBl. Schl.-H. S. 424), wird wie folgt geändert: 
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1. Satz 4 erhält folgende Fassung:
„Am Ende des jeweiligen Bezugszeitraums darf 
Zeitguthaben nicht mehr als das Fünffache der 
durchschnittlichen Wochenarbeitszeit, Zeitfehl 
nicht mehr als die durchschnittliche Wochenar-
beitszeit betragen.“

2. Es werden folgende Sätze 5 bis 7 angefügt:
„Der Abbau von Zeitguthaben hat im Einklang 
mit dem Dienstbetrieb zu erfolgen. Die Teilnahme 
an Maßnahmen der betrieblichen Gesundheits-
prävention, die von der Dienstelle angeboten 
werden, kann in angemessenem Umfang auf die 
Arbeitszeit angerechnet werden. Näheres ist in 
Vereinbarungen nach § 57 oder § 59 Mitbestim-
mungsgesetz Schleswig-Holstein zu regeln.“

Artikel 4 
Änderung der Erholungsurlaubsverordnung4)

Die Erholungsurlaubsverordnung vom 2. August 
2001 (GVOBl. Schl.-H. S. 141), zuletzt geändert 
durch Artikel 25 des Gesetzes vom 26. März 2009 
(GVOBl. Schl.-H. S. 93, ber. S. 261), wird wie folgt 
geändert:
§ 10 erhält folgende Fassung:

„§ 10 
Zusatzurlaub für Nachtdienst

(1) Verrichtet eine Beamtin oder ein Beamter Dienst 
nach einem Plan, erhält sie oder er bei einer Dienst-
leistung im Kalenderjahr von mindestens
1. 110 Nachtdienststunden einen Arbeitstag,
2. 220 Nachtdienststunden zwei Arbeitstage,
3. 330 Nachtdienststunden drei Arbeitstage,
4. 440 Nachtdienststunden vier Arbeitstage,
5. 550 Nachtdienststunden fünf Arbeitstage
Zusatzurlaub im Urlaubsjahr.
(2) Soweit teilzeitbeschäftigte Beamtinnen und Be-
amte aufgrund der Ermäßigung ihrer Arbeitszeit die 
Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht erfüllen, 
sind diese Regelungen mit der Maßgabe anzuwen-
den, dass die Anzahl der Nachtdienststunden im 
Verhältnis der ermäßigten Arbeitszeit zur regelmä-
ßigen Arbeitszeit gekürzt wird.
(3) Der Bemessung des Zusatzurlaubs für Nacht-
dienst für ein Urlaubsjahr werden die in diesem Ur-
laubsjahr erbrachten Dienstleistungen nach den 
Absätzen 1 und 2 zugrunde gelegt. Nachtdienst-
stunden, die zur Erreichung des jeweils nächsten 
Schwellenwertes der Absätze 1 und 2 im Urlaubs-
jahr nicht ausreichen, verfallen nicht, sondern sind 

in das Folgejahr übertragbar. Der Zusatzurlaub nach 
den Absätzen 1 und 2 darf insgesamt fünf Arbeits-
tage für das Urlaubsjahr nicht überschreiten; Ab-
satz 5 bleibt unberührt. § 4 Absatz 5 ist nicht an-
zuwenden.
(4) Nachtdienst ist der dienstplanmäßige Dienst 
zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr.
(5) Für Beamtinnen und Beamte, die das 50. Le-
bensjahr vollendet haben oder im Laufe des Ur-
laubsjahres vollenden, erhöht sich der Zusatzurlaub 
um einen Arbeitstag.
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nicht
1. für Beamtinnen und Beamte der Feuerwehr und 

des Wachdienstes, wenn sie nach einem 
Schichtplan eingesetzt sind, der für den Regel-
fall Schichten von 24 Stunden Dauer vorsieht,

2. für Beamtinnen und Beamte, die sich zwischen 
Dienstende und nächstem Dienstbeginn an Bord 
von ruhenden Schiffen oder auf ruhenden ande-
ren schwimmenden Geräten bereithalten,

3. für Beamtinnen und Beamte, die an Bord von 
Schiffen oder auf anderen schwimmenden Ge-
räten zur Bord- und Hafenwache oder zur An-
kerwache eingesetzt sind.

Ist mindestens ein Viertel der Schichten, die Beam-
tinnen und Beamte der Feuerwehr und des Wach-
dienstes leisten, kürzer als 24, aber länger als elf 
Stunden, erhalten die Beamtinnen und Beamten für 
je fünf Monate Schichtdienst im Urlaubsjahr einen 
Arbeitstag Zusatzurlaub; Absatz 5 ist nicht anzu-
wenden.“

Artikel 5 
Übergangsregelung

Artikel 1 Nummer 2 findet ab Inkrafttreten dieses 
Gesetzes auch auf Beamtinnen und Beamte und 
Richterinnen und Richter Anwendung, bei denen 
der Eintritt in den Ruhestand vor Inkrafttreten die-
ses Gesetzes hinausgeschoben worden ist. 

Artikel 6 
Inkrafttreten

(1) Das Gesetz tritt vorbehaltlich Absatz 2 am 
1. Januar 2016 in Kraft. 
(2) Artikel 4 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2015 
in Kraft.
(3) § 9 a Absatz 2 des Besoldungsgesetzes Schles-
wig-Holstein vom 26. Januar 2012 (GVOBl. Schl.-
H. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 dieses 
Gesetzes, tritt am 31. Dezember 2019 außer Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 18. Dezember 2015
To rs t en  A l b i g
Ministerpräsident

 Anke  Spoo rendonk  Mon i ka  He i no l d
 Ministerin  Finanzministerin
 für Justiz, Kultur und Europa 

1) Ändert Ges. vom 26. Januar 2012, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2032-20
2) Ändert Ges. vom 26. Januar 2012, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2032-22
3) Ändert LVO i.d.F.d.B. vom 7. Januar 2002, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2030-5-14
4) Ändert LVO vom 2. August 2001, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2030-5-129
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Geschäftsverteilung der Landesregierung*)
Bekanntmachung des Ministerpräsidenten nach § 27 
Absatz 1 Satz 2 des Landesverwaltungsgesetzes

Auf der Grundlage von Artikel 36 Absatz 3 der Ver-
fassung des Landes Schleswig-Holstein in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 2. Dezember 2014 
(GVOBl. Schl.-H. S. 344, ber. 2015 S. 41), lege ich 
nach § 10 Absatz 1 der Geschäftsordnung der Lan-
desregierung vom 19. August 2013 (GVOBl. Schl.-
H. S. 358), die Geschäftsbereiche der Ministerinnen 
und der Minister des Landes Schleswig-Holstein wie 
folgt fest:

A. In den Geschäftsbereich des Ministerpräsiden-
ten gehen über 

aus dem Geschäftsbereich des Finanzministeriums 

die Angelegenheiten der Festsetzung und Anwei-
sung beamtenrechtlicher und entsprechender 
Leistungen an die Beamtinnen und Beamten, 
Richterinnen und Richter und Versorgungsem-
pfängerinnen und Versorgungsempfänger des 
Landes Schleswig-Holstein, der Festsetzung und 
Anweisung beamtenrechtlicher und entsprechen-
der Leistungen an andere Beamtinnen und Be-
amte sowie andere Versorgungsempfängerinnen 
und Versorgungsempfänger aufgrund gesetzli-
cher oder vertraglicher Regelung, der Festset-
zung und Anweisung tarifrechtlicher und vertrag-

licher Leistungen an die im Dienst des Landes 
Schleswig-Holstein beschäftigten Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer, der Aufgaben der 
Familienkasse im Zusammenhang mit den vorge-
nannten Zuständigkeiten und sonstige Entschei-
dungen über Leistungen im Zusammenhang mit 
den vorgenannten Zuständigkeiten, der Fachauf-
sichtsbehörde über die nach Landesrecht für 
die Durchführung des Unterhaltssicherungsge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
26. August 2008 (BGBl. I S. 1774), in der aktu-
ellen Fassung, zuständigen Behörden und inso-
weit  der nächsthöheren Behörde im Sinne von 
§ 73 Absatz 1 Nummer 1 der Verwaltungsge-
richtsordnung und der Regulierung von Schäden 
aus Verkehrsunfällen, an denen Dienst-KfZ betei-
ligt sind, einschließlich der damit im Zusammen-
hang stehenden Rückgriffsentscheidungen.

B. Im Übrigen bleiben die Geschäftsbereiche un-
verändert.

C. Die neue Geschäftsverteilung tritt am 1. Januar 
2016 in Kraft. Mit diesem Zeitpunkt gehen nach 
§ 27 Absatz 1 des Landesverwaltungsgesetzes 
auch die in Rechtsvorschriften zugewiesenen Zu-
ständigkeiten auf die nach der Neuabgrenzung 
zuständige oberste Landesbehörde über.

Kiel, 11. November 2015
To rs t en  A l b i g
Ministerpräsident

*) Ändert Geschäftsverteilung der Landesregierung vom 16. Juni 1992, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 1103-7
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Landesverordnung 
zur Änderung der Errichtungsverordnung Finanzverwaltungsamt*)

Vom 11. November 2015
Aufgrund der § 8 Absatz 1 und § 27 Absatz 1 des 
Landesverwaltungsgesetzes verordnet die Landes-
regierung:

Artikel 1

Die Errichtungsverordnung Finanzverwaltungsamt 
vom 12. März 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 90), geän-
dert durch Verordnung vom 14. November 2014 
(GVOBl. Schl.-H. S. 375), wird wie folgt geändert:

1. In § 1 ist nach Satz 1 der folgende Satz 2 anzu-
fügen: „Das Finanzverwaltungsamt wird mit 
Wirkung vom 1. Januar 2016 in das „Dienstleis-
tungszentrum Personal des Landes Schleswig-
Holstein“ umbenannt. “

2. § 2 wird gestrichen.

3. Die bisherigen §§ 3 bis 5 werden §§ 2 bis 4.

4. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird gestrichen.

b) Die bisherigen Absätze 2 bis 4 werden Ab-
sätze 1 bis 3.

c) Das Wort „Finanzverwaltungsamt“ wird in 
den Absätzen 1 bis 3 jeweils durch die Be-
zeichnung „Dienstleistungszentrum Personal 
des Landes Schleswig-Holstein“ ersetzt.

d) Es wird folgender Absatz 4 angefügt: 

„(4) Die Fachaufsicht über das „Dienstleis-
tungszentrum Personal des Landes Schles-
wig-Holstein“, soweit es Aufgaben nach § 2 
Absatz 1 wahrnimmt, übt das Finanzministe-
rium aus.“

Artikel 2

Die Verordnung tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 11. November 2015

 To rs t en  A l b i g  Mon i ka  He i no l d
 Ministerpräsident Finanzministerin

*) Ändert LVO vom 12. März 2009, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 200-0-379
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Landesverordnung 
über das Naturschutzgebiet „Höftland Bockholmwik und angrenzende Steilküsten“

Vom 30. November 2015
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 791-10-17

Aufgrund des § 13 Absatz 1 Landesnaturschutzge-
setz (LNatSchG) vom 24. Februar 2010 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 301, ber. S. 486), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Juli 2011 
(GVOBl. Schl.-H. S. 225), in Verbindung mit § 32 
Absatz 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 31. August 2015 
(BGBl. I S. 1474), sowie aufgrund des § 38 Lan-
desjagdgesetz (LJagdG) in der Fassung vom 13. Ok-
tober 1999 (GVOBl. Schl.-H. S. 300, ber. 2008  
S. 135), zuletzt geändert durch Gesetz vom 6. Juni 
2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 100), verordnet das Mi-
nisterium für Energiewende, Landwirtschaft, Um-
welt und ländliche Räume:

§ 1 
Erklärung zum Naturschutzgebiet

(1) Teilbereiche zwischen den Ortschaften Bock-
holm, Bockholmwik und Langballigholz auf dem 
Gebiet der Stadt Glücksburg und der Gemeinden 
Munkbrarup und Langballig, Kreis Schleswig-Flens-
burg, werden zum Naturschutzgebiet erklärt. Das 
Naturschutzgebiet ist zum überwiegenden Teil be-
sonderes Schutzgebiet (FFH-Gebiet) im Sinne der 
Richtlinie 92/43/EWG1) und die Wasserflächen ab 
einem Abstand von 50 m zum Ufer zusätzlich Eu-
ropäisches Vogelschutzgebiet im Sinne der Richtli-
nie 2009/147/EG2). Die übrigen Teile des Natur-
schutzgebietes haben Vernetzungsfunktion für die 
Wanderung, die geographische Verbreitung und 
den genetischen Austausch wildlebender Arten 
und dienen der Verbesserung der ökologischen Ko-
härenz von Natura 2000 im Sinne von Artikel 10 
der Richtlinie 92/43/EWG. 

(2) Das Naturschutzgebiet wird mit der Bezeich-
nung „Höftland Bockholmwik und angrenzende 
Steilküsten“ unter Nummer 194 in das bei der 
obersten Naturschutzbehörde geführte Verzeichnis 
der Naturschutzgebiete eingetragen.

§ 2 
Geltungsbereich

(1) Das Naturschutzgebiet ist rund 381 ha groß. 
Davon sind ca. 157 ha Landfläche und 224 ha 
Wasserfläche der Ostsee. Es besteht aus zwei Teil-
bereichen und umfasst im Bereich der Stadt 
Glücksburg den Steilküstenbereich südlich von 

Bockholm sowie den in den Gemeinden Munkbra-
rup und Langballig zwischen Bockholmwik und 
Langballigholz gelegenen Küstenbereich einschließ-
lich der auf der Hochebene angrenzenden Wälder. 
Des Weiteren gehören die den beiden Teilbereichen 
vorgelagerten Strandflächen und Flachwasserberei-
che der Ostsee in der Flensburger Außenförde in 
einer Breite von 500 bis 600 m senkrecht zur Ufer-
linie zum Naturschutzgebiet.

(2) In der dieser Verordnung als Anlage 1 a beige-
fügten Übersichtskarte im Maßstab 1:25.000 ist 
die Grenze des Naturschutzgebietes als schwarze 
Linie dargestellt. In der dieser Verordnung als An-
lage 1 b beigefügten Übersichtskarte im Maßstab 
1:25.000 ist das Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH-
Gebiet) senkrecht und das Europäische Vogel-
schutzgebiet waagerecht schraffiert eingetragen. 

(3) Die Grenze des Naturschutzgebietes ist in der 
Abgrenzungskarte 1 a im Maßstab 1:5.000 rot ein-
getragen. Sie verläuft auf der dem Gebiet zuge-
wandten Seite der roten Linie. In der Abgrenzungs-
karte 1 b im Maßstab 1:5.000 ist das FFH-Gebiet 
senkrecht und das Europäische Vogelschutzgebiet 
waagerecht schraffiert eingetragen. Die Ausferti-
gungen der Karten sind bei der obersten Natur-
schutzbehörde verwahrt. Diese Karten sind Be-
standteile dieser Verordnung. Weitere Karten sind 

1. bei der Landrätin oder dem Landrat des Kreises 
Schleswig-Flensburg, untere Naturschutzbe-
hörde, 24837 Schleswig,

2. bei der Amtsvorsteherin oder dem Amtsvorste-
her des Amtes Langballig, 24977 Langballig,

3. bei der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister 
der Stadt Glücksburg, 24960 Glücksburg,

niedergelegt. Die Karten können bei diesen Behörden 
während der Dienststunden eingesehen werden.

§ 3 
Schutzzweck

(1) Das Naturschutzgebiet dient der Sicherung, dem 
Schutz, der Erhaltung und der Entwicklung eines dy-
namischen und ostseetypischen Küstenökosystems 
an der Flensburger Außenförde mit einer beispielhaft 
erhaltenen Verlandungsserie aus marinen Flachwas-
serzonen mit Seegraswiesen und sonstigen marinen 
Makrophytenbeständen, Windwatten, sublitoralen 

Anl. 1a

Anl. 1b

1) Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildleben-
den Tiere und Pflanzen (ABl. EU L 206, S. 7), zuletzt geändert durch Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13. Mai 2013 
(ABl. EU 158, S. 193)

2) Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über die Erhaltung der 
wildlebenden Vogelarten (ABl. EU L 20, S. 7), zuletzt geändert durch Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 13. Mai 2013 
(ABl. EU 158, S. 193)
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Sandbänken der Ostsee, Riffen, Muschelbänken und 
Blockfeldern sowie Spülsäumen, Steilküsten, natur-
nahen und kulturgeprägten Strandwallsystemen, 
hang-, quell- und ostseewassergeprägten Erlen-
Eschenwäldern und mit landeinwärts auf dem ehe-
maligen Kliff an die Erosions- und Sedimentationsge-
biete sich anschließenden strukturreichen Waldtypen 
mit ihren Bachschluchten und Seitentälern als Le-
bensraum einer charakteristischen, teilweise gefähr-
deten und seltenen Pflanzen- und Tierwelt.

(2) Schutzzweck ist es, die Natur in diesem Gebiet 
in ihrer Gesamtheit dauerhaft zu erhalten und, so-
weit es zur Erhaltung bestimmter Pflanzen- und Tier-
arten im Ökosystem erforderlich ist, zu entwickeln 
oder wiederherzustellen. Insbesondere gilt es,

 1. die in Absatz 1 genannten Lebensräume mit ih-
rer entsprechenden Biotopvielfalt für die daran 
gebundene vielfältige Pflanzen- und Tierwelt,

 2. die geologischen und geomorphologischen Ei-
genheiten dieses Gebietes mit den andauern-
den, natürlichen Küstenveränderungen und 
Wechselwirkungen im Bereich der Küstenge-
wässer und Steilküsten, bedingt durch Erosi-
ons- und Überflutungsereignisse,

 3. die besonderen Bedingungen des Wasserhaus-
halts und die natürliche Bodenbeschaffenheit,

 4. wichtige Nahrungs-, Mauser-, Rast- und Über-
winterungsgebiete für Wat- und Wasservögel, 

 5. die Eigenart, Vielfalt und Schönheit dieses Ge-
bietes und sein naturraumtypisches Land-
schaftsbild sowie das Gebiet auch aus wissen-
schaftlichen, naturgeschichtlichen und heimat-
kundlichen Gründen,

 6. die strukturreichen Waldflächen mit einem hin-
reichenden Anteil an Alt- und Totholz sowie 
Habitatbäumen, 

 7. die naturnahe und kulturhistorisch geprägte 
Strandwalllandschaft mit Salzwiesen, Feucht- 
und Nasswiesen sowie artenreichem magerem 
Grünland,

 8. die Flachwasserzonen mit Seegraswiesen und 
sonstigen marinen Makrophytenbeständen, 
Windwatten, sublitoralen Sandbänken der Ost-
see, Riffen, Muschelbänken und Blockfeldern,

 9. die Ringsbergerau und die Königsau sowie

10. das mesophile, arten- und strukturreiche Dau-
ergrünland im Steilküstenbereich zu erhalten, 

zu schützen und hinsichtlich der Nummern 6 bis 10 
zusätzlich zu entwickeln sowie 

11.  die in Anlage 2 Nummer 1 genannten Lebens-
raumtypen und Arten und die in Anlage 2 
Nummer 2 bezeichneten Vogelarten sowie de-
ren Lebensräume zu erhalten oder einen güns-
tigen Erhaltungszustand wiederherzustellen.

Die Anlage 2 ist Bestandteil dieser Verordnung.

(3) Soweit es zum Schutz dieses Gebietes und sei-
ner Bestandteile, insbesondere zur Erhaltung oder 
Entwicklung bestimmter gefährdeter Pflanzen- und 
Tierarten und ihrer Lebensräume erforderlich ist, 
können entsprechende Pflege- und Entwicklungs-
maßnahmen durchgeführt werden.

§ 4 
Verbote

(1) In dem Naturschutzgebiet sind alle Handlungen 
verboten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder 
Veränderung des Naturschutzgebietes oder seiner Be-
standteile oder zu einer erheblichen oder nachhaltigen 
Störung führen können. Insbesondere ist es verboten,

 1. Bodenbestandteile abzubauen, Aufschüttun-
gen, Auf- oder Abspülungen oder Abgrabun-
gen vorzunehmen,

 2. Sprengungen oder Bohrungen vorzunehmen,

 3. Straßen, Wege, Plätze jeder Art oder sonstige Ver-
kehrsflächen anzulegen oder wesentlich zu ändern,

 4. Leitungen jeder Art zu verlegen, Masten, Ein-
friedigungen oder Einzäunungen zu errichten 
oder bestehende Einrichtungen oder Anlagen 
dieser Art wesentlich zu ändern,

 5. bauliche Anlagen, auch wenn sie keiner Ge-
nehmigung nach der Landesbauordnung bedür-
fen, zu errichten oder wesentlich zu ändern,

 6. Gewässer gemäß der §§ 67 und 68 Wasser-
haushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Ver-
ordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474), 
auszubauen oder Maßnahmen durchzuführen, 
die den Wasserstand oder den Wasserabfluss 
oder die Fließgeschwindigkeit erheblich verän-
dern, oder Stoffe einzubringen, einzuleiten, zu 
entnehmen oder andere Maßnahmen vorzu-
nehmen, die geeignet sind, die physikalische, 
chemische oder biologische Beschaffenheit 
der Gewässer nachteilig zu verändern,

 7. Anlagen zur Entwässerung eines Grundstückes 
zu errichten oder die bestehende Grundstücks-
entwässerung zu verändern,

 8. Stoffe organischer oder anorganischer Zusam-
mensetzung aufzubringen, zu lagern oder in 
den Untergrund einzubringen, 

 9. Bild- oder Schrifttafeln anzubringen, soweit es 
sich nicht um Tafeln zur Kennzeichnung des Na-
turschutzgebietes sowie Hinweis- und Warntafeln 
aufgrund anderer Rechtsvorschriften handelt,

10. Erstaufforstungen vorzunehmen,

11.  die Lebensräume der Pflanzen und der Tiere zu 
beseitigen oder nachteilig zu verändern, insbe-
sondere durch chemische Stoffe oder mecha-
nische Maßnahmen,

Anl.
 2
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12. Pflanzen, Pflanzenteile oder sonstige Bestand-
teile des Naturschutzgebietes zu entnehmen 
oder Pflanzen einzubringen,

13. wildlebenden Tieren nachzustellen, sie durch 
Lärm oder mutwillig anderweitig zu beunruhi-
gen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten 
oder Tiere auszusetzen oder anzusiedeln,

14. gentechnisch veränderte Organismen einzu-
bringen, soweit sie geeignet sind, den Schutz-
zweck dieser Verordnung erheblich zu beein-
trächtigen,

15. Flugmodelle oder unbemannte Luftfahrtsys-
teme, Modellflugkörper mit Eigenantrieb, Frei- 
und Fesselballone oder Drachen aufsteigen 
oder landen zu lassen oder mit Luftsportgerä-
ten zu starten oder zu landen,

16. die Gewässer außerhalb der Bundeswasser-
straße Ostsee mit Wasserfahrzeugen jeder Art 
zu befahren,

17. in den Gewässern zu baden, mit Tauchgeräten 
zu tauchen oder auf den Gewässern Schiffs-
modelle fahren zu lassen,

18. Zelte oder Wohnwagen aufzustellen, Gegen-
stände jeder Art zu lagern, Feuer zu machen 
oder Hunde nicht angeleint mitzuführen,

19. das Naturschutzgebiet außerhalb der Wege zu 
betreten oder im Naturschutzgebiet außerhalb 
der dafür bestimmten Wege, Straßen oder 
Plätze zu fahren.

(2) Beschränkungen, Verbote und Gebote nach an-
deren Rechtsvorschriften bleiben unberührt.

§ 5 
Zulässige Handlungen

(1) Unberührt von den Verboten des § 4 bleiben

 1. die auf den Schutzzweck und auf die Erhal-
tungsziele ausgerichtete Bodennutzung auf den

a) Flächen der Stiftung Naturschutz Schles-
wig-Holstein,

b) durch natürliche und juristische Personen 
des Privatrechtes für Zwecke des Natur-
schutzes erworbenen oder bereitgestellten 
Flächen und 

c) von kommunalen Gebietskörperschaften für 
Zwecke des Naturschutzes erworbenen und 
bereitgestellten Flächen

nach Maßgabe der Vorgaben der oberen Natur-
schutzbehörde; auf den Waldflächen sind nach 
dem Umbau der Nadelbaumbestände zu natur-
nahen Laubwäldern zur Erhaltung möglichst 
ungestörter Naturabläufe alle forstwirtschaftli-
chen Maßnahmen zu unterlassen; zulässig 
bleiben die erforderlichen Maßnahmen der Ver-
kehrssicherung,

 2. die der guten fachlichen Praxis entsprechende 
landwirtschaftliche Bodennutzung im Sinne 
des § 5 Absatz 2 BNatSchG der als

a) Ackerland genutzten, in der Übersichtskarte 
1 a und Abgrenzungskarte 1 a kariert dar-
gestellten Flächen,

b) Grünland genutzten Flächen, dabei ist es je-
doch unzulässig, die in der Übersichtskarte  
1 a und in der Abgrenzungskarte 1 a schraf-
fiert dargestellten Flächen mehr als bisher zu 
entwässern und in Ackerland umzubrechen,

c) Grünland genutzten Flächen, dabei ist es je-
doch unzulässig, die in der Übersichtskarte  
1 a und in der Abgrenzungskarte 1 a unter-
brochen schraffiert dargestellten Flächen 
mehr als bisher zu entwässern, sie in Acker-
land umzubrechen, auf ihnen Nachsaatmaß-
nahmen zur Grasnarbenverbesserung durch-
zuführen sowie Düngestoffe oder Pflanzen-
schutzmittel auf ihnen aufzubringen,

d) Grünland genutzten übrigen Flächen in bis-
heriger Art und Umfang,

 3. die den Grundsätzen der guten fachlichen Pra-
xis entsprechende, naturnahe forstwirtschaftli-
che Bodennutzung im Sinne des § 5 Absatz 1 
und 2 Landeswaldgesetz (LWaldG) vom 5. De-
zember 2004 (GVOBI. Schl.-H. S. 461), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom  
13. Juli 2011 (GVOBI. Schl.-H. S. 225), der üb-
rigen als Wald genutzten Flächen unter Beach-
tung des § 30 BNatSchG in Verbindung mit  
§ 21 LNatSchG, dabei ist es jedoch unzulässig, 

a) den Anteil nicht standortheimischer Baum-
arten zu erhöhen, 

b) die Flächen mehr als bisher zu entwässern oder

c) in der Zeit vom 15. März bis zum 31. Au-
gust eines jeden Jahres Bäume zu fällen 
und aufzuarbeiten, zulässig bleiben ganz-
jährig das Rücken und die Abfuhr von be-
reits geschlagenem Holz, das Aufarbeiten 
am Wegrand und die erforderlichen Maß-
nahmen der Verkehrssicherung,

zulässig ist eine kleinteilige forstwirtschaftliche 
Nutzung der Waldflächen in bisheriger Art und 
Umfang, auch im so genannten außerregelmä-
ßigen Betrieb (mehrjährige Nichtnutzung),

 4. die ordnungsgemäße Ausübung des Jagdrech-
tes im Sinne des § 1 Bundesjagdgesetz 
(BJagdG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 29. September 1976 (BGBl. I S. 2849), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 31. Au-
gust 2015 (BGBl. I S. 1474), dabei ist es je-
doch unzulässig,
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a) die Wasservogeljagd außerhalb der Zeit 
vom 16. Oktober bis zum 31. Dezember ei-
nes jeden Jahres auszuüben,

b) geschlossene Hochsitze zu errichten, die 
mehr als 10 m³ umbauten Raum umfassen 
(Ständer und Kanzel),

c) Fütterungseinrichtungen zu errichten oder 
zu betreiben,

d) Wildäcker oder Wildäsungsflächen anzule-
gen oder zu betreiben oder

e) Brutkästen für Enten aufzustellen oder zu 
betreiben,

die ordnungsgemäße Ausübung des Jagd-
schutzes im Sinne des Abschnittes VI und des 
§ 22 a des BJagdG sowie der §§ 21 und 22 
LJagdG bleibt zulässig,

 5. die ordnungsgemäße Ausübung der Erwerbsfi-
scherei sowie das Angeln mit der Handangel in 
dem zum Naturschutzgebiet gehörenden Teil 
der Ostsee, dabei ist es jedoch unzulässig,

a) die Muschelfischerei vom 1. Januar 2017 
an auszuüben oder

b) Wattwürmer auszugraben oder auszuspülen,

das Abkommen zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland und dem Königreich Dänemark 
über die gemeinsame Fischerei in der Flensbur-
ger Innenförde vom 29. Mai 1958 sowie die 
daraufhin ergangenen Rechtsvorschriften (Ge-
setz vom 29. Oktober 1959 – BGBl. II S. 1072, 
Verordnung über die gemeinsame Fischerei in 
der Flensburger Innenförde vom 15. Februar 
1960 – GVOBI. Schl.-H. S. 28, geändert durch 
Artikel 26 des Gesetzes vom 3. Januar 2005 
– GVOBI. Schl.-H. S. 21) werden durch die fi-
schereilichen Beschränkungen in Absatz 1 
Nummer 5 a und b nicht berührt,

 6. die erforderliche Unterhaltung der Gewässer, 
die der Vorflut dienen 

a) auf der Grundlage eines von der Wasserbe-
hörde im Einvernehmen mit der unteren Na-
turschutzbehörde zu genehmigenden Ge-
wässerpflegeplanes, in dem Art, Umfang 
und Zeitpunkt der Unterhaltungsmaßnahme 
anzugeben sind oder

b) aufgrund einer Anordnung oder Verordnung 
nach § 42 Absatz 1 WHG in Verbindung mit 
§ 49 Absatz 1 und 2 Landeswassergesetz 
(LWG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 11. Februar 2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 91), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 7. Okto-
ber 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 387), Ressort-
bezeichnungen ersetzt durch Verordnung vom 
16. März 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 96),

 7. der Betrieb und die Unterhaltung

a) von Rohrleitungen und Einlaufbauwerken an 
den Gewässern oder offenen Gräben zur 
ordnungsgemäßen Einleitung von Nieder-
schlagswasser oder Abwasser aus geneh-
migten Anlagen und

b) von weiteren bestehenden Versorgungs- und 
Entsorgungsanlagen sowie das Verlegen oder 
die Änderung von unterirdischen Ver- und Ent-
sorgungsanlagen auf vorhandenen Trassen,

 8. der Betrieb und die Unterhaltung gewässer-
kundlicher Messanlagen nach § 101 LWG so-
wie die hierfür erforderlichen Forschungs- und 
Vermessungsarbeiten,

 9. die erforderlichen Maßnahmen zur Erhaltung 
und Sicherung der Wege, Straßen oder sonsti-
ger Verkehrsflächen, dabei ist es jedoch unzu-
lässig, wassergefährdende, auswasch- oder 
auslaugbare Materialien zu verwenden, 

10. die erforderlichen Maßnahmen des Küsten-
schutzes im Sinne des siebenten Teiles des 
LWG sowie die hierfür erforderlichen Maßnah-
men der Wasserwirtschaft einschließlich der 
Forschungs- und Vermessungsarbeiten, unzu-
lässig sind dabei jedoch Vorhaben, die nach 
Wasserrecht oder anderen Rechtsvorschriften 
erlaubnis-, bewilligungs-, genehmigungs- oder 
planfeststellungsbedürftig sind,

11.  die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben des 
Bundes im Bereich der Bundeswasserstraße 
Ostsee nach Maßgabe der Bestimmungen des 
Bundeswasserstraßengesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 23. Mai 2007 (BGBl. I 
S. 962, ber. 2008, S. 1980), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I 
S. 1474), einschließlich der hierfür erforderli-
chen Forschungs- und Vermessungsarbeiten,

12. das Betreten oder Befahren

a) der jeweiligen Grundstücke einschließlich 
der Gewässer durch die Grundstückseigen-
tümerinnen oder Grundstückseigentümer 
oder Grundstücksbesitzerinnen oder Grund-
stücksbesitzer oder deren Beauftragte zur 
Wahrnehmung berechtigter Interessen,

b) des Naturschutzgebietes durch Beauftragte 
und Bedienstete der Naturschutzbehörden,

13. Maßnahmen zur Erforschung, zum Schutz oder 
zur Pflege aller nach dem Denkmalschutzge-
setz vom 30. Dezember 2014 (GVOBl. Schl.-
H. 2015 S. 2) erfassten Kulturdenkmale, die 
die Denkmalschutzbehörden im Einvernehmen 
mit der oberen Naturschutzbehörde durchfüh-
ren oder durchführen lassen,

14. das Befahren der Bundeswasserstraße Ostsee 
mit Wasserfahrzeugen jeder Art, soweit keine 
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Beschränkungen nach § 5 Bundeswasserstra-
ßengesetz getroffen sind,

15. das Betreten des Strandes und das Lagern auf dem 
Strand sowie das Baden und Tauchen in der Ost-
see im Rahmen der naturverträglichen Erholung,

16. der Betrieb und die Unterhaltung der geneh-
migten baulichen Anlagen,

17. Untersuchungen und Maßnahmen zur Pflege 
oder zur Entwicklung des Naturschutzgebietes, 
die die Naturschutzbehörden durchführen oder 
durchführen lassen oder die im Einvernehmen 
mit ihnen von Dritten durchgeführt werden; bei 
Maßnahmen im Bereich der Kulturdenkmale un-
ter Beachtung des § 27 Absatz 3 LNatSchG.

(2) Soweit eine der in Absatz 1 aufgeführten Maß-
nahmen im Einzelfall mit einem Eingriff in Natur 
und Landschaft verbunden ist, sind die Bestimmun-
gen des Kapitels 3 BNatSchG in Verbindung mit 
Kapitel 3 LNatSchG zu beachten.

(3) Die untere Naturschutzbehörde trifft bei Ge-
fährdung des Schutzzweckes die nach pflichtge-
mäßem Ermessen erforderlichen Maßnahmen.

§ 6 
Ausnahmen und Befreiungen

(1) Auf Antrag kann die untere Naturschutzbehörde 
nach Maßgabe der Bestimmungen des § 51 
LNatSchG Ausnahmen zulassen für

1.  Bohrungen und Sondierungen im Rahmen

a) der amtlichen geowissenschaftlichen Lan-
desaufnahme,

b) von geophysikalischen Messungen,

2. die erforderlichen Maßnahmen zur Gefährdungs-
abschätzung und Untersuchung nach dem Bun-
des-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474), 
sowie die erforderlichen Maßnahmen zur Sanie-
rung der festgestellten schädlichen Bodenverän-
derungen oder Altlasten auf der Grundlage des 
Bundes-Bodenschutzgesetzes und des Landes-
bodenschutz- und Altlastengesetzes vom  
14. März 2002 (GVOBl. Schl.-H. S. 60), zuletzt 
geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom  
12. Dezember 2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 791), 
die Entnahme von Boden-, Wasser-, Bodenluft- 
und Aufwuchsproben und die Einrichtung und 
den Betrieb von Messstellen,

3. die Inanspruchnahme von Flächen für die Abla-
gerung von Bodenbestandteilen im Rahmen der 
Gewässerunterhaltung nach § 39 WHG und  
§ 38 LWG; eine Ausnahme ist nicht erforderlich, 
sofern eine Ablagerung von Bodenbestandteilen 
in einem Gewässerpflegeplan oder in einer An-
ordnung oder Verordnung der Wasserbehörde 
gemäß § 5 Absatz 1 Nummer 6 vorgesehen ist,

4. die Entnahme von Pflanzen oder Pflanzenteilen 
wildlebender, nicht besonders geschützter Ar-
ten oder von sonstigen Bestandteilen des Natur-
schutzgebietes,

5. das Nachstellen wildlebender, nicht dem Jagd-
recht unterliegender und nicht besonders ge-
schützter Tierarten sowie das Fangen oder Tö-
ten dieser Tierarten,

6. das Betreten des Naturschutzgebietes außer-
halb der Wege,

7. das Fällen und Aufarbeiten von Bäumen in der 
Zeit vom 15. März bis zum 31. August eines je-
den Jahres und

8. die Einrichtung einer Hundefreilauffläche auf 
der Grundlage des Managementplanes für das 
FFH-Gebiet „Küstenbereiche der Flensburger 
Förde von Flensburg bis Geltinger Birk“ Teilge-
biet „Höftland Bockholmwik und angrenzende 
Steilküsten“ und unter Beachtung der Erhal-
tungsziele des Europäischen Schutzgebietes so-
wie des Schutzzweckes dieser Verordnung.

(2) Die Jagdbehörde kann im Einvernehmen mit der 
oberen Naturschutzbehörde Ausnahmen von den 
Verboten des § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 13 und 
den einschränkenden Regelungen des § 5 Absatz 1 
Nummer 4 im Einzelfall zulassen, wenn dies zur Si-
cherung des Schutzzweckes erforderlich ist.

(3) Die untere Naturschutzbehörde kann von den Ver-
boten des § 4 Absatz 1 nach Maßgabe der Bestim-
mungen des § 67 Absatz 1 oder 2 BNatSchG Befrei-
ungen gewähren. Bei der Gewährung von Befreiun-
gen von den Verboten des § 4 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 11 bis 13 sind die besonderen artenschutz- 
und jagdrechtlichen Bestimmungen zu beachten.

§ 7 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig nach § 57 Absatz 2 Nummer 1 
LNatSchG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
entgegen

 1. § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 Bodenbestand-
teile abbaut, Aufschüttungen, Auf- oder Ab-
spülungen oder Abgrabungen vornimmt,

 2. § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 Sprengungen 
oder Bohrungen vornimmt,

 3. § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 Straßen, Wege, 
Plätze jeder Art oder sonstige Verkehrsflächen 
anlegt oder wesentlich ändert,

 4. § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 Leitungen jeder 
Art verlegt, Masten, Einfriedigungen oder Ein-
zäunungen errichtet oder bestehende Einrichtun-
gen oder Anlagen dieser Art wesentlich ändert,

 5. § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 bauliche Anla-
gen, auch wenn sie keiner Genehmigung nach 
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der Landesbauordnung bedürfen, errichtet 
oder wesentlich ändert,

 6. § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 Gewässer ge-
mäß der §§ 67 und 68 WHG ausbaut oder Maß-
nahmen durchführt, die den Wasserstand oder 
den Wasserabfluss oder die Fließgeschwindig-
keit erheblich verändern, oder Stoffe einbringt, 
einleitet, entnimmt oder andere Maßnahmen 
vornimmt, die geeignet sind, die physikalische, 
chemische oder biologische Beschaffenheit der 
Gewässer nachteilig zu verändern,

 7. § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 Anlagen zur 
Entwässerung eines Grundstückes errichtet 
oder die bestehende Grundstücksentwässe-
rung verändert,

 8. § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 8 Stoffe organi-
scher oder anorganischer Zusammensetzung auf-
bringt, lagert oder in den Untergrund einbringt,

 9. § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 9 Bild- oder 
Schrifttafeln anbringt,

10. § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 10 Erstauffors-
tungen vornimmt,

11.  § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 11 die Lebens-
räume der Pflanzen und der Tiere beseitigt oder 
nachteilig verändert, insbesondere durch chemi-
sche Stoffe oder mechanische Maßnahmen,

12. § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 12 Pflanzen, 
Pflanzenteile oder sonstige Bestandteile des 
Naturschutzgebietes entnimmt oder Pflanzen 
einbringt,

13. § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 13 wildlebenden 
Tieren nachstellt, sie durch Lärm oder mutwil-
lig anderweitig beunruhigt, sie fängt, verletzt 
oder tötet oder Tiere aussetzt oder ansiedelt,

14. § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 14 gentechnisch 
veränderte Organismen einbringt, soweit sie 
geeignet sind, den Schutzzweck dieser Verord-
nung erheblich zu beeinträchtigen,

15. § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 15 Flugmodelle 
oder unbemannte Luftfahrtsysteme, Modellflug-
körper mit Eigenantrieb, Frei- und Fesselballone 
oder Drachen aufsteigen oder landen lässt oder 
mit Luftsportgeräten startet oder landet,

16. § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 16 die Gewässer 
mit Ausnahme der Bundeswasserstraße Ost-
see mit Wasserfahrzeugen jeder Art befährt, 

17. § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 17 in den Gewäs-
sern badet, mit Tauchgeräten taucht oder auf 
den Gewässern Schiffsmodelle fahren lässt, 

18. § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 18 Zelte oder 
Wohnwagen aufstellt, Gegenstände jeder Art 
lagert, Feuer macht oder Hunde nicht angeleint 
mitführt,

19. § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 19 das Natur-
schutzgebiet außerhalb der Wege betritt oder 
im Naturschutzgebiet außerhalb der dafür be-
stimmten Wege, Straßen oder Plätze fährt.

(2) Ordnungswidrig nach § 37 Absatz 1 Nummer 23 
LJagdG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig, ohne 
dass eine Ausnahme zugelassen wurde, entgegen 

1. § 5 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a die Wasser-
vogeljagd außerhalb der Zeit vom 16. Oktober bis 
zum 31. Dezember eines jeden Jahres ausübt,

2. § 5 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe b geschlos-
sene Hochsitze errichtet, die mehr als 10 m³ 
umbauten Raum umfassen (Ständer und Kanzel),

3. § 5 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe c Fütte-
rungseinrichtungen errichtet oder betreibt,

4. § 5 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe d Wildäcker 
oder Wildäsungsflächen anlegt oder betreibt oder

5. § 5 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe e Brutkäs-
ten für Enten aufstellt oder betreibt.

§ 8 
Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft. 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 30. November 2015
Dr.  Robe r t  Habeck

Minister
für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

Bekanntmachung zu der Landesverordnung über das Naturschutzgebiet 
„Höftland Bockholmwik und angrenzende Steilküsten“

Eine Verletzung der in § 19 Absatz 1 bis 8 Landes-
naturschutzgesetz bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften sowie Mängel der Abwägung und 
der Beschreibung des Schutzzwecks sind unbe-

achtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres gegenüber der obersten Naturschutzbe-
hörde geltend gemacht worden sind. 

Ministerium 
für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und 

ländliche Räume 
des Landes Schleswig-Holstein
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Anlage 2 

zu § Absatz 2 Satz 2 

 

Anlage 2 

Zur Landesverordnung über das Naturschutzgebiet „Höftland Bockholmwik und an-

grenzende Steilküsten“ 

 

1. Erhaltungsziele für den im Naturschutzgebiet „Höftland Bockholmwik und angren-

zende Steilküsten“ befindlichen Teilbereich des als Gebiet von gemeinschaftlicher 

Bedeutung benannten Gebietes DE 1123-393, FFH-Gebiet „Küstenbereiche Flensbur-

ger Förde von Flensburg bis Geltinger Birk“  

 

1.1 Erhaltungsgegenstand 

Das Gebiet ist für die Erhaltung oder gegebenenfalls Wiederherstellung folgender Lebens-

raumtypen des Anhangs I und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie. 

 

a) von besonderer Bedeutung:  

 

1160 Flache große Meeresarme und –buchten (Flachwasserzonen und Seegraswiesen) 

1170 Riffe 

1210 Einjährige Spülsäume 

1220 Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände 

1230 Ostsee-Fels und –Steilküsten mit Vegetation 

3150 Natürlich eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder  

         Hydrocharitions 

7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore  

7220* Kalktuffquellen (Cratoneurion) 

9110 Hainsimsen-Buchenwald 

9120 Atlantischer, saurer Buchenwald mit Unterholz aus Stechpalme und gelegentlich Eibe 

9130 Waldmeister-Buchenwald 

9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald  

         (Carpinum betuli)  

9180* Schlucht- und Hangmischwälder 

9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior  
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b) von Bedeutung: 

 

1351 Schweinswal (Phocoena phocoena). 

 

1.2. Erhaltungsziele 

 

1.2.1 Übergreifende Ziele 

Erhaltung repräsentativer Küstenlebensräume mit weitgehend natürlicher Küstendynamik 

einschließlich der offenen Wasserflächen der Förde sowie Übergängen von Land- zu Was-

serlebensräumen. 

Für den prioritären Lebensraumtyp 9180* soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang 

mit den Anforderungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und 

örtlichen Besonderheiten wiederhergestellt werden.  

 

1.2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonderer Bedeutung: 

Erhaltung oder gegebenenfalls Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der 

unter 1.1 a genannten Lebensraumtypen und Arten. Hierzu sind insbesondere folgende As-

pekte zu berücksichtigen: 

 

1160 Flache große Meeresarme und -buchten (Flachwasserzonen und Seegraswiesen) 

Erhaltung 

− der weitgehend natürlichen Morphodynamik des Bodens, der Flachwasserbereiche und 

der Uferzonen, 

− der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerver-

hältnisse und Prozesse, 

− der Biotopkomplexe und ihrer charakteristischen Strukturen und Funktionen mit z.B. Rif-

fen, Sandbänken und Watten, 

− der Seegraswiesen und ihrer Dynamik. 

 

1170 Riffe 

Erhaltung 

− natürlicher, von mechanischer (anthropogener) Schädigung weitgehend freier und mor-

phologisch ungestörter Bereiche des Meeresgrundes oder periodisch trockenfallender 

Flachwasserzonen mit Hartsubstraten wie Fels, Kreide, Findlingen, Steinen, natürlichen 

Muschelbänken und der zu Sandbänken vermittelnden Mischbestände, 

− der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, 
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− der weitgehend natürlichen hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerver-

hältnisse und Prozesse sowie weiterer lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen. 

 

1210 Einjährige Spülsäume 

1220 Mehrjährige Vegetation der Kiesstrände 

Erhaltung 

− der weitgehend natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse im Küstenbereich  

− der natürlichen Überflutungen, 

− der weitgehend natürlichen Dynamik an Küstenabschnitten mit Spülsäumen und an un-

gestörten Kies- und Geröllstränden und Strandwalllandschaften, 

− der ungestörten Vegetationsfolge (Sukzession), 

− unbeeinträchtigter Vegetationsdecken, 

− der weitgehend natürlichen Sediment- und Strömungsverhältnisse im Küstenbereich, 

− der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 

 

1230 Ostsee-Fels- und -Steilküsten mit Vegetation 

Erhaltung 

− der biotopprägenden Dynamik der Fels- und Steilküsten mit den lebensraumtypischen 

Strukturen und Funktionen, 

− der unbebauten und unbefestigten Bereiche ober- und unterhalb der Steilküsten zur Si-

cherung der natürlichen Erosion und Entwicklung, 

− der weitgehend natürlichen Sediment-, Strömungs- und Wellenverhältnisse vor den Steil-

küsten, 

− der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen. 

 

3150   Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder  

           Hydrocharitions 

Erhaltung 

− natürlich eutropher Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter Laichkraut- 

und/oder Schwimmblattvegetation, 

− Sicherung eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und 

sonstiger lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen, 

− von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Bruchwäldern, Nass-

wiesen, Seggenriedern, Hochstaudenfluren und Röhrichten und der funktionalen Zu-

sammenhänge, 

− der Uferabschnitte mit ausgebildeter Vegetationszonierung , 
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− der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Seenverlandung, Altwasserentstehung und -

vermoorung , 

− der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer, 

insbesondere der Zuläufe, bei Altwässern der zugehörigen Fließgewässer, 

− der weitgehend natürlichen, weitgehend ungenutzten Ufer und Gewässerbereiche. 

 

7140   Übergangs- und Schwingrasenmoore 

Erhaltung 

− der natürlichen hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingun-

gen, 

− der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der nährstoffarmen Bedingun-

gen , 

− der weitgehend unbeeinträchtigten Bereiche , 

− der Bedingungen und Voraussetzungen, die für das Wachstum torfbildender Moose er-

forderlich sind, 

− standorttypischer Kontaktlebensräume (z.B. Gewässer und ihre Ufer) und charakteristi-

scher Wechselbeziehungen. 

 

7220*  Kalktuffquellen (Cratoneurion) 

Erhaltung 

• der Kalktuffquellen mit ihren Quellbächen, 

• der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen,  

• der hydrologischen, hydrochemischen und hydrophysikalischen Bedingungen, v.a. im 

Quelleinzugsgebiet, 

• der Grundwasserspannung (insbesondere bei artesischen Quellen), 

• der tuffbildende Moose, 

• der mechanisch (nur anthropogen) unbelasteten Bodenoberfläche und Struktur. 

 

9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)  

9120 Atlantischer, saurer Buchenwald mit Unterholz aus Stechpalme und  

         gelegentlich Eibe 

9130 Waldmeister-Buchenwald 

9160 Subatlantischer oder mitteleuropäischer Stieleichenwald oder Hainbuchenwald  

         (Carpinum betuli) 

9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 

Erhaltung 
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− naturnaher Buchen-, Eichen und Eichen-Hainbuchenwälder in unterschiedlichen Alters-

phasen und Entwicklungsstufen und ihrer standorttypischen Variationsbreite im Gebiet, 

− natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung , 

− eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz , 

− der bekannten Höhlenbäume, 

− der Sonderstandorte und Randstrukturen z.B. Findlinge, Bachschluchten, nasse Senken, 

Steilhänge, Dünen, sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstruktu-

ren und –funktionen, 

− weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, Kleingewässer und einge-

streuter Flächen z.B. mit Vegetation der Heiden, Trockenrasen, 

− eines hinreichenden Anteils an Stechpalme und Eibe im Gebiet, 

− der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen (insbe-

sondere Wasserstand, Basengehalt), 

− der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 

− regionaltypischer Ausprägungen (Kratts). 

 

9180* Schlucht- und Hangmischwälder 

Erhaltung oder gegebenenfalls Wiederherstellung 

− naturnaher Laubmischwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen 

und ihrer standortypischen Variationsbreite, 

− natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 

− eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 

− der bekannten Höhlenbäume, 

− der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Bachschluchten, feuchte Senken, Quellbereiche), 

typischen Biotopkomplexe sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habi-

tatstrukturen und –funktionen, 

− der weitgehend natürlichen lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen. 

 

91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 

Erhaltung 

− naturnaher Weiden-, Eschen- und Erlenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 

Entwicklungsstufen und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

− natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung an Fließge-

wässern und in ihren Quellbereichen, 

− der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a.  Sandbänke, Flutrinnen, Alt-

wässer, Kolke, Uferabbrüche, 

− eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
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− der natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen, 

− der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 

 

1.2.3 Ziele für Arten von Bedeutung: 

Ziel ist die Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.1.b genannten Art. 

Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

 

1351 Schweinswal (Phocoena phocoena) 

Erhaltung 

− der Flensburger Förde als naturnahes Küstengewässer der Ostsee, insbesondere von 

produktiven Flachwasserzonen bis 20 m Tiefe, 

− lebensfähiger Bestände und eines natürliches Reproduktionsvermögens,  

− von störungsarmen Bereichen mit geringer Unterwasserschallbelastung,  

− der Nahrungsfischbestände, insbesondere Hering, Makrele, Dorsch und Grundeln. 

 

2. Erhaltungsziele für den im Naturschutzgebiet „Höftland Bockholmwik und angren-

zende Steilküsten“ befindlichen Teilbereich des EG-Vogelschutzgebietes DE 1123-491 

„Flensburger Förde“  

 

2.1 Erhaltungsgegenstand 

Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Vogelarten und ihrer Lebensräume 

 

a) von besonderer Bedeutung (B: Brutvogel; R: Rastvogel): 

 

− Eiderente (Somateria mollissima) R  

− Bergente (Aythya marila) R 

 

b) von Bedeutung (fett: Arten des Anhang I der Vogelschutzrichtlinie; B: Brutvogel; R: Rastvogel): 

 

− Singschwan (Cygnus cygnus) R 

− Gänsesäger (Mergus merganser) B 

− Zwergseeschwalbe (Sterna albifrons) N 

− Rotschenkel (Tringa totanus) B 

 

2.2. Erhaltungsziele 

2.2.1 Übergreifende Ziele 
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Erhaltung der Flensburger Förde als störungsarmes Rast- und Überwinterungsgebiet mit 

Flachgründen, Sandbänken und Windwattbereichen sowie ungestörten Meeresbuchten, ins-

besondere für überwinternde Meeresenten und Singschwäne sowie die Erhaltung einer gu-

ten Wasserqualität der Ostsee. 

Die Vernetzung der Lebensräume an der Flensburger Förde sollte gesichert und wo möglich 

weiter ausgebaut werden. 

Dabei ist die Erhaltung von möglichst ungestörten Beziehungen zwischen den einzelnen 

Teilhabitaten innerhalb des Gebietes wie Nahrungsgebieten und Schlafplätzen, insbesonde-

re ohne vertikale Fremdstrukturen (z.B. Windkraftanlagen und Hochspannungsleitungen) von 

besonderer Bedeutung. 

 

2.2.2 Ziele für Vogelarten 

Ziel ist die Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 2.1 genannten Arten 

und ihrer Lebensräume. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen. 

 

Küstenvögel der Ostsee wie Eider- und Bergente, Gänsesäger, Zwergseeschwalbe und 

Singschwan 

Erhaltung 

− von störungsarmen, küstenfernen und küstennahen Flachwasserbereichen als Rast- und 

Überwinterungsgebiete vom 15.Oktober bis 15. April, sowie geschützte Buchten für 

(Meeres-) Enten, 

− von Muschelbänken und einer artenreichen Wirbellosenfauna als wesentliche Nahrungs-

grundlage für Eider- und Bergente, 

− geeigneter Rastgebiete wie Meeresbuchten, Überschwemmungsgebiete sowie Grünland-

flächen als Nahrungsflächen; von möglichst ungestörten Beziehungen insbesondere kei-

ne vertikalen Fremdstrukturen zwischen einzelnen Teilhabitaten im Gebiet wie Nah-

rungsgebieten und Schlafplätzen; der Störungsarmut in den Rast- und Überwinterungs-

gebieten (Singschwan), 

− der natürlichen geomorphologischen Küstendynamik und dadurch von vegetationsarmen 

Muschelschill-, Kies- und Sandflächen, 

− von bewaldeten, störungsarmen (Steil-)Küstenabschnitten mit ausreichendem Höhlenan-

gebot für den Gänsesäger, insbesondere Altholzbeständen mit natürlichen Bruthöhlen. 

 

Arten des Grünlands und der Niedermoore wie Rotschenkel  

− Erhaltung 

− großflächig offener und zusammenhängender Grünlandbereiche mit hoher Bodenfeuch-

te, niedriger Vegetation und geringer Zahl von Vertikalstrukturen v. a. extensiv bewirt-
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schaftetes Feuchtgrünland mit eingestreuten offenen Wasserflächen wie Blänken, und 

Mulden (Rotschenkel), 

− offener Kulturlandschaften und einer extensiven Grünlandnutzung bzw. weitgehend un-

genutzter bzw. erst nach dem 31.Juli gemähter Randstreifen, Wegraine, Ruderalflächen 

und frühe Brachestadien, 

− von störungsarmen Brutbereichen zwischen dem 1. April bis 31. August. 
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Landesverordnung 
zur Änderung der Landesverordnung über Verwaltungsgebühren für Pflanzenschutzangelegenheiten*)

Vom 1. Dezember 2015

Aufgrund des § 2 des Verwaltungskostengesetzes des Landes Schleswig-Holstein vom 17. Januar 1974 
(GVOBl. Schl.-H. S. 37), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 19. Januar 2012 (GVOBl. Schl.-
H. S. 89), Zuständigkeiten und Ressortbezeichnungen zuletzt ersetzt durch Verordnung vom 16. März 2015 
(GVOBl. Schl.-H. S. 96), in Verbindung mit § 4 Nummer 3 Buchstabe b der Landesverordnung über Verwal-
tungsgebühren vom 15. Oktober 2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 383), zuletzt geändert durch Verordnung vom  
9. November 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 402), verordnet das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, 
Umwelt und ländliche Räume: 

Artikel 1

Der Gebührentarif der Landesverordnung über Verwaltungsgebühren für Pflanzenschutzangelegenheiten 
vom 8. November 2013 (GVOBl. Schl.-H. S 448) wird wie folgt geändert:

1. Die Tarifstelle 1 erhält folgende Fassung:

„1 Untersuchungen
1.1 auf Viruskrankheiten der Kartoffel
1.1.1 Brechung der Keimruhe, je Knolle 0,06
1.1.2 Vorkeimen der Knollen, je Knolle 0,17
1.1.3 Anzucht von Augenstecklingen, je Steckling 0,33
1.1.4 Beprobung von Knollen bzw. Augenstecklingen, je Probe 7 bis 10
1.1.5 serologischer Virusnachweis im ELISA-Verfahren, je Virus und Blatt, Steck-

ling oder Keim (für Proben aus dem Gewächshaus oder vom Feld, die direkt 
getestet werden können)

Anmerkung zu der Tarifstelle 1.1.5: 

Es wird eine Mindestgebühr von 20 Euro erhoben.

 
 
0,50 bis 0,70

1.1.6 serologischer Virusnachweis im ELISA-Verfahren, je Virus und Blatt (für 
Sammelproben vom Feld, die vor der Testung im Labor sortiert und vorbe-
reitet werden müssen)

Anmerkung zu der Tarifstelle 1.1.6: 

Es wird eine Mindestgebühr von 20 Euro erhoben.

 
 
0,60 bis 0,80

1.2 Auf Viruskrankheiten anderer Pflanzen, je Probe 

Anmerkung zu der Tarifstelle 1.2: 

Es wird eine Mindestgebühr von 20 Euro erhoben.

5 bis 150

1.3 auf Zysten der Kartoffelnematoden
1.3.1 in Klärschlamm, Kompost oder anderen Reststoffen, je Probe 15
1.3.2 für Flächen, die für die Pflanzkartoffelvermehrung oder den Konsumkartof-

felanbau vorgesehen sind, oder für die Überwachung von Baumschulflä-
chen oder anderen Freilandflächen sowie von Kartoffelpartien für den Ex-
port (Sieberdeproben), nach dem Ausspülverfahren, je Probe

 
 
 
3,60

1.3.3 durch Bestimmung des lebenden und toten Inhalts von Zysten, nach dem 
Quetsch- oder Biotestverfahren, je angefangene 10 Zysten

Anmerkungen zu den Tarifstellen 1.3.2 und 1.3.3:

1. Die Gebühr erhöht sich um 50 %, wenn die Untersuchung im Anbau-
jahr beantragt wird. 

2. Es wird eine Mindestgebühr von 20 Euro erhoben.

 
3,60

1.3.4 Entnahme von Bodenproben, je Probe 4,80
1.3.5 Artbestimmung mittels PCR-Verfahren, je Probe 20
1.3.6 Pathotypenbestimmung, nach dem Biotestverfahren, je Gefäß 3,60
1.4 auf Zysten anderer Nematoden, nach dem Ausspül- bzw. Biotestverfahren, 

je Probe
3,60
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1.5 auf Resistenzeigenschaften von Pflanzen und Pflanzenteilen 100 bis 500
1.6 auf den Erreger der Bakteriellen Ringfäule und/oder der Schleimkrankheit 

der Kartoffel nach den jeweils gültigen EU-Richtlinien
1.6.1 Entnahme von Kartoffelproben, je Probe 8 bis 20
1.6.2 Screeningtests, je Probe und Erreger 90
1.6.3 Screeningtests, je Probe bei gleichzeitiger Untersuchung auf den Erreger 

der Bakteriellen Ringfäule und der Schleimkrankheit der Kartoffel
 
125

1.6.4 Biotest, je Probe und Erreger 55
1.6.5 Selektiv-Medium-Test bei Untersuchungen auf den Erreger der Bakteriellen 

Ringfäule, je Probe
 
30

1.6.6 Selektiv-Medium-Test bei Untersuchungen auf den Erreger der Schleim-
krankheit der Kartoffel, je Probe

 
30

1.7 anderer Art oder Entnahme anderer Untersuchungsproben, je Probe

Anmerkung zu der Tarifstelle 1.7:

Visuelle Diagnosen ohne apparativen Aufwand sind gebührenfrei.

Anmerkung zu den Tarifstellen 1.1 bis 1.7:

Von der Erhebung von Gebühren kann nach § 6 des Verwaltungskostenge-
setzes ganz oder teilweise abgesehen werden, wenn die Untersuchung 
überwiegend im öffentlichen Interesse erfolgt.

20 bis 400

1.8 Bescheinigung über durchgeführte Untersuchungen mit zusätzlichen 
Erläuterungen 

 
10 bis 100“

2. In Tarifstelle 9.3.1.3 wird die Angabe „15“ durch die Angabe „20“ ersetzt.

3. In den Tarifstellen 9.3.1.4, 9.3.1.5 und 9.3.1.6 wird die Angabe „10“ jeweils durch die Angabe „15“ ersetzt. 

4. Die Tarifstelle 9.3.2.2.3 erhält folgende Fassung:

„9.3.2.2.3 Pflanzengesundheitsuntersuchung von
9.3.2.2.3.1 Stecklingen, Sämlingen (ausgenommen forstliches Vermehrungsgut), 

Jungpflanzen von Erdbeeren oder Gemüsen, je Sendung
– bis zu 10.000 Stück
– pro weitere 1.000
– Höchstbetrag

 
 
22

1,00

150

9.3.2.2.3.2 Sträuchern, Bäumen (ausgenommen gefällte Weihnachtsbäume), anderen 
holzigen Baumschulerzeugnissen einschließlich forstlichen Vermehrungs-
guts (ausgenommen Saatgut), je Sendung
– bis zu 1.000 Stück
– pro weitere 100
– Höchstbetrag

 
 
 
22

0,75

150

9.3.2.2.3.3 Zwiebeln, Wurzelknollen, Wurzelstöcken, Knollen zum Anpflanzen (ausge-
nommen Kartoffelknollen), je Sendung
– bis zu 200 kg Gewicht
– pro weitere 10 kg
– Höchstbetrag

 
 
22

0,20

150

9.3.2.2.3.4 Samen, Gewebekulturen, je Sendung
– bis zu 100 kg Gewicht
– pro weitere 10 kg
– Höchstbetrag

 
22

0,25

150

9.3.2.2.3.5 anderen Pflanzen zum Anpflanzen, die nicht anderweitig im Bereich der 
Tarifstelle 9.3.2.2.3 aufgeführt sind, je Sendung
– bis zu 5.000 Stück
– pro weitere 100
– Höchstbetrag

 
 
22

0,25

150
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9.3.2.2.3.6 Schnittblumen, je Sendung
– bis zu 20.000 Stück
– pro weitere 1.000
– Höchstbetrag

 
22

0,20

150

9.3.2.2.3.7 Ästen mit Blattwerk, Teilen von Nadelbäumen (ausgenommen gefällte 
Weihnachtsbäume), je Sendung
– bis zu 100 kg Gewicht
– pro weitere 100 kg
– Höchstbetrag

 
 
22

2,00

150

9.3.2.2.3.8 gefällten Weihnachtsbäumen, je Sendung
– bis zu 1.000 Stück
– pro weitere 100
– Höchstbetrag

 
22

2,00

150

9.3.2.2.3.9 Blättern von Pflanzen (z.B. Kräuter, Gewürze und Blattgemüse), je Sendung
– bis zu 100 kg Gewicht
– pro weitere 10 kg
– Höchstbetrag

 
22

2,00

150

9.3.2.2.3.10 Obst, Gemüse (ausgenommen Blattgemüse), je Sendung
– bis zu 25.000 kg Gewicht
– pro weitere 1.000 kg

 
22

1,00

9.3.2.2.3.11 Kartoffelknollen, je Partie
– bis zu 25.000 kg Gewicht
– pro weitere 25.000 kg

 
60

80

9.3.2.2.3.12 Holz (ausgenommen Rinde), je Sendung
– bis 100 m3 Volumen
– pro weiteren m3

 
22

0,20

9.3.2.2.3.13 Erde und Nährsubstraten, Rinde, je Sendung
– bis zu 25.000 kg Gewicht
– pro weitere 1.000 kg
– Höchstbetrag

 
22

0,80

140

9.3.2.2.3.14 Getreidekörnern, je Sendung
– bis zu 25.000 kg Gewicht
– pro weitere 1.000 kg

 
22

1,00

9.3.2.2.3.15 anderen Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen, die nicht anderweitig im Bereich 
der Tarifstelle 9.3.2.2.3 aufgeführt sind, einschließlich Verpackungsholz, 
– je Sendung
– Kleinstmenge

 
 
22

7,50“

5. Nach Tarifstelle 9.3.3.4 wird folgende Tarifstelle eingefügt:

„9.3.3.5 Anerkennung einer oder eines Sachverständigen für die Durchführung der 
technischen Prüfung von Anlagen zur Herstellung von hölzernem Verpa-
ckungsmaterial“

 
 
30

Die bisherige Tarifstelle 9.3.3.5 wird Tarifstelle 9.3.3.6.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2016 in Kraft. 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 1. Dezember 2015
Dr.  Robe r t  Habeck

Minister 
für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

*) Ändert LVO vom 8. November 2013, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2013-2-49
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Landesverordnung 
zur Änderung der Landesverordnung über Verwaltungsgebühren*)

Vom 1. Dezember 2015

Aufgrund des § 2 des Verwaltungskostengesetzes des Landes Schleswig-Holstein vom 17. Januar 1974 
(GVOBl. Schl.-H. S. 37), Ressortbezeichnungen zuletzt ersetzt durch Artikel 8 der Verordnung vom 16. März 
2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 96), in Verbindung mit § 5 Absatz 1 der Landesverordnung über Verwaltungsge-
bühren vom 15. Oktober 2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 383), zuletzt geändert durch Verordnung vom 1. Dezem-
ber 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 446), verordnet das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt 
und ländliche Räume:

Artikel 1

Der allgemeine Gebührentarif der Landesverordnung über Verwaltungsgebühren vom 15. Oktober 2008 
(GVOBl. Schl.-H. S. 383), zuletzt geändert durch Verordnung vom 9. November 2015 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 402), wird wie folgt geändert:

Die Tarifstelle 15.13 erhält folgende Fassung:

„15.13 Futtermittelrechtliche Angelegenheiten Gebühr Euro
15.13.1 Verordnung (EG) Nummer 999/2001 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 22. Mai 2001 mit Vorschriften zur Verhütung, 
Kontrolle und Tilgung bestimmter transmissibler spongiformer Enze-
phalopathien (ABl. L 147 S. 1), zuletzt geändert durch Verordnung 
(EU) Nummer 2015/1162 der Kommission vom 15. Juli 2015 
(ABl. L 188 S. 3)

15.13.1.1 Zulassung eines landwirtschaftlichen Betriebes für die Herstellung 
von Mischfuttermitteln (Artikel 7 Absatz 2 in Verbindung mit Anhang 
IV Kapitel III Abschnitt B Nummer 1 oder Kapitel IV Abschnitt D 
Buchstabe d Nummer i)

 
 
 
50 bis 200

15.13.1.2 Zulassung eines gewerblichen Betriebes für die Herstellung von 
Mischfuttermitteln (Artikel 7 Absatz 2 in Verbindung mit Anhang IV 
Kapitel III Abschnitt B Nummer 1 oder 2 oder in Verbindung mit 
Kapitel IV Abschnitt D Buchstabe d Nummer i)

 
 
 
50 bis 1.000

15.13.1.3 Registrierung eines landwirtschaftlichen Betriebes für die Herstellung 
von Alleinfuttermitteln aus Mischfuttermitteln (Artikel 7 Absatz 2 in 
Verbindung mit Anhang IV Kapitel III Abschnitt B Nummer 3 oder in 
Verbindung mit Kapitel IV Abschnitt D Buchstabe d Nummer ii)

 
 
 
50 bis 200

15.13.1.4 Zulassung der Verwendung und Lagerung von Mischfuttermitteln in 
einem landwirtschaftlichen Betrieb (Artikel 7 Absatz 2 in Verbindung 
mit Anhang IV Kapitel III Abschnitt D Nummer 2)

 
 
50 bis 200

15.13.1.5 Änderung einer Zulassung im Sinne der Tarifstellen 15.13.1.1, 
15.13.1.2 oder 15.13.1.4 oder einer Registrierung im Sinne der 
Tarifstelle 15.13.1.3

 
 
50 bis 200

15.13.2 Verordnung (EG) Nummer 183/2005 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 12. Januar 2005 mit Vorschriften für die Futter-
mittelhygiene (ABl. L 35 S. 1, ber. 2008 ABl. L 50 S. 71), zuletzt 
geändert durch Verordnung (EU) Nummer 225/2012 der Kommission 
vom 15. März 2012 (ABl. L 77 S. 1)

15.13.2.1 Zulassung eines Futtermittelbetriebes nach Artikel 10  
90 bis 1.500

15.13.2.2 Aussetzung einer Registrierung oder einer Zulassung nach Artikel 14 
Satz 1

 
100 bis 500

15.13.2.3 Entzug einer Registrierung oder einer Zulassung nach Artikel 15  
100 bis 500

15.13.2.4 Änderung einer Registrierung oder einer Zulassung eines Betriebes 
nach Artikel 16

 
100 bis 500
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15.13.3 Verordnung (EG) Nummer 882/2004 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 29. April 2004 über amtliche Kontrollen zur 
Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts 
sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz (ABl. 
L 165 S. 1, zuletzt ber. 2007 ABl. L 204 S. 29), zuletzt geändert 
durch Verordnung (EU) Nummer 652/2014 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 15. Mai 2014 (ABl. L 189 S. 1)

15.13.3.1 Amtliche Kontrollen nach Artikel 3 in der am 1. Januar 2016 gültigen 
Fassung

15.13.3.1.1 Inspektion

a) Inspektion mit hohem Aufwand

b) Inspektion mit mittleren Aufwand

c) Inspektion mit geringem Aufwand

d) Inspektion mit sehr geringen Aufwand

760

385

265

170
15.13.3.1.2 Probenahme einschließlich Auslagen für die Analyse 435
15.13.3.1.3 Fahrkostenpauschale 141
15.13.3.2 Zusätzliche amtliche Kontrolle im Sinne von Artikel 28 Satz 1 nach Zeitaufwand
15.13.3.3 Maßnahmen nach Artikel 54 nach Zeitaufwand
15.13.3.4 Probenahme im Zusammenhang mit einer zusätzlichen amtlichen 

Kontrolle im Sinne der Tarifstelle 15.13.3.2 oder einer Maßnahme 
nach Artikel 54 im Sinne der Tarifstelle 15.13.3.3

nach Zeitaufwand

15.13.4 Verordnung (EG) Nummer 767/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 13. Juli 2009 über das Inverkehrbringen und die 
Verwendung von Futtermitteln, zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nummer 1831/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates 
und zur Aufhebung der Richtlinien 79/373/EWG des Rates, 80/511/
EWG der Kommission, 82/471/EWG des Rates, 83/228/EWG des 
Rates, 93/74/EWG des Rates, 93/113/EG des Rates und 96/25/EG 
des Rates und der Entscheidung 2004/217/EG der Kommission (ABl. 
L 229 S. 1, ber. 2011 ABl. L 192 S. 71), zuletzt geändert durch 
Verordnung (EU) Nummer 939/2010 der Kommission vom  
20. Oktober 2010 (ABl. L 277 S. 4)

15.13.4.1 Erteilung einer Kennnummer nach Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe C 
zweiter Spiegelstrich

50 bis 100

15.13.5 Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch in der Fassung vom 3. Juni 
2013 (BGBl. I S. 1426), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Geset-
zes vom 5. Dezember 2014 (BGBl. I S. 1975)

15.13.5.1 Anordnung oder Maßnahme nach § 39 Absatz 2 Satz 1 und 2, 
Absatz 3, Absatz 5 oder Absatz 6 in Bezug auf Futtermittel

nach Zeitaufwand

15.13.5.2 Probenahme im Zusammenhang mit einer Anordnung oder einer 
Maßnahme im Sinne der Tarifstelle 15.13.5.1

nach Zeitaufwand

15.13.5.3 Zulassung einer Ausnahme nach § 69 Satz 1 und 2 Nummer 2 120 bis 500
15.13.6 Futtermittelverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 

5. Juli 2013 (BGBl. I S. 2242), zuletzt geändert durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 20. Juli 2015 (BGBl. I S. 1384)

15.13.6.1 Zulassung oder Änderung einer Zulassung nach § 29 100 bis 500
15.13.6.2 Registrierung oder Änderung einer Registrierung nach § 31 100 bis 500
15.13.6.3 Rücknahme, Widerruf, Ruhensanordnung oder Feststellung der 

Nichtausübung nach § 32
 
50 bis 500

15.13.7 Bescheinigungen
15.13.7.1 Ausstellen oder Änderung einer Bescheinigung über eine Zulassung im 

Sinne der Tarifstellen 15.13.1.1, 15.13.1.2, 15.13.1.4 oder 15.13.2.1 
oder über eine Registrierung im Sinne der Tarifstelle 15.13.1.3

 
 
40 bis 150
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15.13.7.2 Ausstellen oder Änderung einer Bescheinigung über die Registrierung 
eines Unternehmens nach Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EG) 
Nummer 183/2005

 
 
40 bis 150

15.13.7.3 Ausstellen einer Bescheinigung für den Export von einem Produkt

Anmerkung zu Tarifstelle 15.13:

Soweit eine Berechnung der Gebühren nach Zeitaufwand vorgesehen 
ist, sind je angefangene Viertelstunde zu berechnen für Beamtinnen 
und Beamte oder vergleichbare Beschäftigte: 

a) Laufbahngruppe 1, erstes Einstiegsamt

b) Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt

c) Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt

d) Laufbahngruppe 2, zweites Einstiegsamt

Anmerkung zu den Tarifstellen 15.13.1.5 und 15.13.2.3 sowie 
15.13.6.3:

Rücknahmen von Zulassungen oder Registrierungen, die auf Rechts-
änderungen beruhen, stellen keinen Gebührenanlass dar.

Anmerkung zu Tarifstelle 15.13.3.1.1:

Die Zuordnung der Betriebe zu den Aufwandsstufen erfolgt auf Grund-
lage ihrer Hauptbetriebsart und gegebenenfalls ihres Tätigkeitsprofils.

Anmerkung zu den Tarifstellen 15.13.3.1 bis 15.13.3.1.3:

Die Tarifstellen 15.13.3.1 bis 15.13.3.1.3 gelten nicht für Primärer-
zeuger im Sinne von Artikel 3 Buchstabe f der Verordnung (EG) 
Nummer 183/2005.

Anmerkung zu Tarifstelle 15.13.3.1.3:

Bei mehreren zusammenhängenden Betriebsbesuchen erfolgt eine 
anteilige Berechnung der Fahrkostenpauschale.“

40 bis 500

 
 

11,00

12,50

15,50

20,25

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 1. Dezember 2015
Dr.  Robe r t  Habeck

Minister 
für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

*) Ändert Allg. Gebührentarif vom 15. Oktober 2008, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2013-2-41
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Landesverordnung 
zur Änderung der Agrarzahlungen-Zuständigkeiten-Verordnung 

(Agrarzahlungen-Zuständigkeiten-Verordnung)*)
Vom 2. Dezember 2015 

Aufgrund des § 28 Absatz 1 und 4 des Landesver-
waltungsgesetzes in Verbindung mit § 3 der Agrar-
zahlungen-Zuständigkeiten-Verordnung verordnet 
das Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, 
Umwelt und ländliche Räume:

Artikel 1
§ 1 der Agrarzahlungen-Zuständigkeiten-Verord-
nung vom 16. Juli 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 297) 
wird wie folgt geändert:
1. Absatz 1 Nummer 6 wird wie folgt geändert:

a) In Buchstabe b wird das Wort „und“ durch 
ein Komma ersetzt.

b) In Buchstabe c wird der Punkt durch ein 
Komma ersetzt.

c) Nach Buchstabe c werden folgende Buchsta-
ben d bis g angefügt:
„d) die Entgegennahme der Meldungen nach  

§ 24 d Absatz 1 Satz 1,
e) die Entgegennahme der Meldungen nach  

§ 24 d Absatz 2 Satz 1,

f) die Bekanntgabe der Muster nach § 24 d 
Absatz 3 und

g) die Zulassung nach § 25 Absatz 2.“

2. Absatz 5 Nummer 3 wird wie folgt geändert:

a) In Buchstabe b wird das Wort „und“ durch 
ein Komma ersetzt.

b) Buchstabe c wird gestrichen.

c) Nach Buchstabe b werden folgende Buchsta-
ben c bis e angefügt:

„c)   die Bekanntgabe nach § 24 Absatz 1 
Nummer 1,

d) die Aufhebung der Bekanntgabe nach § 24 
Absatz 1 Nummer 2 und

e) die Aufhebung der Bekanntgabe nach § 24 
Absatz 3;“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkün-
dung in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 2. Dezember 2015
Dr.  Robe r t  Habeck

Minister 
für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

*) Ändert LVO vom 16. Juli 2015, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 7847-2-2

Landesverordnung  
zur Änderung der Ordnungswidrigkeiten-Zuständigkeitsverordnung*)

Vom 5. Dezember 2015
Aufgrund des § 36 Absatz 2 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten in Verbindung mit § 2 der 
Ordnungswidrigkeiten-Zuständigkeitsverordnung vom 
22. Januar 1988 (GVOBl. Schl.-H. S. 32), zuletzt 
geändert durch § 17 der Verordnung vom 5. Okto-
ber 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 355), verordnet das 
Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten:

Artikel 1

Das Zuständigkeitsverzeichnis der Ordnungswidrig-
keiten-Zuständigkeitsverordnung in der Fassung 
vom 14. September 2004 (GVOBl. Schl.-H. S. 358), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 5.Oktober 

2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 355), wird wie folgt ge-
ändert:

Es wird folgende neue Gliederungsnummer eingefügt:

„2.6.22 Meldewesen

2.6.22.1   § 54 des Bundesmeldegesetzes vom  
3. Mai 2013 (BGBl. I S. 1084), zuletzt 
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722)“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkün-
dung in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 5. Dezember 2015
Ste fan  S tud t

Minister
für Inneres und Bundesangelegenheiten

*) Ändert Zuständigkeitsverz. vom 22, Januar 1988, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 454-1-5
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Landesverordnung 
zur Änderung der Landesverordnung über Verwaltungsgebühren*)

Vom 5. Dezember 2015
Aufgrund des § 2 des Verwaltungskostengesetzes des Landes Schleswig-Holstein vom 17. Januar 1974 
(GVOBI. Schl.-H. S. 37), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 19. Januar 2012 (GVOBI. Schl.-H. 
S. 89), Ressortbezeichnung zuletzt ersetzt durch Artikel 8 der Verordnung vom 16. März 2015 (GVOBl. Schl.-
H. S. 96), in Verbindung mit § 5 Absatz 1 der Landesverordnung über Verwaltungsgebühren vom 15. Oktober 
2008 (GVOBI. Schl.-H. S. 383), zuletzt geändert durch Verordnung vom 1. Dezember 2015 (GVOBI. Schl.-H. 
S. 449), verordnet das Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten:

Artikel 1
Der allgemeine Gebührentarif der Landesverordnung über Verwaltungsgebühren vom 15. Oktober 2008 
(GVOBl. Schl.-H. S. 383), zuletzt geändert durch Verordnung vom 1. Dezember 2015 (GVOBl. Schl.-H.  
S. 449), wird wie folgt geändert: 
Die Tarifstelle 26.6 wird wie folgt neu gefasst:

„26.6 Gesetz über das Halten von Hunden (Hundegesetz – HundeG) vom 26. Juni 2015 
(GVOBl. Schl.-H. S. 193) 

26.6.1 Erteilung einer Erlaubnis für die Haltung eines gefährlichen Hundes (§ 8 Absatz 1 HundeG) 100 
26.6.2 Rücknahme einer Einstufung als gefährlicher Hund (§ 7 Absatz 4 HundeG) 100
26.6.3 Befreiung von der Maulkorbpflicht (§ 14 Abs. 4 Satz 3 HundeG) 50 
26.6.4 Erteilung einer Bescheinigung über die Eignung zum Führen eines gefährlichen Hundes 

(§ 14 Abs. 6 HundeG)
 
50

26.6.5 Anerkennung von Entscheidungen und Bescheinigungen anderer Länder (§ 17 HundeG) 
Anmerkung zu den Tarifstellen 26.6.1, 26.6.2 und 26.6.4: 
Die Gebührenpflicht für Amtshandlungen nach den Tarifstellen 26.6.1, 26.6.2 und 26.6.4 
umfasst auch die Ablehnung der beantragten Amtshandlungen.“

20 

Artikel 2
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2016 in Kraft. 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.
Kiel, 5. Dezember 2015

Ste fan  S tud t
Minister 

für Inneres und Bundesangelegenheiten

*) Ändert Allg. Gebührentarif vom 15. Oktober 2008, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2013-2-41
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Landesverordnung 
über Verwaltungsgebühren für staatliche Medizinaluntersuchungsämter

Vom 7. Dezember 2015
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2013-2-54

Aufgrund des § 2 des Verwaltungskostengesetzes 
des Landes Schleswig-Holstein vom 17. Januar 
1974 (GVOBl. Schl.-H. S. 37), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 19. Januar 2012 (GVOBl. Schl.-
H. S. 89), Zuständigkeiten und Ressortbezeichnun-
gen zuletzt ersetzt durch Verordnung vom 16. März 
2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 96), in Verbindung mit  
§ 4 Nummer 5 der Landesverordnung über Verwal-
tungsgebühren vom 15. Oktober 2008 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 383), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 5. Dezember 2015 (GVOBl. Schl.-H.  
S. 453), verordnet das Ministerium für Soziales, 
Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung:

§ 1

Für Amtshandlungen der staatlichen Medizinalun-
tersuchungsämter des Landes Schleswig-Holstein 
werden Gebühren nach dem anliegenden Gebüh-
rentarif erhoben; er ist Bestandteil dieser Verord-
nung.

§ 2

(1) Im Interesse des Infektionsschutzes für die Be-
völkerung, der Umwelthygiene oder aus sonstigem 
öffentlichen Interesse kann die oberste Landesge-
sundheitsbehörde für bestimmte Amtshandlungen 
Verwaltungsgebühren für einen im Voraus zu be-
stimmenden Zeitraum von höchstens einem Jahr 
auf Antrag pauschal festsetzen.

(2) Für Massenuntersuchungen oder für Untersu-
chungen bei Auftreten bedrohlicher Krankheiten, 
wenn diese auf eine schwerwiegende Gefahr für 
die Allgemeinheit hinweisen, ist Gebührenermäßi-
gung oder Gebührenbefreiung zulässig.

§ 3

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2016 in 
Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2016 
außer Kraft. 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 7. Dezember 2015
K r i s t i n  A l he i t

Ministerin
 für Soziales, Gesundheit, Wissenschaft und Gleichstellung

Anl.

außer Kraft: GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2013-2-53
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Anlage 

Gebührentarif 

Tarifstelle Gegenstand Gebühr Euro 
   
1 Prüfung auf Desinfektion und Sterilisation  
   
1.1 Untersuchung von Bioindikatoren für die Prüfung von 

Sterilisatoren und Desinfektionsapparaten  
   
 bis zu 3 Proben 21 bis 39 
 jede weitere Probe 7 bis 10 
   
1.2 Quantitativ  
 jede Probe 20 bis 25 
   
2 Untersuchung von Wasser  
   
2.1 Mikrobiologische Untersuchungen in Wasser  
   
2.1.1 Untersuchung auf Koloniezahl je Bebrütungstemperatur 5 bis 12 
   
2.1.2 Untersuchung auf Escherichia coli (E. coli) und coliforme 

Bakterien  
   
2.1.2.1 in Trink-, Brauch- und Schwimmbeckenwasser 17 bis 25 
   
2.1.2.2 in Oberflächen- und Abwasser sowie in Badegewässern 25 bis 45 
   
2.1.3 Untersuchung auf pathogene Mikroorganismen (je Erreger wie 

z.B. Clostridium perfringens, Pseudomonas aeruginosa, 
Enterokokken, Legionellen)  

   
2.1.3.1 Qualitativ  15 bis 30 
   
2.1.3.2 Quantitativ 12 bis 40 
   
2.1.3.3 Bestätigung je weitere Differenzierung 25 bis 35 
   
2.1.4 Bakteriologische Untersuchungen nach der 

Trinkwasserverordnung (TrinkwV 2001) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 2. August 2013 (BGBl. I S. 2977), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 18. November 
2015 (BGBl. I S. 2076)   

   
2.1.4.1 Umfassende bakteriologische Untersuchung: 

E. coli, Enterokokken, coliforme Bakterien, 
Koloniezahl bei 36°C, Koloniezahl bei 20°C bzw. 22°C 20 bis 50 

   
2.1.4.2 Bakteriologische Routineuntersuchung: 

E. coli, coliforme Bakterien, 
Koloniezahl bei 36°C, Koloniezahl bei 20°C bzw. 22°C 15 bis 40 

   
2.1.4.3 Bakteriologische Untersuchung der Trinkwasser-Installation: 

Enterokokken, Koloniezahl bei 36°C, Koloniezahl bei 20°C bzw. 
22°C 10 bis 30 

   
2.1.5 Bakteriologische Untersuchung von Schwimmbeckenwasser: 

E. coli, Pseudomonas aeruginosa, 
Koloniezahl bei 36°C, Koloniezahl bei 20°C 30 bis 60 
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2.1.6 Bakteriologische Untersuchungen nach der 

Badegewässerverordnung vom 9. April 2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 
169), Zuständigkeiten und Ressortbezeichnungen zuletzt ersetzt 
durch Verordnung vom 16. März 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 96): 
E. coli und Intestinale Enterokokken, Mikrotiterplattenverfahren 30 bis 60 

   
2.2 Physikalisch-chemische Untersuchungen in Wasser  
   
2.2.1 Bestimmung je Schwermetall/Element (z.B. Arsen, Blei, 

Cadmium, Chrom, Quecksilber, Selen, Uran, Kupfer, Bor, 
Antimon, Aluminium, Natrium, Eisen, Mangan) 7 bis 30 

   
2.2.2 Anionen (z.B. Fluorid, Nitrat, Sulfat) 7 bis 30 
   
2.2.3 Freies Chlor 4 bis 10 
   
2.2.4 Cyanid 25 bis 40 
   
2.2.5 polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (fünf Substanzen 

nach TrinkwV 2001) 50 bis 120 
   
2.2.6 Trihalogenmethane 50 bis 75 
   
2.2.7 Sonstige Parameter (z. B. Einzelbestimmungen aus 

Substanzgemischen wie z. B. Pflanzenschutzmittel), die von den 
Tarifstellen 2.2.1 bis 2.2.6 nicht erfasst sind 

7 bis 120 je 
Substanz und 
nach Aufwand 

   
2.2.8 Routineuntersuchung gem. Anlage 4 Teil I Buchstabe a TrinkwV 

2001 für zentrale und dezentrale kleine Wasserwerke  
i.S.d. § 3 Nummer 2 Buchstabe a und b TrinkwV 2001: 
Ammonium, elektrische Leitfähigkeit µS/cm, Färbung m-1, 
Geruch, Geschmack, Trübung NTU, pH 15 bis 35 

   
2.2.9 Untersuchung für Kleinanlagen zur Eigenversorgung i.S.d. § 3 

Nummer 2 Buchstabe c TrinkwV 2001: 
Ammonium, elektrische Leitfähigkeit µS/cm, 
Färbung m-1, Geruch, Geschmack, Trübung NTU, pH, 
Eisen, Mangan, Nitrit, Nitrat, TOC 30 bis 100 

   
2.2.10 Umfassende Untersuchung gem. Anlage 4 Teil I Buchstabe b 

TrinkwV 2001 für zentrale und dezentrale kleine Wasserwerke 
i.S.d. § 3 Nummer 2 Buchstabe a und b TrinkwV 2001 700 bis 1.200 

   
2.2.11 Hygienische Kurzanalyse auf physikalisch-chemische 

Beschaffenheit einschließlich pH, Oxidierbarkeit, Nitrat, 
Phosphat, Chlorid (Badebeckenwasser); 
zusätzlich Ammonium und Nitrit bei Oberflächenwasser 
beziehungsweise Badegewässer 20 bis 55 

   
 Anmerkung zu Tarifstelle 2:  
   
 Die Gebühren zu den Untersuchungen schließen eine 

untersuchungsbezogene kurze, schriftliche Bewertung ein.  
   
3 Mikrobiologische oder mykologische Untersuchung von Medien, 

soweit nicht von den Tarifstellen 1.1 bis 2.2.11 erfasst (z.B. 
Bedarfsgegenstände, Spielsand, Baumaterialien), ohne BSL-3-
Bedingungen  

   
3.1 Untersuchung auf Koloniezahl 10 bis 30 
   
3.2 Untersuchung auf E. coli und coliforme Bakterien u. a. 17 bis 25 
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3.3 Untersuchung auf pathogene Bakterien  
   
3.3.1 Qualitativ 20 bis 30 
   
3.3.2 Quantitativ 25 bis 125 
   
4 Mikrobiologische, chemische und physikalisch-chemische 

Untersuchungen von Innenraumluft und sonstiger Proben auf   
   
4.1 flüchtige organische Substanzen aus Luftproben (TVOC, VOC, 

Lösemittel)  
   
4.1.1 bis 10 Einzelsubstanzen in der Luft 100 bis 200 
   
4.1.2 mehr als 10 Einzelsubstanzen in der Luft 200 bis 400 
   
4.1.3 Formaldehyd in der Raumluft 25 bis 60 
   
4.1.4 Emission flüchtiger organischer Verbindungen aus 

Materialproben (nicht aus Luft / qualitativ, halbquantitativ) 100 bis 150 
   
4.2 Schimmelpilze:  
   
4.2.1 aus Materialproben oder Abstrichen 50 bis 100 
   
4.2.2 aus Luft: quantitativ und Differenzierung 50 bis 120 
   
5. Mikrobiologische, mykologische, parasitologische und 

virologische Untersuchungen von Patientenproben und von 
Medien, soweit diese nicht von den Tarifstellen 1 bis 4 erfasst 
sind  

   
5.1 Kulturelle Untersuchungen 1-facher Satz der 

Gebührenordnung 
für Ärzte (GOÄ) 

   
5.2 Infektionsserologische Untersuchungen und auf Antigene von 

Infektionserregern 
1-facher Satz der 
GOÄ 

   
5.3 Nukleinsäurediagnostik von Infektionserregern 1-facher Satz der 

GOÄ 
   
5.4 Untersuchungen von Proben des Menschen, aus Materialien 

oder der Umwelt auf hoch pathogene Erreger unter BSL3-
Bedingungen (bei besonderer Gefährdungslage [z.B. MERS, 
SARS, aviäre Influenza] oder Verdacht auf Bioterrorismus [z.B. 
Anthrax]) 200 – 1.000 

   
6 Leistungen, die von den Tarifstellen 1.1 bis 2.1.6 und 2.2.8. bis 

3.3.2 sowie 4.1.1 bis 4.2.2 nicht erfasst sind 
je nach Substanz 
und Aufwand 

   
7 Gutachten  
   
7.1 Kurzes Gutachten, Stellungnahme oder Formgutachten, die nicht 

nach der Tarifstelle 2 berechnet werden. 50 bis 100 
   
7.2 Ausführliches, wissenschaftlich begründetes Gutachten, je nach 

Art und Umfang 100 bis 1.500 
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8 Probenahme und/oder Ortsbesichtigung (ohne Fahrtkosten) für 

alle Bereiche (z.B. Wasser, Luft, Boden, Materialien, 
Krankenhaus, Trinkwasseranlagen, Schwimmbecken, 
Badegewässer); Bestimmung von Vor-Ort-Parametern (ohne 
Material- und Fahrtkosten)  

   
 Für die Gebührenberechnung nach dem Zeitaufwand und in 

Abhängigkeit der Expertise sind 50 bis 250 € pro Stunde 
zugrunde zu legen.  

   
 Anmerkung zu den Tarifstellen 1 bis 8:  
   
 Alle angegebenen Preise sind Nettopreise.   
 

Landesverordnung 
über Gerichtstage in der ordentlichen Gerichtsbarkeit

Vom 7. Dezember 2015
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 300-1-1

Aufgrund von § 1 Ausführungsgesetz zum Ge-
richtsverfassungsgesetz vom 24. April 1878 in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31. Dezember 
1971 (GVOBl. Schl.-H. S. 182), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 2. November 2015 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 372), verordnet das Ministerium für 
Justiz, Kultur und Europa:

§ 1 
Gerichtstage des Schleswig-Holsteinischen 

Oberlandesgerichts

(1) Das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht 
hält Gerichtstage ab

1. in Itzehoe für Kindschaftssachen, in denen erst-
instanzlich Familiengerichte aus dem Bezirk des 
Landgerichts Itzehoe entschieden haben,

2. in Lübeck für Kindschaftssachen, in denen erst-
instanzlich Familiengerichte aus dem Bezirk des 
Landgerichts Lübeck entschieden haben.

(2) Einzelheiten bestimmt die Präsidentin oder der 
Präsident des Schleswig-Holsteinischen Oberlan-
desgerichts.

§ 2  
Gerichtstage des Amtsgerichts Pinneberg

(1) Das Amtsgericht Pinneberg hält auf Helgoland 
Gerichtstage für Verfahren aus dem Gebiet der Ge-
meinde Helgoland ab. 

(2) Die Direktorin oder der Direktor des Amtsge-
richts Pinneberg bestimmt zu Beginn eines Ge-
schäftsjahres die Zahl der Gerichtstage. Sie finden 
entweder in bestimmten, regelmäßig wiederkeh-
renden Zeitabständen oder an im Voraus festgeleg-
ten Kalendertagen statt. Die Direktorin oder der Di-
rektor des Amtsgerichts Pinneberg bestimmt fer-
ner, ob und in welchem Umfang an Gerichtstagen 
auf Helgoland eine Rechtsantragsstelle eingerichtet 
ist. Die Bestimmungen der Direktorin oder des Di-
rektors sind in geeigneter Weise öffentlich bekannt 
zu machen.

§ 3  
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2016 in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 7. Dezember 2015
Anke  Spoo rendonk 

Ministerin 
für Justiz, Kultur und Europa
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Landesverordnung  
zur Änderung der Heilfürsorgeverordnung*)

Vom 8. Dezember 2015
Aufgrund des § 113 Absatz 4 Satz 2 des Landes-
beamtengesetzes verordnet das Ministerium für In-
neres und Bundesangelegenheiten, aufgrund des  
§ 112 Absatz 2 Satz 1 des Landesbeamtengeset-
zes verordnet das Ministerium für Inneres und Bun-
desangelegenheiten im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium:

Artikel 1 
Änderung der Heilfürsorgeverordnung

Die Heilfürsorgeverordnung vom 16. Dezember 2010 
(GVOBl. Schl.-H. S. 852) wird wie folgt geändert:
1. In § 1 Absatz 1 werden die Worte „§ 113 Abs. 3 

Satz 1 in Verbindung mit“ durch die Worte „§ 113 
Absatz 4 Satz 1 in entsprechender Anwendung 
des“ ersetzt.

2. § 2 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Worte „zu-

letzt geändert durch Artikel 18 des Gesetzes 
vom 23. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1885)“ 
durch die Worte „zuletzt geändert durch Arti-
kel 11 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 
(BGBl. I S. 1722)“ ersetzt.

b) In Absatz 2 werden die Worte „nach § 113 
Abs. 3 Satz 1 und“ gestrichen.

c) Absatz 3 Satz 1 erhält folgende Fassung:
 „Heilfürsorgeberechtigte können sich von 

allen Leistungserbringern beraten, untersu-
chen und behandeln lassen, die einer Kas-
senärztlichen Vereinigung angehören 
(Vertragsärztin/-zahnärztin oder Vertragsarzt/-
zahnarzt, Vertragspsychotherapeutin oder 
Vertragspsychotherapeut).“

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 2 wird das Wort „Mehrkosten“ 

durch das Wort „Kosten“ ersetzt.
bb) In Satz 3 werden die Worte „der behan-

delnden Ärztin oder dem behandelnden 
Arzt“ durch die Worte „den Leistungser-
bringern nach Absatz 3“ ersetzt. 

e) Absatz 5 wird gestrichen.
f) Die bisherigen Absätze 6 bis 8 werden Ab-

sätze 5 bis 7.
3. In § 5 Absatz 1 Nummer 1 werden die Worte 

„ärztliche Versorgung/zahnärztliche Versorgung 
der heilfürsorgeberechtigten Personen und die 
Vergütung der vertragsärztlichen Leistungen“ 
durch die Worte „Versorgung der heilfürsorgebe-

rechtigten Personen und die Vergütung der Ver-
tragsleistungen“ ersetzt.

4. In § 7 Absatz 2 wird die Angabe „23. Februar 
2010 (BAnz. Nr. 29 S. 6702)“ durch die Angabe 
„20. November 2014 (BAnz AT 13. Februar 
2015 B2)“ ersetzt.

5. In § 10 Satz 2 werden die Worte „§§ 195 bis 
199 Reichsversicherungsordnung (RVO)“ durch 
die Angabe „§§ 24 c bis h SGB V“ ersetzt.

6. § 11 wird wie folgt geändert:
a) Das Wort „Krebserkrankungen“ wird durch 

das Wort „Erkrankungen“ ersetzt.
b) Die Angabe „19. Juni 2008 (BAnz Nr. 133 

S. 3236)“ wird durch die Angabe „16. Dezem-
ber 2010 (BAnz Nummer 34 S. 864)“ ersetzt.

c) Die Angabe „18. Februar 2010 (BAnz Nr. 66 
S. 1554)“ wird durch die Angabe „24. Juli 2014 
(BAnz AT 31. Dezember 2014 B 4)“ ersetzt.

7. § 13 wird wie folgt geändert:
a) Die Überschrift „Ärztliche Behandlung“ wird 

in „Ärztliche/Psychologisch psychotherapeu-
tische Behandlung“ ersetzt.

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe 
aa) „15. Oktober 2009 (BAnz Nr. 186 S. 4137)“ 

durch die Angabe „16. Juli 2015 (BAnz 
AT 15. Oktober 2015, B 3)“,

bb) „7. Juni 1994“ durch die Angabe „1. Ja-
nuar 2013“,

cc) „7. Dezember 1998, zuletzt geändert am 
30. Oktober 2007“ durch die Angabe 
„15. Januar 2015“ 

 ersetzt.
8. § 23 Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert:

a) Die Worte „Artikel 18 des Gesetzes vom 17. Juli 
2009 (BGBl. I S. 1990) oder nach § 2 Abs. 2 
und § 23 Abs. 1“ werden durch die Worte „Arti-
kel 2 b des Gesetzes vom 17. Dezember 2014 
(BGBl. I S. 2222) oder nach § 2 Absatz 2“ ersetzt.

b) Die Worte „Artikel 3 des Gesetzes vom  
24. Juli 2010 (BGBl. I S. 983)“ werden durch 
die Worte „Artikel 12 des Gesetzes vom 16. Juli 
2015 (BGBl. I S. 1211)“ ersetzt.

9. In § 32 Satz 2 wird die Angabe „30. Dezember 2015“ 
durch die Angabe „29. Dezember 2020“ ersetzt.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 30. Dezember 2015 in Kraft.
Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 8. Dezember 2015
Ste fan  S tud t

Minister 
für Inneres und Bundesangelegenheiten

*) Ändert LVO vom 16. Dezember 2010, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2030-16-8
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Landesverordnung 
über die Ordnung des Vorbereitungsdienstes und die Staatsprüfungen der Lehrkräfte 

(Ausbildungs- und Prüfungsverordnung Lehrkräfte - APVO Lehrkräfte)
Vom  9. Dezember 2015

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2030-16-25

Aufgrund 

1. des § 26 des Landesbeamtengesetzes (LBG) verord-
net das Ministerium für Schule und Berufsbildung, 

2. des § 25 LBG verordnet das Ministerium für 
Schule und Berufsbildung im Einvernehmen mit 
dem Ministerpräsidenten:

Inhaltsübersicht:
Abschnitt 1 

Allgemeine Vorschriften

§ 1 Einstellungsvoraussetzungen
§ 2 Dienstbezeichnung
§ 3 Dauer des Vorbereitungsdienstes
§ 4 Ende des Vorbereitungsdienstes

Abschnitt 2 
Ausbildung

§ 5  Ziel des Vorbereitungsdienstes
§ 6  Zuweisung
§ 7  Ausbildung durch die Schule
§ 8 Ausbildung durch das IQSH
§ 9 Ausbildungsberatung
§ 10 Ausbildungsdokumentation (Portfolio)
§ 11 Hausarbeit
§ 12 Dienstliche Beurteilung

Abschnitt 3 
Staatsprüfung

§ 13 Terminplan
§ 14 Meldung zur Prüfung
§ 15 Zulassung zur Prüfung
§ 16 Prüfungskommission
§ 17 Prüfung
§ 18 Anwesenheit anderer Personen
§ 19 Verhinderung, Versäumnis
§ 20 Pflichtwidrigkeiten
§ 21 Bewertung der Leistungen
§ 22 Ermittlung der Prüfungsnote
§ 23 Bestehen der Prüfung
§ 24 Niederschrift
§ 25 Prüfungszeugnis
§ 26 Wiederholung der Prüfung
§ 27 Prüfungsakten

Abschnitt 4 
Ausbildung und Prüfung an berufsbildenden Schulen
§ 28   Ausbildung der Lehrkräfte im Vorberei-

tungsdienst für das Lehramt an berufsbil-
denden Schulen

§ 29   Prüfung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst 
für das Lehramt an berufsbildenden Schulen 

§ 30   Ausbildung der Lehrkräfte im Vorberei-
tungsdienst für das Lehramt Fachpraxis an 
berufsbildenden Schulen 

§ 31   Prüfung der Lehrkräfte im Vorbereitungs-
dienst für das Lehramt Fachpraxis an be-
rufsbildenden Schulen 

Abschnitt 5 
Schlussvorschriften

§ 32 Besondere Formvorschriften

§ 33 Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen

Abschnitt 1 
Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Einstellungsvoraussetzungen

In den Vorbereitungsdienst für die Laufbahn der 
Fachrichtung Bildung kann eingestellt werden, wer 
die Bildungsvoraussetzungen nach dem Lehrkräfte-
bildungsgesetz Schleswig-Holstein (LehrBG) vom 
15. Juli 2014 (GVOBl Schl.-H. S. 134), geändert 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 11. Dezember 
2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 464), erfüllt. 

§ 2  
Dienstbezeichnung

Während des Vorbereitungsdienstes ist die Beam-
tin oder der Beamte Lehrkraft im Vorbereitungs-
dienst im Sinne dieser Verordnung. Die Lehrkraft im 
Vorbereitungsdienst führt die Dienstbezeichnung 

1. im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an 
Grundschulen „Anwärterin für das Lehramt an 
Grundschulen“ oder „Anwärter für das Lehramt 
an Grundschulen“, 

2. im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Gym-
nasien und Gemeinschaftsschulen (Sekundar-
schullehramt) „Referendarin für das Lehramt an 
Gymnasien und Gemeinschaftsschulen (Sekun-
darschullehramt)“ oder „Referendar für das 
Lehramt an Gymnasien und Gemeinschafts-
schulen (Sekundarschullehramt)“,

3. im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Se-
kundarschulen mit dem Schwerpunkt Sekundar-
stufe I „Anwärterin für das Lehramt an Sekundar-
schulen mit dem Schwerpunkt Sekundarstufe I“ 
oder „Anwärter für das Lehramt an Sekundar-
schulen mit dem Schwerpunkt Sekundarstufe I“,

4. im Vorbereitungsdienst für das Lehramt für Son-
derpädagogik „Anwärterin für das Lehramt für 
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Sonderpädagogik“ oder „Anwärter für das Lehr-
amt für Sonderpädagogik“,

5. im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an berufs-
bildenden Schulen „Referendarin für das Lehramt 
an berufsbildenden Schulen“ oder „Referendar für 
das Lehramt an berufsbildenden Schulen“ und

6. im Vorbereitungsdienst für das Lehramt für Fach-
praxis an berufsbildenden Schulen „Anwärterin 
für das Lehramt für Fachpraxis an berufsbilden-
den Schulen“ oder „Anwärter für das Lehramt für 
Fachpraxis an berufsbildenden Schulen“.

§ 3  
Dauer des Vorbereitungsdienstes 

(§ 22 LehrBG)
(1) Der Vorbereitungsdienst dauert regelmäßig 18 
Monate. Er kann bis zur Mindestdauer von zwölf 
Monaten verkürzt werden. Eine Verlängerung des 
Vorbereitungsdienstes ist bis zur Höchstdauer von 
30 Monaten möglich. 
(2) Auf den Vorbereitungsdienst werden angerechnet
1. die Ferien, 
2. Krankheitszeiten sowie Zeiten des Beschäfti-

gungsverbots nach der Mutterschutzverordnung 
vom 23. Dezember 1992 (GVOBI. Schl.-H. 
1993 S. 24), zuletzt geändert durch Artikel 19 
des Gesetzes vom 26. Januar 2012 (GVOBI. 
Schl.-H. S. 153) und Elternzeit nach der Eltern-
zeitverordnung vom 18. Dezember 2001 
(GVOBI. Schl.-H. 2002 S. 6), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. Dezem-
ber 2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 848). 

(3) Im Einzelfall können Zeiten eines Urlaubs aus an-
deren Anlässen oder einer sonstigen Freistellung vom 
Dienst auf den Vorbereitungsdienst angerechnet wer-
den. Dies gilt sinngemäß, wenn aus anderen, nicht in 
der Person der Beamtin oder des Beamten liegenden 
Gründen die vorgeschriebene Dauer des Vorberei-
tungsdienstes ausnahmsweise unterschritten wird. 
(4) Die anrechenbaren Zeiten nach Absatz 2 Num-
mer 2 und Absatz 3 dürfen insgesamt höchstens 
drei Monate betragen.
(5) Der Vorbereitungsdienst kann auf Antrag um 
bis zu sechs Monate verkürzt werden durch Aner-
kennung von
1. Zeiten eines erfolgreich abgeschlossenen zwei-

ten Staatsexamens für ein anderes Lehramt oder
2. Zeiten einer für die Ausbildung förderlichen be-

rufspraktischen Tätigkeit.

(6) Der regelmäßige Vorbereitungsdienst ist um min-
destens sechs Monate zu verlängern, sofern der 
sich aus den Absätzen 3 bis 5 ergebende Anrech-
nungszeitraum überschritten wird. Er ist um sechs 
Monate zu verlängern, wenn die Beamtin oder der 
Beamte die Staatsprüfung nicht bestanden hat und 
eine Wiederholung zulässig ist. Der Vorbereitungs-

dienst kann im Einzelfall auf Antrag der Beamtin 
oder des Beamten um sechs Monate verlängert wer-
den, wenn die Leistungen der Beamtin oder des Be-
amten die Anforderungen noch nicht erfüllen und 
der Antrag vor Beginn des letzten Ausbildungshalb-
jahres gestellt wird. Wird der Vorbereitungsdienst 
gemäß § 62 Absatz 1 Satz 2 LBG in Teilzeit abge-
leistet, verlängert er sich entsprechend. Die Lehr-
kraft im Vorbereitungsdienst kann schriftlich auf 
eine Verlängerung nach Satz 1 verzichten, wenn be-
reits eine Verlängerung nach Satz 3 erfolgt ist und 
die anrechenbaren Zeiten nach Absätzen 2 und 3 
neun Monate nicht überschreiten.

§ 4 
Ende des Vorbereitungsdienstes

Der Vorbereitungsdienst endet 

1. bei Bestehen der Prüfung mit Ablauf des Tages, 
an welchem der Lehrkraft im Vorbereitungs-
dienst das Prüfungsergebnis schriftlich bekannt 
gegeben worden ist, frühestens jedoch nach 
Ablauf der für den Vorbereitungsdienst vorge-
schriebenen Dauer;

2. bei Nichtbestehen der Wiederholungsprüfung 
oder bei erneuter Nichtzulassung zur Prüfung 
mit Zustellung des entsprechenden Bescheides; 
liegt ein Beschäftigungsverhältnis vor, endet der 
Vorbereitungsdienst zu dem vertraglich verein-
barten Zeitpunkt;

3. spätestens nach Ablauf von zweieinhalb Jahren 
seit der Einstellung; Zeiten der Verlängerung 
des Vorbereitungsdienstes wegen eines Be-
schäftigungsverbots nach der Mutterschutzver-
ordnung und EIternzeit nach der Elternzeitver-
ordnung (§ 3 Absatz 2 Nummer 2), einer Ver-
längerung aufgrund Teilzeit (§ 3 Absatz 6 Satz 
4) sowie Zeiten nach § 3 Absatz 3 werden in 
die vorstehende Obergrenze nicht eingerechnet;

4. bei absehbarer Überschreitung der Höchstdauer 
des Vorbereitungsdienstes (Nummer 3), die im 
Falle der Nichtzulassung zur Prüfung (§ 15 Ab-
satz 1) oder des Nichtbestehens der Prüfung 
(§ 23 Absatz 1) eintreten würde, mit der Zustel-
lung des entsprechenden Bescheides.

Abschnitt 2 
Ausbildung

§ 5  
Ziel des Vorbereitungsdienstes 

(§ 20 LehrBG)

(1) Der Vorbereitungsdienst soll entsprechend der 
spezifischen Anforderungen nach § 20 Lehrkräftebil-
dungsgesetz dazu befähigen, Schülerinnen und Schü-
ler unterschiedlicher Leistungsfähigkeit und Begabung 
sowie unterschiedlicher sozialer und kultureller Her-
kunft zu fördern. Er soll zudem dazu befähigen, Ent-
wicklungsprozesse der Schulen mit zu gestalten.



462 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2015; Ausgabe 23. Dezember 2015 Nr. 16

(2) Die Überprüfung der Ausbildungsstandards 
nach § 24 Absatz 1 LehrBG und deren Umsetzung 
obliegen der Schulaufsicht.

(3) Das IQSH legt in Ergänzung der Ausbildungs-
standards nach § 24 LehrBG mit Zustimmung des 
für Bildung zuständigen Ministeriums Ausbildungs-
curricula für die Lehrämter fest. Die Ausbildungs-
curricula bestimmen für die einzelnen Lehrämter 
die fachspezifischen und fachrichtungsspezifischen 
Standards sowie die Inhalte der Ausbildung durch 
das IQSH.

§ 6 
Zuweisung

(1) Die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst werden ei-
ner Schule zugewiesen, an der Lehrkräfte des ange-
strebten Lehramtes zum Unterricht berechtigt sind; 
hierbei sollen Möglichkeiten zur Stärkung des 
Sprachunterrichts in den Minderheitensprachen be-
sonders berücksichtigt werden. Die Schule nach 
Satz 1 ist Ausbildungsschule im Sinne dieser Ver-
ordnung. Die Ausbildung durch zwei kooperierende 
Schulen ist zulässig. Eine Ausbildung in Kooperation 
zwischen einer weiterführenden allgemein bildenden 
Schule und einer berufsbildenden Schule ist auf An-
trag der Schulen und mit Genehmigung des für Bil-
dung zuständigen Ministeriums sowie mit Zustim-
mung der Lehrkraft im Vorbereitungsdienst zulässig. 

(2) Anerkannte Ersatzschulen in freier Trägerschaft 
können mit Genehmigung des für Bildung zuständi-
gen Ministeriums und im Einvernehmen mit dem 
IQSH Ausbildungsschulen sein. Mit der Zulassung 
verpflichtet sich die Ersatzschule, die entsprechenden 
Bestimmungen des Lehrkräftebildungsgesetzes 
Schleswig-Holstein, dieser Verordnung sowie sonsti-
ger zur Ausführung dieser Bestimmungen erlassenen 
Verwaltungsvorschriften anzuwenden. Die Zuwei-
sung zu einer anerkannten Ersatzschule bedarf der 
Zustimmung der Lehrkraft im Vorbereitungsdienst. 

(3) In begründeten Fällen ist ein Schulwechsel 
während der Ausbildung möglich.

§ 7 
Ausbildung durch die Schule 

(§ 25 LehrBG)

(1) Die Ausbildung durch die Schule basiert auf ei-
nem Ausbildungskonzept der Schule, das an den 
Ausbildungsstandards ausgerichtet ist. 

(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter ist unmit-
telbare Vorgesetzte oder unmittelbarer Vorgesetz-
ter der Lehrkraft im Vorbereitungsdienst. Die Auf-
gaben nach §§ 12 und 16 Absatz 1 Nummer 1 
werden von der Schulleiterin oder dem Schulleiter 
wahrgenommen, der die Lehrkraft im Vorberei-
tungsdienst zuletzt zugewiesen gewesen ist. 

(3) Die Ausbildung durch die Schule nach § 25 Ab-
satz 3 LehrBG gliedert sich in 

1. Hospitationen im Unterricht der Lehrkräfte an 
der Ausbildungsschule und an kooperierenden 
Schulen,

2. Unterricht unter Anleitung, bei dem die anlei-
tende Lehrkraft der Ausbildungsschule oder der 
kooperierenden Schule die Verantwortung für 
den Unterricht behält,

3. eigenverantwortlichen Unterricht, der von den 
Lehrkräften im Vorbereitungsdienst selbst geplant 
und für sie im Stundenplan ausgewiesen wird,

4. Mitarbeit in den Teamstrukturen der Schule,

5. Einführung in wesentliche schulische und schul-
artspezifische und Beteiligung an wesentlichen 
schulischen und schulartspezifischen Aufgaben 
einschließlich der Mitgliedschaft in Prüfungs-
ausschüssen, soweit dieses nach den jeweiligen 
Prüfungsbestimmungen zulässig ist,

6. Teilnahme an weiteren schulischen Veranstal-
tungen.

(4) Die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst sollen 
unter Berücksichtigung der spezifischen Anforde-
rungen an das jeweils angestrebte Lehramt in der 
Ausbildungsschule fach- oder fachrichtungsbezo-
gen und im Zusammenwirken der Fächer und Fach-
richtungen wie folgt eingesetzt werden: 

1. im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an 
Grundschulen sowohl in den Jahrgangsstufen 1 
bis 2 als auch in den Jahrgangsstufen 3 bis 4 
der Primarstufe; 

2. im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Gym-
nasien und Gemeinschaftsschulen (Sekundar-
schullehramt) in jedem der Fächer nach § 12 
Absatz 1 LehrBG sowohl in der Sekundarstufe I 
als auch in der Sekundarstufe II;

3. im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an Se-
kundarschulen mit dem Schwerpunkt Sekundar-
stufe I sowohl in den Jahrgangsstufen 5 bis 6 
als auch in den Jahrgangsstufen 7 bis 10; 
wurde eines der Fächer auf dem Niveau der Se-
kundarstufe I und II studiert, erfolgt ein Einsatz 
in diesem Fach sowohl in der Sekundarstufe I 
als auch in der Sekundarstufe II;

4. im Vorbereitungsdienst für das Lehramt für Son-
derpädagogik in einer Fachrichtung in mindestens 
einem Arbeitsbereich und in der anderen Fachrich-
tung in mindestens einem anderen Arbeitsbereich, 
in dem sich Schülerinnen und Schüler entspre-
chend der studierten Fachrichtung befinden; für 
den Einsatz im Fach außerhalb sonderpädagogi-
scher Arbeitsbereiche gelten die Nummern 1, 2 
oder 3 entsprechend; dabei kann der Einsatz auf 
eine Lerngruppe beschränkt werden;

5. im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an be-
rufsbildenden Schulen in verschiedenen berufs-
bildenden Schularten.
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Bestehen an der Ausbildungsschule Lerngruppen, in 
denen Schülerinnen und Schüler mit sonderpädago-
gischem Förderbedarf unterrichtet werden, sollen 
die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst auch in die 
Arbeit in diesen Lerngruppen eingeführt werden. 

(5) Der Anteil des eigenverantwortlichen Unterrichts 
beträgt während des Vorbereitungsdienstes im 
Durchschnitt zehn Unterrichtsstunden pro Woche. 
Für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst für das Lehr-
amt für Sonderpädagogik beträgt der Anteil des ei-
genverantwortlichen Unterrichts, der im Fach außer-
halb sonderpädagogischer Arbeitsbereiche zu erbrin-
gen ist, während des Vorbereitungsdienstes zwischen 
drei und fünf Unterrichtsstunden pro Woche. 

(6) Die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst werden 
für das betreffende Fach oder die betreffende Fach-
richtung von der Schulleiterin oder dem Schulleiter 
jeweils einer Ausbildungslehrkraft zugewiesen. Die 
Ausbildungslehrkräfte haben die Aufgabe, die Lehr-
kräfte im Vorbereitungsdienst in der schulischen 
Bildungsarbeit und der pädagogischen Arbeit den 
Ausbildungsstandards entsprechend anzuleiten, zu 
beraten und zu unterstützen. Sie sollen für das be-
treffende Fach oder die betreffende Fachrichtung 
die Lehrbefähigung und die Berechtigung haben, in 
der entsprechenden Schulstufe oder den entspre-
chenden Schulstufen Unterricht zu erteilen. Sie 
sollen über hinreichende unterrichtliche und päda-
gogische Erfahrung verfügen. Die Ausbildungslehr-
kräfte haben das Recht und die Pflicht zum Besuch 
des eigenverantwortlichen Unterrichts der jeweili-
gen Lehrkraft im Vorbereitungsdienst. 

(7) Die Ausbildungslehrkräfte führen mindestens 
am Beginn der Ausbildung und nach sechs Mona-
ten Orientierungsgespräche über den Stand und 
die persönliche Ausgestaltung der Ausbildung mit 
der Lehrkraft im Vorbereitungsdienst.

§ 8  
Ausbildung durch das IQSH 

(§ 26 LehrBG)

(1) Die Ausbildung durch das IQSH umfasst 360 
Zeitstunden. Die Ausbildungsveranstaltungen be-
stehen aus Pflicht- und Wahlveranstaltungen. Min-
destens 288 Zeitstunden entfallen auf Pflichtveran-
staltungen, die sich zu gleichen Teilen auf die Fä-
cher und/oder Fachrichtungen sowie Pädagogik 
einschließlich Schul- und Dienstrecht verteilen sol-
len. Im Falle der Verlängerung des Vorbereitungs-
dienstes (§ 3) nimmt die Lehrkraft im Vorberei-
tungsdienst in Absprache mit der Vertreterin oder 
dem Vertreter des IQSH für das jeweilige Lehramt 
weiterhin an den Ausbildungsveranstaltungen des 
IQSH teil. Die Ausbildung durch das IQSH wird von 
Studienleiterinnen und Studienleitern wahrgenom-
men. Sie müssen grundsätzlich für das betreffende 
Fach oder die betreffende Fachrichtung die Lehrbe-
fähigung und die Berechtigung haben, in der ent-

sprechenden Schulstufe oder den entsprechenden 
Schulstufen Unterricht zu erteilen.

(2) Die Ausbildung des IQSH in den Fächern, den 
Fachrichtungen und Pädagogik berücksichtigt die 
spezifischen Anforderungen an das jeweils ange-
strebte Lehramt. Für die Ausbildung in Pädagogik 
wird die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst vom 
IQSH einer Ausbildungsgruppe zugewiesen. Die 
Ausbildung soll in einer Ausbildungsschule stattfin-
den (Ausbildungstag). 

(3) Außer den Einführungsveranstaltungen gehören 
zu den Ausbildungsveranstaltungen 

1. in der Ausbildung für die Lehrämter der allge-
mein bildenden Schularten 

a) Veranstaltungen in jedem der Fächer nach  
§ 12 Absatz 1 LehrBG unter Einbeziehung 
von integrierten Fächern; wenn in der Ausbil-
dung für das Lehramt an Gymnasien und Ge-
meinschaftsschulen (Sekundarschullehramt) 
Musik als Doppelfach studiert wurde, aus-
schließlich Veranstaltungen im Fach Musik,

b) Veranstaltungen in Pädagogik einschließlich 
Schul- und Dienstrecht;

2. in der Ausbildung für das Lehramt für Sonderpä-
dagogik

a) Veranstaltungen in den zwei sonderpädago-
gischen Fachrichtungen einschließlich der 
Pädagogik und Schul- und Dienstrecht sowie 
der fachrichtungsbezogenen Beratung, 

b) Veranstaltungen in einem Fach;

3. in der Ausbildung für das Lehramt an berufsbil-
denden Schulen 

a) Veranstaltungen in der Fachrichtung,

b) Veranstaltungen im Fach,

c) Veranstaltungen in Berufspädagogik ein-
schließlich Schul- und Dienstrecht.

Die Ausbildung umfasst auch die Themenbereiche 
Umgang mit Heterogenität und Inklusion sowie 
Grundlagen der Förderdiagnostik, durchgängige 
Sprachbildung und Vermittlung von Medienkompe-
tenz (§ 24 Absatz 1 Satz 2 LehrBG). Die Ausbil-
dung bezieht als besondere Anforderung mit ein 
die Bedeutung von Sprache, Geschichte und Kultur 
der nationalen dänischen Minderheit, der friesi-
schen Volksgruppe und der Minderheit der deut-
schen Sinti und Roma sowie die Bedeutung des 
Niederdeutschen für das Land Schleswig-Holstein 
(§ 2 Absatz 3 Satz 5 LehrBG).

(4) Die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst sind für 
die Ausbildung durch das IQSH von Schulveranstal-
tungen im notwendigen Umfang freigestellt.

(5) In besonderen Fällen können Veranstaltungen 
durch gleichwertige Maßnahmen des IQSH ersetzt 
werden.
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§ 9  
Ausbildungsberatung

Die Studienleiterinnen und Studienleiter des IQSH 
führen Unterrichtsbesuche mit Beratungen in den 
Ausbildungsschulen durch:

1. im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an 
Grundschulen, im Vorbereitungsdienst für das 
Lehramt an Gymnasien und Gemeinschafts-
schulen (Sekundarschullehramt) und im Vorbe-
reitungsdienst für das Lehramt an Sekundar-
schulen mit dem Schwerpunkt Sekundarstufe I 
je drei Beratungen in den Fächern und zwei Be-
ratungen in Pädagogik;

2. im Vorbereitungsdienst für das Lehramt für Son-
derpädagogik je drei Beratungen in den Fach-
richtungen und zwei Beratungen im Fach;

3. im Vorbereitungsdienst für das Lehramt an be-
rufsbildenden Schulen drei Beratungen im Fach 
und drei Beratungen in der Fachrichtung sowie 
zwei Beratungen in der Berufspädagogik.

Auf Antrag der Lehrkraft im Vorbereitungsdienst 
sind bis zu zwei weitere Ausbildungsberatungen im 
Fach, der Fachrichtung, Pädagogik oder Berufspä- 
dagogik durchzuführen. 

§ 10  
Ausbildungsdokumentation (Portfolio)

Die Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst führen ein 
Portfolio, das die Dokumentation der eigenen Ar-
beit sowie eine Auflistung der am IQSH wahrge-
nommenen Ausbildungsveranstaltungen nach § 8 
enthält. Die Dokumentation enthält auswertende 
Berichte über die eigenen unterrichtlichen und 
schulischen Aktivitäten, die Unterrichtshospitatio-
nen und die Teilnahme an Ausbildungsveranstaltun-
gen (§ 8 Absatz 1). Der Textteil der Dokumentation 
soll einen Umfang von etwa zehn Seiten haben.

§ 11  
Hausarbeit

(1) Die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst fertigt eine 
Hausarbeit an. In der Hausarbeit dokumentiert und 
reflektiert die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst ex-
emplarisch Aspekte der eigenen schulischen Praxis 
und deren Wirkungen. Dabei werden Ideen, Anre-
gungen und didaktische Prinzipien aus den Ausbil-
dungsveranstaltungen (§ 8 Absatz 1) erprobt. 

(2) Das Thema der Hausarbeit wird in Absprache 
mit der Lehrkraft im Vorbereitungsdienst von einer 
Studienleiterin oder einem Studienleiter des IQSH 
gestellt, deren oder dessen Fachgebiet das Thema 
zuzuordnen ist. Nicht zulässig ist für die Hausarbeit 
ein Thema, in dem die Lehrkraft im Vorbereitungs-
dienst bereits eine wissenschaftliche Arbeit ge-
schrieben hat. Die Themenstellung muss spätes-
tens drei Monate vor dem Ende des zweiten Ausbil-
dungshalbjahres erfolgen.

(3) Die Hausarbeit soll einen Umfang von etwa 20 
Seiten haben. Am Schluss der Hausarbeit hat die 
Lehrkraft im Vorbereitungsdienst zu versichern, 
dass die Arbeit selbständig angefertigt ist und nur 
die angegebenen Hilfsmittel benutzt worden sind. 
Drei Monate nach Themenstellung müssen zwei 
Exemplare der Hausarbeit zur Benotung eingereicht 
werden.

(4) Die Hausarbeit wird von der Studienleiterin oder 
dem Studienleiter des IQSH benotet, die oder der 
das Thema gestellt hat. Das IQSH übersendet der 
Lehrkraft im Vorbereitungsdienst eine Kopie des 
Gutachtens über die Hausarbeit. Die Lehrkraft im 
Vorbereitungsdienst kann eine schriftliche Stellung-
nahme abgeben.

(5) Die Hausarbeit, deren Benotung und die Stel-
lungnahme der Lehrkraft im Vorbereitungsdienst 
werden zu den Prüfungsakten genommen.

§ 12  
Dienstliche Beurteilung

(1) Die Schulleiterin oder der Schulleiter der Ausbil-
dungsschule erstellt eine dienstliche Beurteilung 
über die Eignung und Leistung der Lehrkraft im Vor-
bereitungsdienst in Unterricht und Schule. Im Falle 
der Ausbildung an zwei Schulen ist ein Beurtei-
lungsbeitrag der Schulleiterin oder des Schulleiters 
der Kooperationsschule einzuholen. Kriterien für 
die Beurteilung sind die Ausbildungsstandards. Die 
Beurteilung endet mit einer Note. § 21 Absatz 2 
gilt entsprechend.

(2) Der Lehrkraft im Vorbereitungsdienst ist Ein-
sicht in die Beurteilung zu gewähren. Die Beurtei-
lung ist mit ihr zu besprechen; sie kann eine schrift-
liche Stellungnahme abgeben.

(3) Die dienstliche Beurteilung und die Stellung-
nahme der Lehrkraft im Vorbereitungsdienst wer-
den zu den Prüfungsakten genommen.

Abschnitt 3 
Staatsprüfung

§ 13  
Terminplan

Die Festsetzung aller mit der Prüfung in Verbindung 
stehender Termine erfolgt durch das für Bildung zu-
ständige Ministerium.

§ 14  
Meldung zur Prüfung

Zum festgesetzten Termin beantragt die Lehrkraft 
im Vorbereitungsdienst bei dem für Bildung zustän-
digen Ministerium auf dem Dienstweg die Zulas-
sung zur Prüfung unter Beifügung der folgenden 
Unterlagen:

1. den Nachweis über die bisherige Teilnahme an 
den Ausbildungsveranstaltungen (§ 8 Absatz 1), 
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2. den Nachweis über die Befähigung zum Leisten 
Erster Hilfe,

3. eine Erklärung, ob der Anwesenheit anderer Lehr-
kräfte im Vorbereitungsdienst bei der Prüfung zu-
gestimmt wird; diese Erklärung kann bis zum Be-
ginn der Prüfung zurückgenommen werden,

4. mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter abge-
stimmte Angaben darüber, in welchen Klassen 
oder Kursen der Unterricht am Prüfungstag ge-
halten werden soll.

§ 15  
Zulassung zur Prüfung

(1) Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst sind nicht zu-
gelassen, wenn

1. unter Berücksichtigung anrechenbarer Zeiten 
nach § 3 zum Zeitpunkt der Zulassung zur Prü-
fung mehr als zwei Zwölftel der bis dahin mögli-
chen Ausbildungsveranstaltungen nach § 8 Ab-
satz 1 nicht wahrgenommen wurden,

2. die Hausarbeit mit „ungenügend“ bewertet wor-
den ist oder

3. die dienstliche Beurteilung mit „mangelhaft“ 
oder „ungenügend“ abschließt.

Mit der Nichtzulassung gilt die Prüfung als nicht 
bestanden.

(2) Ist eine Lehrkraft im Vorbereitungsdienst erstmalig 
nicht zur Prüfung zugelassen, kann sie die Zulassung 
zur Wiederholung der Prüfung (§ 26) zum nächst-
möglichen Prüfungstermin beantragen. In der erneu-
ten Prüfung sind Leistungen, die nicht mindestens 
mit „ausreichend“ bewertet wurden, zu wiederholen. 

§ 16  
Prüfungskommission

(1) Das für Bildung zuständige Ministerium setzt 
zur Durchführung der Prüfung (§ 28 LehrBG) eine 
Prüfungskommission ein. Mitglieder der Prüfungs-
kommission sind

1. die Schulleiterin oder der Schulleiter der Ausbil-
dungsschule;

2. zwei, bei der Prüfung einer Lehrkraft im Vorbe-
reitungsdienst des Lehramtes für Sonderpäda-
gogik drei, Studienleiterinnen oder Studienleiter 
des IQSH, die grundsätzlich die entsprechende 
Lehrbefähigung für das Fach oder die Fachrich-
tung und die Berechtigung haben müssen, in 
der entsprechenden Schulstufe oder den ent-
sprechenden Schulstufen Unterricht zu erteilen; 

3. die Leiterin oder der Leiter der Kooperations-
schule, sofern an kooperierenden Schulen aus-
gebildet wird;

4. die Schulaufsicht oder die Vertreterin oder der 
Vertreter des IQSH für das jeweilige Lehramt, 
sofern diese oder dieser die Mitgliedschaft in 
der Prüfungskommission wünscht; 

5. bei der Prüfung einer Lehrkraft im Vorberei-
tungsdienst für das Lehramt an berufsbildenden 
Schulen ein weiteres Mitglied, wenn sonst die 
Fach- und Fachrichtungskompetenz nicht si-
chergestellt werden kann;

6. eine Vertreterin oder ein Vertreter der Evangeli-
schen oder Katholischen Kirche, wenn das Fach 
Evangelische Religion oder Katholische Religion 
Bestandteil der Prüfung ist.

Im Fall der Nummer 4 übernimmt die Schulaufsicht 
oder die Vertreterin oder der Vertreter des IQSH für 
das jeweilige Lehramt den Vorsitz der Prüfungs-
kommission. Im Übrigen wird der Vorsitz von dem 
für Bildung zuständigen Ministerium bestimmt.

(2) Ist ein Mitglied der Prüfungskommission verhin-
dert, bestimmt die Vorsitzende oder der Vorsit-
zende eine Stellvertreterin oder einen Stellvertreter. 
Im Fall des Absatzes 1 Nummer 6 wird eine Stell-
vertreterin oder ein Stellvertreter von der Evangeli-
schen oder Katholischen Kirche bestimmt.

(3) Während der gesamten Prüfung ist die Anwe-
senheit aller Mitglieder erforderlich. 

(4) Die Prüfungskommission entscheidet mit einfa-
cher Mehrheit. Stimmenthaltung ist unzulässig. Er-
gibt sich keine Mehrheit für eine Note, setzt die 
oder der Vorsitzende unter Berücksichtigung der 
Voten die Note fest.

§ 17  
Prüfung

(1) Zwei Wochen vor der Prüfung reicht die Lehr-
kraft im Vorbereitungsdienst für jedes Mitglied der 
Prüfungskommission ein Exemplar der Ausbil-
dungsdokumentation (§ 10) ein; diese wird zu den 
Prüfungsakten genommen. Am Prüfungstag legt 
sie jedem Mitglied der Prüfungskommission für 
jede Unterrichtsstunde eine kurze erläuternde 
schriftliche Unterrichtsvorbereitung vor.

(2) Die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst wird von 
der Prüfungskommission in der Ausbildungsschule 
an einem Schultag in einer Unterrichtsstunde je 
Fach oder Fachrichtung begleitet. Die zu erteilen-
den Stunden sollen die in § 7 Absatz 4 genannten 
Einsatzbereiche der Lehrkraft im Vorbereitungs-
dienst abdecken und sich aus dem laufenden Un-
terricht der Lehrkraft im Vorbereitungsdienst erge-
ben. Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst für das 
Lehramt an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen 
(Sekundarschullehramt) halten beide Unterrichts-
stunden im Fach Musik, wenn dies das einzige 
Fach ist. Die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst er-
hält nach den Unterrichtsstunden Gelegenheit, zu 
deren Verlauf Stellung zu nehmen. Im Anschluss 
benotet die Prüfungskommission die jeweilige Un-
terrichtsstunde. Sofern eine der Unterrichtsstunden 
mit „ungenügend“ oder beide Unterrichtsstunden 
mit „mangelhaft“ benotet werden, entfallen die 



466 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2015; Ausgabe 23. Dezember 2015 Nr. 16

weiteren Prüfungsteile. Die Prüfung gilt als nicht 
bestanden.

(3) Die Prüfung umfasst darüber hinaus eine an ein 
Fallbeispiel gebundene Aufgabe im Bereich Pädago-
gik, Fachdidaktik, Diagnostik oder Schulentwick-
lung, die vom IQSH vorbereitet und von der Prü-
fungskommission am Prüfungstag gestellt wird. Der 
Lehrkraft im Vorbereitungsdienst stehen 30 Minuten 
Vorbereitungszeit zur Verfügung. Die Prüfungszeit 
beträgt 30 Minuten. Im Anschluss daran benotet 
die Prüfungskommission diesen Prüfungsteil.

(4) Zum Abschluss der Prüfung findet ein Prü-
fungsgespräch im Umfang von 45 bis 60 Minuten 
zwischen der Prüfungskommission und der Lehr-
kraft im Vorbereitungsdienst statt, in dem die Aus-
bildungsdokumentation (Portfolio) und die pädago-
gische Arbeit insgesamt reflektiert werden und 
eine Befragung zum Schul- und Dienstrecht erfolgt. 
Anschließend benotet die Prüfungskommission die-
sen Prüfungsteil.

(5) Die Prüfung gilt als nicht bestanden, wenn 
mehr als zwei Prüfungsteile mit „mangelhaft“ oder 
ein Prüfungsteil mit „ungenügend“ bewertet wer-
den. § 15 Absatz 1 Nummer 2 und 3 sowie der 
vorstehende Absatz 2 bleiben unberührt.

§ 18  
Anwesenheit anderer Personen

(1) Die Prüfung ist nicht öffentlich.

(2) Die jeweilige Ausbildungslehrkraft kann mit vor-
heriger schriftlicher Zustimmung der Lehrkraft im 
Vorbereitungsdienst an den Unterrichtsstunden 
und deren Besprechung ohne Stimmrecht teilneh-
men. Mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der 
Lehrkraft im Vorbereitungsdienst und Zustimmung 
der Schulleiterin oder des Schulleiters kann die 
Ausbildungslehrkraft auch an den übrigen Prü-
fungsteilen einschließlich der Beratung und Ent-
scheidung ohne Stimmrecht teilnehmen.

(3) Als Zuhörerinnen oder Zuhörer können an der Prü-
fung einschließlich der Beratung und Entscheidung 
teilnehmen je eine Vertreterin oder ein Vertreter

1. des für Bildung zuständigen Ministeriums, 

2. des IQSH,

3. der an der Lehrkräfteausbildung beteiligten 
Hochschulen des Landes.

(4) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende der Prü-
fungskommission kann bis zu zwei Lehrkräften im 
Vorbereitungsdienst, die noch keine Prüfung abge-
legt haben, die Anwesenheit bei der Prüfung ge-
statten, sofern die zu prüfende Lehrkraft im Vorbe-
reitungsdienst schriftlich zugestimmt hat. Die Zu-
lassung erstreckt sich nicht auf die Beratungen der 
Prüfungskommission und die Bekanntgabe der Prü-
fungsergebnisse.

§ 19  
Verhinderung, Versäumnis

(1) Ist die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst durch 
Krankheit oder sonstige von ihr nicht zu vertre-
tende Umstände ganz oder teilweise gehindert, 
dem Termin nach § 14, dem Prüfungstermin oder 
einer sonstigen Verpflichtung im Rahmen der Prü-
fung nachzukommen, sind die Hinderungsgründe in 
geeigneter Form unverzüglich anzuzeigen und 
glaubhaft zu machen. Im Falle der Erkrankung ist 
ein ärztliches, auf Verlangen ein amtsärztliches 
Zeugnis vorzulegen. Auf schriftlichen Antrag der 
Lehrkraft im Vorbereitungsdienst kann dann eine 
Verschiebung des Termins nach § 14, des Prü-
fungstermins oder einer sonstigen Verpflichtung im 
Rahmen der Prüfung gewährt werden. 

(2) Bricht die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst aus 
den in Absatz 1 genannten Gründen Prüfungsteile 
ab, entscheidet die oder der Vorsitzende der Prü-
fungskommission über die Anerkennung bereits er-
brachter Prüfungsleistungen und bestimmt den 
Zeitpunkt für nachzuholende Prüfungsteile.

(3) Versäumt eine Lehrkraft im Vorbereitungsdienst 
ohne ausreichenden Grund einen der vorgenannten 
Termine oder eine sonstige Prüfungsverpflichtung, 
gilt die gesamte Prüfung als nicht bestanden. Die 
Feststellung darüber trifft das für Bildung zuständige 
Ministerium und für die Termine oder sonstigen Ver-
pflichtungen am Prüfungstag die Vorsitzende oder 
der Vorsitzende der Prüfungskommission.

§ 20  
Pflichtwidrigkeiten

(1) Versucht eine Lehrkraft im Vorbereitungsdienst, 
die Prüfungsleistung durch Täuschung oder Ver-
stoß gegen sonstige Prüfungspflichten zum eige-
nen Vorteil zu beeinflussen, kann die Prüfungskom-
mission die Zulassung zur Prüfung verwehren oder 
sie von der weiteren Teilnahme an der Prüfung aus-
schließen und die Prüfung für nicht bestanden er-
klären. In minder schweren Fällen kann ihr die Wie-
derholung bestimmter Prüfungsteile ermöglicht 
werden. Vor der Entscheidung ist die Lehrkraft im 
Vorbereitungsdienst zu hören.

(2) Wird innerhalb einer Frist von drei Jahren nach 
der Aushändigung des Prüfungszeugnisses eine 
Pflichtwidrigkeit bekannt, kann das für Bildung zu-
ständige Ministerium nach Anhörung der Zeugnis-
inhaberin oder des Zeugnisinhabers die Prüfung 
nachträglich für nicht bestanden erklären und das 
Prüfungszeugnis einziehen. Diese Entscheidung ist 
nur innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach 
Bekanntwerden des Tatbestandes zulässig.

§ 21  
Bewertung der Leistungen

(1) Die Bewertungen von Leistungen nach dieser 
Verordnung orientieren sich an den durch die Aus-
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bildungsstandards und Ausbildungscurricula vorge-
gebenen Anforderungen. 

(2) Zur Bewertung werden folgende ganze Noten 
vergeben:

sehr gut (1) für eine Leistung, die den Anforderun-
gen in besonderem Maße entspricht;

gut (2) für eine Leistung, die den Anforderungen 
voll entspricht;

befriedigend (3) für eine Leistung, die im Allgemei-
nen den Anforderungen entspricht; 

ausreichend (4) für eine Leistung, die zwar Mängel 
aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch 
entspricht;

mangelhaft (5) für eine Leistung, die den Anforde-
rungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, 
dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden 
sind und die Mängel in absehbarer Zeit behoben 
werden können;

ungenügend (6) für eine Leistung, die den Anforde-
rungen nicht entspricht und bei der selbst die Grund-
kenntnisse so lückenhaft sind, dass die Mängel in 
absehbarer Zeit nicht behoben werden können.

§ 22  
Ermittlung der Prüfungsnote

(1) Aus den gewichteten Noten für die einzelnen 
Prüfungsteile wird eine Note errechnet und auf 
zwei Dezimalstellen gerundet. Die Gewichtung ist 
wie folgt festgelegt:

1. Hausarbeit (20 %) 

2. Dienstliche Beurteilung (25 %) 

3. Erste Unterrichtsstunde (15 %)

4. Zweite Unterrichtsstunde (15 %)

5. Aufgabe im Bereich Pädagogik, Fachdidaktik, 
Diagnostik oder Schulentwicklung (10 %)

6. Prüfungsgespräch (15 %)

(2) Die Prüfungskommission setzt die errechnete 
Note als Prüfungsnote fest. 

§ 23  
Bestehen der Prüfung

(1) Aufgrund der in § 22 festgesetzten Prüfungs-
note ist die Note für die Prüfung wie folgt auszu-
weisen:

„mit Auszeichnung bestanden“ (1,00 - 1,49),

„gut bestanden“ (1,50 - 2,49),

„befriedigend bestanden“ (2,50 - 3,49) ,

„bestanden“ (3,50 - 4,49),

„nicht bestanden“ (4,50 - 6,00).

(2) Nach Abschluss der Beratungen gibt die oder 
der Vorsitzende der Prüfungskommission der Lehr-
kraft im Vorbereitungsdienst die Gesamtnote 
mündlich bekannt und erläutert sie.

(3) Wer die Prüfung besteht, erwirbt nach Beendi-
gung des Vorbereitungsdienstes die Befähigung für 
die Laufbahn in der Fachrichtung Bildung.

§ 24  
Niederschrift

(1) Über die Prüfungsteile am Prüfungstag und die 
Ergebnisse der Beratungen der Prüfungskommis-
sion wird eine Niederschrift gefertigt. Die oder der 
Vorsitzende der Prüfungskommission bestimmt für 
jeden Prüfungsteil eines der Mitglieder zur Schrift-
führerin oder zum Schriftführer.

(2) In der Niederschrift sind anzugeben

1. die namentliche Zusammensetzung der jeweili-
gen Prüfungskommission,

2. der Vorname und Name der Lehrkraft im Vorbe-
reitungsdienst,

3. Ort und Zeit der Prüfung sowie Prüfungsfächer, 

4. die Prüfungsgegenstände in Stichworten,

5. die wesentlichen die Bewertung tragenden Leis-
tungen,

6. Einzelnoten und Gesamtnote der Prüfung, 

7. die Anwesenheit anderer Personen,

8. besondere Vorkommnisse.

(3) Die Niederschrift wird abschließend von allen 
Mitgliedern der Prüfungskommission unterzeichnet.

§ 25  
Prüfungszeugnis

(1) Über die bestandene Prüfung erhält die Lehr-
kraft im Vorbereitungsdienst ein Zeugnis nach ei-
nem Muster, das im Nachrichtenblatt des für Bil-
dung zuständigen Ministeriums veröffentlicht wird. 
Das Zeugnis wird von der zuständigen Schulauf-
sichtsbeamtin oder dem zuständigen Schulauf-
sichtsbeamten unterzeichnet.

(2) Ist die Prüfung nicht bestanden, wird der Lehr-
kraft im Vorbereitungsdienst darüber ein schriftli-
cher Bescheid zugestellt.

§ 26  
Wiederholung der Prüfung

(1) Hat die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst die 
Prüfung nicht bestanden (§ 23) oder gilt die Prü-
fung als nicht bestanden (§ 15 Absatz 1, § 17 Ab-
satz 2 und Absatz 5 sowie § 19 Absatz 3) oder 
wird die Prüfung für nicht bestanden erklärt (§ 20), 
soll sie zu einer einmaligen Wiederholung zugelas-
sen werden. 

(2) Ist die Lehrkraft im Vorbereitungsdienst zur 
Wiederholungsprüfung nach Absatz 1 zugelassen 
worden, die Durchführung dieser Prüfung jedoch 
innerhalb der Höchstdauer des Vorbereitungsdiens-
tes nach § 4 Nummer 3 nicht mehr möglich, kann 
das für Bildung zuständige Ministerium auf Antrag 
die Prüfung außerhalb des Vorbereitungsdienstes 
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zulassen. Der Antrag ist innerhalb eines Jahres 
nach Beendigung des Vorbereitungsdienstes zu 
stellen. Die Prüfung richtet sich nach den Bestim-
mungen dieser Verordnung.

§ 27  
Prüfungsakten

(1) Die Prüfungsakten werden bei dem für Bildung 
zuständigen Ministerium geführt.

(2) Jeder Prüfling kann innerhalb eines Jahres nach 
Abschluss der Prüfung seine Prüfungsakte einsehen.

Abschnitt 4 
Ausbildung und Prüfung an berufsbildenden 

Schulen

§ 28  
Ausbildung im Vorbereitungsdienst  

für das Lehramt an berufsbildenden Schulen

Für die Ausbildung der Lehrkräfte im Vorbereitungs-
dienst für das Lehramt an berufsbildenden Schulen 
gelten die Abschnitte 1 und 2, soweit im Folgen-
den nichts Abweichendes geregelt ist:

1. Abweichend von § 8 Absatz 2 Satz 3 finden 
zwei Ausbildungstage in der Woche statt. 

2. Von dem Umfang der Hausarbeit gemäß § 11 
Absatz 3 kann auf Antrag der Lehrkraft im Vor-
bereitungsdienst abgewichen werden. Über den 
Antrag entscheidet die Vertreterin oder der Ver-
treter des IQSH für die berufliche Bildung. 

§ 29  
Prüfung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst  
für das Lehramt an berufsbildenden Schulen

Für die Prüfung der Lehrkräfte im Vorbereitungs-
dienst für das Lehramt an berufsbildenden Schulen 
gilt Abschnitt 3. Abweichend hiervon kann über die 
in § 18 Absatz 3 genannten Zuhörerinnen und Zu-
hörer hinaus an der Prüfung einschließlich der Be-
ratung und Entscheidung eine Vertreterin oder ein 
Vertreter des Landesausschusses für Berufsbildung 
teilnehmen.

§ 30 
Ausbildung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst  
für das Lehramt für Fachpraxis an berufsbildenden 

Schulen

Die Abschnitte 1 und 2 sowie § 28 gelten entspre-
chend, soweit im Folgenden nichts Abweichendes 
geregelt ist:

1. Ergänzend zu § 5 ist das Ziel der Ausbildung, die 
während der Berufsausbildung erworbenen fach-
lichen Fähigkeiten um didaktische, pädagogische 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in en-
gem Bezug zum erteilten Unterricht zu erweitern 
und zu vertiefen; dabei sind die Ausbildungsstan-
dards und Ausbildungscurricula maßgebend.

2. Abweichend von § 7 Absatz 4 Nummer 5 kann 
die Ausbildung in der Schule in verschiedenen 
Bildungsgängen einer Schulart stattfinden.

3. Abweichend von § 8 Absatz 3 Nummer 3 gehö-
ren zur Ausbildung durch das IQSH neben der 
Einführungsveranstaltung zu Beginn Veranstal-
tungen in der Fachrichtung und in der Berufspäda-
gogik im Umfang von insgesamt 360 Stunden.

4. Die Hausarbeit nach § 11 ist in der Fachrichtung 
oder der Berufspädagogik anzufertigen.

§ 31 
Prüfung der Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst  

für das Lehramt für Fachpraxis an berufsbildenden 
Schulen

Der Abschnitt 3 und § 29 gelten entsprechend, so-
weit im Folgenden nichts Abweichendes geregelt 
ist:

Abweichend von § 17 Absatz 2 Satz 1 sind beide 
Unterrichtsstunden in der Fachrichtung abzuleis-
ten. Die Stunden sollen die Einsatzbereiche fach-
praktischer Unterricht und Praktische Fachkunde 
abdecken. Sie können in verschiedenen Bildungs-
gängen einer Schulart durchgeführt werden.

Abschnitt 5 
Schlussvorschriften

§ 32  
Besondere Formvorschriften

Zeugnisse, Beurteilungen während und am Ende 
der Ausbildung sowie Prüfungsarbeiten oder Teile 
davon in elektronischer Form sind ausgeschlossen.

§ 33  
Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Februar 2016 in Kraft.

(2) Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung Lehr-
kräfte II vom 24. Juni 2011 (GVOBI. Schl.-H.  
S. 176)*) tritt mit Inkrafttreten dieser Verordnung 
außer Kraft. 

(3) Für Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, die den 
Vorbereitungsdienst in der Zeit vom 1. Februar 
2012 bis 31. Januar 2016 aufgenommen haben, 
ist die nach Absatz 2 außer Kraft getretene Verord-
nung weiter anzuwenden, sofern die Ausbildung 
bis zum 31. Juli 2019 abgeschlossen wird, mit fol-
genden Maßgaben:

1. § 7 Absatz 1 Satz 1 findet keine Anwendung. 

2. Für die Ausbildung durch das IQSH findet § 8 
dieser Verordnung Anwendung.

(4) Bewerberinnen oder Bewerber mit einem Mas-
terabschluss oder einem gleichwertigen Abschluss, 
der sowohl für die Aufnahme des Vorbereitungs-
dienstes für das Lehramt an Grundschulen als auch 
für das Lehramt an Sekundarschulen mit dem 
Schwerpunkt Sekundarstufe I berechtigt, können 
ab dem 1. Februar 2016 in den Vorbereitungsdienst 
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für das Lehramt an Grundschulen oder in den Vor-
bereitungsdienst für das Lehramt an Sekundar-
schulen mit dem Schwerpunkt Sekundarstufe I ein-
gestellt werden, soweit dort die von ihnen studier-
ten Fächer ausgebildet werden. 

(5) Für Absolventen des Studiengangs „Lehramt an 
Sonderschulen“ der Europauniversität Flensburg 
gelten ab dem 1. Februar 2016 die für das Lehramt 
für Sonderpädagogik getroffenen Regelungen mit 
folgenden Maßgaben:

1. § 7 Absatz 5 Satz 2 findet ab 1. Februar 2018 
Anwendung. 

2. § 8 Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe b findet bis 
zum 31. Januar 2018 in der Fassung der nach 
Absatz 2 außer Kraft getretenen Verordnung 
Anwendung. 

3. Abweichend von § 9 Nummer 2 finden bis zum 
31. Januar 2018 je drei Beratungen in den Fach-

richtungen und je eine Beratung in den Fächern 
statt. 

4. § 16 Absatz 1 Nummer 2 findet bis zum 31. 
Januar 2018 in der Fassung der nach Absatz 2 
außer Kraft getretenen Verordnung Anwendung.

(6) Lehrkräften im Vorbereitungsdienst, die den 
Vorbereitungsdienst in der Zeit vom 1. Februar 
2016 bis 31. Januar 2019 aufgenommen haben, 
kann der IQSH-Zertifikatskurs „Deutsch als Zweit-
sprache“ als Ersatz für die Hausarbeit nach § 11 
anerkannt werden. Inhaltlicher Anspruch, Arbeits-
umfang und Schwierigkeitsgrad des Kurses sind 
vergleichbar mit der Hausarbeit. Er besteht aus 
Präsenzphasen, unterrichtspraktischen Übungen 
sowie einer Abschlussarbeit. Der Abschluss des 
Kurses wird mit einer Note bewertet. § 11 Absatz 4 
Sätze 2 und 3 und § 11 Absatz 5 gilt entsprechend. 
Näheres regelt das IQSH mit Zustimmung des für 
Bildung zuständigen Ministeriums.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 9. Dezember 2015
B r i t ta  E r n s t

Ministerin
für Schule und Berufsbildung

*) GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2030-16-10

Landesverordnung 
zur Änderung der Landesverordnung über die Ausbildung und Prüfung staatlich geprüfter 
Lebensmittelchemikerinnen und Lebensmittelchemiker sowie der Landesverordnung über 

Verwaltungsgebühren in lebensmittelrechtlichen, bedarfsgegenständerechtlichen, weinrechtlichen 
und veterinärrechtlichen Angelegenheiten

Vom 11. Dezember 2015
Aufgrund

1 des § 4 Absatz 2 des Gesetzes zum Schutz der 
Berufsbezeichnungen „Staatlich geprüfte Le-
bensmittelchemikerin“ und „Staatlich geprüfter 
Lebensmittelchemiker“ vom 18. Januar 2006 
(GVOBl. Schl.-H. S. 12), geändert durch Artikel 9 
des Gesetzes vom 9. März 2010 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 356), und

2 des § 2 des Verwaltungskostengesetzes des 
Landes Schleswig-Holstein vom 17. Januar 
1974 (GVOBl. Schl.-H. S. 37), zuletzt geändert 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 19. Januar 
2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 89), Ressortbezeich-
nungen ersetzt durch Artikel 8 der Verordnung 
vom 16. März 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 96), in 
Verbindung mit § 4 Nummer 3 Buchstabe e der 
Landesverordnung über Verwaltungsgebühren 
vom 15. Oktober 2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 383), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 5. De-
zember 2015 (GVOBl. Schl.-H. S.    ),

verordnet das Ministerium für Energiewende, Land-
wirtschaft, Umwelt und ländliche Räume:

Artikel 11)

Die Landesverordnung über die Ausbildung und 
Prüfung staatlich geprüfter Lebensmittelchemike-
rinnen und Lebensmittelchemiker vom 18. Novem-
ber 2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 669), geändert durch 
Verordnung vom 2. Dezember 2013 (GVOBl. Schl.-
H. S. 463), wird wie folgt geändert:

§ 30 Satz 2 erhält folgende Fassung:

„Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2016 außer 
Kraft.“

Artikel 22)

Die Anlage der Landesverordnung über Verwaltungs-
gebühren in Angelegenheiten der Lebensmittel- und 
Bedarfsgegenständeüberwachung, des Weinrechts 
und der Veterinärverwaltung vom 8. September 
2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 586), zuletzt geändert 
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1) Ändert LVO vom 18. November 2008, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2125-40-1
2) Ändert LVO vom 8. September 2010, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2013-2-48

durch Verordnung vom 29. Juli 2015 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 317), wird wie folgt geändert:

Nach Tarifstelle 1.7.7 wird folgende Tarifstelle ein-
gefügt:

„1.7.8  Erteilung einer Erlaubnis zum
   Führen der Berufsbezeichnung
   „staatlich geprüfte Lebensmittel-
   chemikerin“ oder „staatlich geprüfter
   Lebensmittelchemiker nach § 1 des
   Gesetzes zum Schutz der Berufsbe-
   zeichnung „Staatlich geprüfte Lebens-
   mittelchemikerin“und „Staatlich

  geprüfter Lebensmittelchemiker“
  vom 18. Januar 2006 (GVOBl.
  Schl.-H. S. 12), geändert durch
  Gesetz vom 9. März 2010 (GVOBl. 10 bis
  Schl.-H. S. 356) 200 Euro

  Anmerkung zur Tarifstelle 1.7.8:

 Die Gebührenpflicht umfasst auch die Ableh-
nung der beantragten Amtshandlung.“

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 11. Dezember 2015
Dr.  Robe r t  Habeck

Minister
für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

Landesverordnung 
zur Änderung der Schleswig-Holsteinischen Vergabeverordnung*)

Vom 14. Dezember 2015
Aufgrund § 20 Absatz 1 Nummer 3 des Tariftreue- 
und Vergabegesetzes Schleswig-Holstein vom  
31. Mai 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 239) verordnet 
das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und 
Technologie: 

Artikel 1

„§ 9 Absatz 1 der Schleswig-Holsteinischen Verga-
beverordnung vom 13. November 2013 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 439) wird wie folgt geändert:

1. Der einleitende Halbsatz wird wie folgt gefasst:

Im einleitenden Halbsatz wird die Angabe „Bis 
zum 31. Dezember 2015“  durch die Angabe 
„Bis zum 31. Dezember 2017“ ersetzt.

2. Nummer 3 erhält folgende Fassung:

„3. abweichend von § 3 ist eine beschränkte 
Ausschreibung gemäß § 3 Absatz 3 VOB/A 
ohne Durchführung eines öffentlichen Teil-
nahmewettbewerbs zulässig unterhalb ei-
nes geschätzten Auftragswertes von 
1.000.000 Euro; ab Erreichen dieses Auf-
tragswertes ist eine beschränkte Ausschrei-
bung gemäß § 3 Absatz 3 VOB/A ohne 
Durchführung eines öffentlichen Teilnahme-
wettbewerbs zulässig für jedes Fachlos un-
terhalb eines geschätzten Einzelauftrags-
wertes von 50.000 Euro.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkün-
dung in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 14. Dezember 2015
Re i nha rd  Meye r

Minister
für Wirtschaft, Arbeit Verkehr und Technologie

*) Ändert LVO vom 13. November 2013, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 707-5-11
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Hinweis: Die vollständigen Fassungen aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen können im Internet unter http:// 
www.schleswig-holstein.de (➝ Landesrecht) abgerufen 
werden.


